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Zulassungen, Neufassungen, Änderungen und Nachträge zu Baumustern von kubischen 

Tankcontainern (KTC) zur Beförderung gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(SAM) 

1. Än!t 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiit das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 063/KTC 

l. Zulassung 

Rietmit witd füt 

- rlen nationalen Straßenverkehr nach der Sttaßengefahrgutausnahme
vetotdnun~ vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der ßisenbahngefahrgutausnah
meverordnun~ vom 16. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen JUchtlinien fiit den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die ~ennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 19R5 (Vetkehtsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

det Firma 

Umformtechnik Hausach GmbH, 

fiir das nachstehend beseht iebene Raumuster eines kubischen Taocon
tainers die Zulassung zur Beförderung von fliissigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
-Klasse n.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse R Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,25 kg/1 bzw. 1,58 kg/1 (bei Beförderung 
im KTC Typ TP 800) haben, 
erteilt. 

1./~-Ausfettigung 

2. Herstellet 

Umformtechnik Hausach GmbH 

3. Containerdaten 

D/BAM/01 063/KTC 
1. Änderun~ 

Typenbezeichnung: TP 800 und TP 1050 

Gtundmaße: 1020 mm x 1220 mm bzw. 1010 mm x 1240 mm 
Höhe: 1405 mm bzw. 1897 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwetkstoff: X5 CtNi 18 9 (1.4301), 

XlO CtNiTi 18 9 (1.4541), 
XlO CtNiMoTi 18 10 (1.4571) 

Prüfdruck füt das KTC-Baumuster: 2,0 bat(iibetdtuck) 
Ptüfdtuck fiit die Setien-KTC: 0,3 bat(libetdtuck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

86.250.002-2c vom 17.04.1985 (Zusammenstellung) 
86.250.015-2 vom 14.10.1983 (Zusammenstellung) 
86.250.004-2a vom 21.05.1981 (Zusammenstellung) 
86.250.001-2 vom 28.12.1978 (Zusammenstellung) 
86.250.003-2a vom 21.05.1981 (Zusammenstellung) 
86.250.01q-4a vom 06.05.1986 ( Flüssigkeitscontainer 
86-250.026-2 vom 26.02.1987 (Flüssigkeitscontainet 

4. Pri.ifung 

1.5/ll 758 

840 1) 
1000 1) 

Dieset Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihtten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Versuchsbericht L4/L430 Gbks 45 066 vom 03.09.1974 des BZA Minden, 
- 1. Nachttag zum Bericht Nt. 73 385 vom 03.08.1967 des BZA Minden, 

z 402 

- 7. Nachtrag zum Bericht Nt. 73 385 vom 16.08.1979 des BZA Minden, 
-Brief 47.4706 Gbks des BZA Hinden vom 26.09.1979, 
-Bericht des Tliv Baden e. V. vom 21.09.1979, 
-Bericht des Tliv Baden e. V., Ptiif-Nr. 3ll-85-4810, vom 13.ll.1985 
-Bericht des Tliv Baden e. v., Dienststelle Offenburg vom 19.03.1987 

1./-lk-Ausfet tigung D/BAM/01 063/KTC 
1. ".\ndetung 

1.5/ll 758 

Es witd hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen det TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch fiir K.TC. die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen det TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Ptüfvetmetk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Mffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird untet det Bedingung erteilt, daß vot det ersten 
Beförderung eines gefantlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik det Nachweis erbtacht sein muß, daß die Werk
stoffe des ~TC und seine Verschlüsse gegenübet dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefantliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betteibet det nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Setien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jedet nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 det TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darübet hinaus sind die KTC gut sichtbat und dauerhaft an zwei 
gegenübetliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

31A /Y/ /D/TU/BAM/01 063/6000 

- in den Fteitaum sind Monat und Jaht (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

1./-111!-Ausfet tigung 

5. 3 Befristung 

n/BAM/01 063/KTC 
1. ".\ndetung 

1.5/ll 758 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/BAM/01 063/KTC vom 
14.10.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 13.10.1991 

1000 Betlin 45, den 21. August 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Regierungstat 

Laboratorium 1.51 
Transpottbehälter 
füt Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 



1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 065/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 191!5 (BGBL I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, dte Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR ~TC 001- vom 
2R. Juni 191!5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/1!5 Seite 422) 

der Firma 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

- Klasse 3. Gruppen b) und c) 
- Klasse 4 .1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,l2A, 

14,15,16 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), und 
eine kinematische Viskosität bei 20 'C von mehr als 2680 mm 2 /s und 
ein maximales SchUttgewicht bzw. eine maximale Dichte von 1,39 kg/1 
haben, erteilt. 

[./~-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Umformtechnik Hausach GmbH 
7613 Hausach 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KC 800, KC 500 

Grundmaße: 1000 mm x 1170 mm 

D/BAM/01 065/KTC 
1. Neufassung 

Höhe: 1270 mm (KC 800), 930 mm (KC 500) 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 500 

1. 5/ll 759 

zul. Gesamtgewicht: 1260 kg (KC 800) bzw. 1!50 kg (KC 500) 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: ST 37-2 

Priifdruck für das KTC-Baumuster (Dichtheitsprüfung): 0,45 bar(iiber
druck) 

Prüfdruck für die Serien-KTC (Oichtheitsprüfung): 0,2 bar('iberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

RR5.176.34-1e 
8115.2311.31-4 
885.176.35-1a 

vom 09.06.1987 (Kippcontainer 800 1) 
vom 23.07.1985 (Deckel- klappbar -) 
vom 09.06.1987 (Kippcontainer 500 1) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 65 411 der OB, Versuchsanstalt Minden, vom 12.05.1986 
-Bericht Nr. 103 316 der OB, Versuchsanstalt Minden, vom 22.04.1986 
- Bericht Nr. 311-85-41135 de Tiro Baden e. v. über die Bauüberwachung 

und Druckprüfung vom 03.12.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

!./~-Ausfertigung D/BAM/01 065/KTC 
1. Neufassung 

1.5/11 759 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Pr iifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dartibet hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD llA /Y/ /D/UH/BAM/01 065/3500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

!./~-Ausfertigung 0/BAM/01 065/KTC 
1. Neufassung 

1. 5/11 759 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung ersetzt den Zulassungsschein D/BAM/ 01 065/KTC vom 
04.08.1986 und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes 
erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 03.08.1991. 

1000 Berlin 45, den 03.08.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. B. Droste 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. w.-o. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassun~ besteht aus 4 Seiten 

!./~-Ausfertigung 0/BAM/01 065/KTC 
1. Neufassung 

1. 5/ll 759 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/01 071/KTC 

l. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nat i ona 1 en Straßenverkehr nach der Straßengefah rgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 

Z403 



Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsbl~tt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen 'Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 ·c einen Dampfdruck von höchstens 0,96 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,24 kg/1 haben, 
ertei 1 t. 

1./~-Ausfertigung D/BAM/01 071/KTC 1.5/11 628 

2. Hersteller Umformtechnik Hausach GmbH 
7613 Hausach 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: TPL 900, TPL 1000 

Grundmaße: 1220 mm x 1020 mm 
Höhe: 1500 mm 
Tankvolumen: 900 bzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1250 kg (TPL 900) bzw. 1380 kg (TPL 1000) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4301, 1.4541, 1.4571 nach DIN 17 441 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Oberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,25 bar(Oberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

86.215.002-2 vom 29.06.1981 
86.215.012-2c vom 24.09.1984 
86.215.013-2b vom 10.04.1985 
86.060.050-2 vom 09.11.1983 
86.260.031-2a vom 24.09.1984 
86.260.026-2 vom 29.03.1985 

4. Prüfung 

(Flüssigkeits-Kleincontainer 
( " . 

(Flüssigkeits-Kleincontainer 
(Tank 1000 1) 
(Tank 1000 1) 
(Tank für TPL 900) 

1000 1) 
) 

900 1) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Berichte Nr. 99161 vom 02.05.1983 und Nr. 25403 vom 11.04.1984 
der Bundesbahnversuchsanstalt Minden 

- Bericht des TOV Baden e.V., Prüf-Nr. 311-83-4048, vom 10.03.1g83 

- Bericht des TOV Baden e.V., Prüf-Nr. 311-86-5062, vom 22.05.1986 

1./~-Ausfertigung D/BAM/01 071/KTC 1.5/11 628 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der ·Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betrei ber der nach dem zuge 1 assenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

Z404 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar-un9 · dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zü kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/UH /BAM/01 071/4140 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

1./~-Ausfertigung D/BAM/01 071/KTC 1. 5/11 628 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes ertei 1 t. 
Sie gilt längstens bis zum 24.05.1992. 

1000 Berlin 45, den 25.05.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag L 
-;}.· 1. Udwig ~~~ efn~~ rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

J! -2, #;.v~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

1./~-Ausfertigung D/BAM/01 071/KTC 1.5/11 628 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 01 072/ KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die ~nnzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur BefBrderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von hBchstens 0,97 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,23 kg/1 haben, 
erteilt. 

+-./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 01 072/ KTC 1.5/11 630 



2. Hersteller 

Umformtechnik Hausach GmbH, 7613 Hausach 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: TP 800 bzw. TP 1000 mit Heizeinrichtung und 
Isolierung 

Grundmaße: 1220 mm x 1020 unn · 
Höhe: 1600 mm bzw. 1800 unn 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 
zul. Gesamtgewicht: 1200 kg (TP 800) bzw. 1500 kg (TP 1000) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17441 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Uberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,25 bar(Uberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

86.220.07(}-2a vom 17.04.1980 (Flüssigkeits-Kleincontainer 800 1) 
86 .22(}-071-2a vom 14.03.1980 (Flüss igkeits-Kleincontainer 1000 1) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

Bericht Nr. 82 226 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 04.12.1970 
7. Nachtrag zum Bericht Nr. 73 385 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden vom 16.08.1979 
Bericht d~s TUV Baden e. V. vom 25.08~1980 über durchgeführte 
Hebe- und Stapeldruckprüfung 
Bericht Nr. 311-86-5062 des TUV Baden e. v. vom 22.05.1986 

+./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 01 07 2/ KTC 1.5/11 630 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbes titmnungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. Die Inbetriebnahme der Heizung 
ist nur gestattet, wenn die Verträglichkeit des Füllgutes mit den 
Tank- und Ausrüstungswerkstoffen (z. B. nach TRTC 007) gewährlei
stet ist. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5 .2 Auflagen 

-Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach·dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTc · 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ UR I BAM/ 01 072/6 000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

~./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 01 07 2/ YJ.C 1.5/11 630 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 26.05.1992. 

1000 Berlin 45, den 27.05.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1if -2. Jt:,~ 
Di pl.-Ing . w.-o . Mi s chke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

+./ Ur-Ausfertigung D/BAM/ 01 072/KTC 1.5/ 11 630 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC ) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/ 02 055/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon-
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenonu:nen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,12A, 

14,15,16 
- Klasse 4.2, aus genommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, aus genommen Stoffe der Ziffern 1a,1b,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1. aus genommen Stoffe der Ziffern 1, 2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 "C einen llampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut) 
eine kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 1 /s und 
eine maximale !lichte bzw. ein maximales Schiittgewicht von 2,06 kg/1 
haben, erteilt. 

+./Ur-Ausfertigung 

2. Hersteller 

D/BAM/ 02 055/KTC 1.5/11 496 

Blefa GmbH 
5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BSI 550 bzw. BSI 650 

Grundmaße: 1225 unn x 1025 mm 
Höhe: 1190 mm bis 1659 mm 
Tankvolumen: 550 1 bis 650 1 
zul. Gesamtgewicht: 1320 kg (BSI 550) bis 1525 kg (BSI 650) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

z 405 



Prüfdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar(tlberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 055-2 vom 29.06.1981 (Silo-Container BSI 550 - 650) 
KTC 102-1 vom 03.04.1986 (Behälter BSI) 
KTC 222-1 vom 09.04.1986 (Gestell für BSI) 
KTC 223-1 vom 17.04.1986 (Gestell für BSI) 
KTC 113-2b vom 02.04.1986 (Deckel) 
KTC 121-1-1d vom 13.06.1986 (Mannloch kompl. 0 457) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Bericht Nr. 92 146 der Bundesbahn Versuchsanstalt Hinden vom 

03.08.1978. 
- Bericht der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 

85 410, vom 11.08.1978. 
- Bericht der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 

65 446, vom 24.10.1986. 
- Bericht Nr. 96 738 der Bundesbahn Versuchsanstalt Hinden vom 

03.11.1981. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

r./ Ur-Ausfertigung 

S. Nebenbestimmungen 

D/ BAM/ 02 OS 5/ KTC 1.5/ 11 496 

Die kubischen Tankcontainer sind nach .den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

11A /Y/ /D/BLEFA/BAM/.02 055/10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der ~erstellung des Serien-KTC einzutragen. 

+./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 05 5/ KTC 1.5/11 496 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 24.02.1992. 

1000 Berlin 45, den 25.02.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

.7· 7-b 
~1.-Ing. J. Ludwig 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

+./Ur-Ausfertigung D/BAM/02 055/KTC 1.5/11 496 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 02 056/ KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon-
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,12A, 

14,15,16 
- Klasse 4.2, aus genommen Stoffe der Ziffern 1 , 2 , 3, 4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1a,1b,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1, aus genommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6 .1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), 
eine kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm'/s und 
eine maximale Dichte bzw. ein maximales Schüttgewicht von 2,06 kg/1 
haben, erteilt. 

+./Ur-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Blefa GmbH, 
5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

D/ BAM/ 02 056/ KTC 

Typenbezeichnung: BSI 550 bzw. BSI 650 

Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm 
Höhe: 1190 mm bis 1653 mm 
Tankvolumen: 550 1 bis 650 1 

1.5/11 497 

zul. Gesamtgewicht: 1320 kg (BSI 550) bis 1525 kg (BSI 650) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 10 (1.4301) 

XS CrNiMo 1712 2 (1.4401) 
X6 CrNiMoTi 17 12 2 ( 1 .457.1.) 
X6 CrNiTi 18 10 (1.4541) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar(tlberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 
KTC 056-2 vom 29.06.1981 (Silo-Container BSI 550 - 650) 
KTC 102-1 vom 03.04.1986 (Behälter BSI) 
KTC 222-1 vom 09.04.1986 (Gestell für BSI) 
KTC 223-1 vom 17.04.1986 (Gestell für BSI) 
KTC 113-2b vom 02.04.1986 (Deckel) 
KTC 121-1-1d vom 13.06.1986 (Mannloch kompl. 0 457) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 92 146 der Bundesbahn Versuchsanstalt Hinden vom 
03.08.1978. 

- Bericht der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 
85 410, vom 11.08.1978. 

- Bericht der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 
65 446, vom 24.10.1986. 

- Bericht Nr. 96 738 der Bundesbahn Versuchsanstalt Hinden vom 
03.11.1981. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o,g. PrUfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprUften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

+./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 056/ KTC 1.5/11 497 



S. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g.,-mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

S.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung ein~s gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nfcht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben, 

S .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechts'TOrschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: w 11A /Y/ /D/BLEFA/BAM/ 02 OS6/ 10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen, 

i-./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 OS6/ KTC l.S/11 497 

S .3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 02.03.1992. 

1000 Berlin 4S, den 03.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG 

Fachgruppe 1 .s 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

z~,/Jz, 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Iaboratorium 1.S1 
Trans?ortbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

.P,/Ur-Aus fertigung D/ BAM/ 02 OS6/ KTC 1.S/11 497 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/ 02 OS7 /KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgu·tausnahme
verordnung vom 2S. September 198S (BGBl. I s. 192S) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 198S (BGBl. I S. 16S1) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die ·Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 198S (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/8S Seite 422) 

der Firma 

Blefa GmbH, S910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,S,6,7,11c,12A, 

14,1S,16 
- Klasse 4,2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe rler Ziffern 1a,1b,1c,2b und 4 
- Klasse S.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und eine 
maximale Dichte bzw. ein maximales Schüttgewicht von 1,8 kg/1 haben, 
erteilt. 

~./Ur-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Blefa GmbH 
S91 0 Kreuztal 

3. Containerdaten 

D/ BAM/ 02 OS7 / KTC 

Typenbezeichnung: llS I 800 bzw, BS I 1000 

Grundmaße: 122S mm x 102S mm 
Höhe: 1440 mm bis 2003 mm 
Tankvolumen: 800 1 bis 1000 1 

l.S/ 11 496 

zul. Gesamtgewicht: 1700 kg (BSI 800) bis 2000 kg (BSI 1000) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar(Hberdruck) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC S7-2 vom 29.06.1981 (Silocontainer llSI 800 - 1000) 
KTC 102-1 vom 03.04.1986 (Behälter BSI) 
KTC 113-2b vom 02.04.1986 (Deckel) 
KTC 222-1 vom 09.04.1986 (Gestell für BS I) 
KTC 223-1 vom 17.04.1986 (Gestell für BSI) 
KTC 121-1-1d vom 13.06.1986 (Mannloch kompl. ~ 4S7) 

4, Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 92 146 der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden vom 
03.08.1978. 

- Prüfbericht iiber Stapeldruckprüfung des Bundesbahnabnahnieamtes 
Köln vom 04,07.1980. 

-Bericht der Bundesbahn.Ver~uchsanstalt Minden, Auftragsnummer 
6S 446, vom 24.10.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
oinschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

~./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 OS 7/ KTC 1.S/11 496 

). Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach ,den o .g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

S.1 lledingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
s~offe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen, 

Diese lledingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben, 

S .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 
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- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind di'e KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

Die KTC-Typen RSI 1000/45 •, BSI 1000/60 • und BSI 800/60 

CD IIA /Y/ /D/BLEFA/BAM/02 057/6200 

Die KTC-Typen RS I I 000/30 •, BS I 800/30 • uncl BS I 800/ 45 

CD IIA /Y/ /D/BLEFA/BAM/02 057/10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

+./Ur-Ausfertigung D/ !\AM/ 02 057/ KTC 1.5/11 496 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 02.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 03.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag Im Auftrag 

l~-'".1:1. Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

~./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 05 7/ KTC 1.5/ II 496 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/liAM/ 02 058/ KTC 

I. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September !985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verhindung mit den Technischen Richtlinien fUr den Bau, die Prii
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,I2A, 

14, 15' 16 
- Klasse 4.:!, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, aus genommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc,2b und 4 
- Klasse 5.1, aus genonunen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 'C von mehr als 2680 mm 2 /s und eine 

z 408 

maximale Dichte bzw. ein maximales SchUttgewicht von 1,8 kg/1 haben, 
erteilt. 

+./Ur-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Blefa GmbH 
5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

D/ BAM/ 02 058/ KTC 

Typenbezeichnung: BS I 800 bzw. BS I I OQO 

Grundmaße: 1225 mm x 1025 mm 
Höhe: 1440 mm bis 2003 mm 
Tankvolumen: ROD 1 bis 1000 l 

I. 5/ II 49 7 

zul. Gesamtgewicht: 1700 kg (BSI 800) bis 2000 kg (BSI 1000) 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: X5 CrNi 18 10 (1.4301) 

X5 CrNiMo 17 12 2 (!.4401) 
X6 CrNiMoTi 17 12 2 (1.4571) 
X6 CrNiTi 18 10 (1.4541) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen 
KTC 58-2 
KTC 102-1 
KTC 222-1 
KTC 223-1 
KTC 113-2b 
KTC 121-1-ld 

4. Prüfung 

des Antragstellers: 
vom 29.06.1981 (Silo-Container BSI 800- 1000) 
vom 03.04.1986 (Behälter !\SI) 
vom 09.04.1986 (Gestell für BSI) 
vom 17.04.1986 (Gestell für RSI) 
vom 02.04.1986 (Deckel) 
vom 13.06.1986 (Mannloch kompl. ~ 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 92 146 der Bundesbahn Versuchanstalt Minden vom 
03.08.1978. 

- Prüfbericht über Stapeldruckprüfung des Bundesbahnabnahmeamtes 
Köln vom 04.07.1980. 

- ßericht der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 
65 446, vom 24.10.1986. 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen TÜV e. V. über die Bau
und Dichtheitsprüfung kubischer Tankcontainer vom 09.05.1986 und 
23.09.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

+./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 058/ KTC 1.5/11 497 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach,den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5 .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter I. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

Die KTC-Typen BS I I 000/ 45 ', BS I I 000/ 6 0 ' und BS I 800/6 0 ' 

CD llA /Y/ /D/BLEFA/JIAM/02 058/6200 

Die KTC-Typen BSI 1000/30 ', BSI 800/30' und BSI 800/45 



CI) IIA /Y/ /D/BLEFA/BAM/02 058/10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

r./Ur-Aus fertigung D/ BAM/ 02 058/ KTC 1.5/11 497 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 02.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 03.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

u 77 
Dipl.-Ing. J. Ludwig 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

~./Ur-Ausfertigung D/ BAM/ 02 058/ KTC 1.5/11 497 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 02 06 4/ KTC 

I. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 16 51) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,83 kg/1 haben, 
erteilt. 

!./~-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Blefa GmbH 
5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BTA 1000 

Grundmaße: 12 00 mm x I 000 mm 
Höhe: 1560 mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 2000 kg 

D/ BAM/ 02 06 4/ KTC 1.5/11 428 

Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerug 
Tankwerkstoff: 1.4401, 1.4301, 1.4541, 1.4571 (DIN 17 441) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(tlberdruck) 
' Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,35 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 132-2a vom 24.02.1987 (Tankcontainer 1000 l) 
KTC 134-2a vom 24.02.1987 (Tankcontainer 1000 l) 
KTC 225-la vom 27.06.1986 (Gestell) 
KTC 14()-2a vom 19.03.1986 (Behälter 1000 l) 
KTC 114-la vom 11.03.1986 (Einfüllöffnung mit Schutzdeckeil 
KTC 116-1 vom 27.06.1986 (Flanschverschraubung in Einfüllöffnung) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 104 100 der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden vom 
07.11.1986 

- Bericht (Auftragsnummer 65 446) der Bundesbahn Versuchsanstalt 
Minden vom 24.10.1986 

- Bericht Nr. 5/214 3305 des ~heinisch-Westfälischen TÜV e. v., Sie
gen vom 16.11.1984 

- Bescheinigungen (Auftrags-Nr. C/86 012 und C/86 013) des Rheinisch
Westfälischen TÜV e. V., Siegen vom 14.07.1986 

!./~-Ausfertigung D/ BAM/ 02 06 4/ KTC 1.5/11 428 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5 .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der T~ KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

0 31A/Y/ /D/BLEFA/BAM/ 02 064/10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

!./~Ausfertigung D/BAM/ 02 064/KTC 1.5/11428 

5 .3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 09.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe I .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
Regierungsrat 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 
!./~-Ausfertigung D/BAM/02 064/KTC 1.5/11 428 Z409 



ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 02 06 5/ KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- de,n nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28, Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 'c einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,83 kg/1 haben, 
erteilt. 

!./~-Ausfertigung 

2. Hersteller 

Blefa GmbH 
5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BTA 500 

Grundmaße: 1200 mm x 1000 mm 
Höhe: 1ll0 mm 
Tankvolumen: 500 1 
zul. Gesamtgewicht: 1100 kg 

D/BAM/ 02 065/KTC 1.5/11 428 

Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4401, 1.4541, 1.4301, 1.4571 (DIN 17 441) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,35 bar(i~erdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 131-2a vom 24.02.1987 (Tankcontainer 500 1) 
KTC 133-2a vom 24.02.1987 (Tankcontainer 500 1) 
KTC 224-1a vom 27.06.1986 (Gestell für Tankcontainer 
KTC 141-2a vom 24.03.1986 (Behälter 500 1) 

500 1) 

KTC 114-1a vom 11.03.1986 (Einfüllöffnung mit Schutzdeckel) 
KTC ll6-1 vom 27.01.1986 (Flanschverschraubung in Einfüllöffnung) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefünrten Unterlagen mit 
ihren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht Nr. 104 100 der Bundesbahn Versuchsanstalt Minden vom 
07.11.1986 

- Bericht (Auftragsnummer 65 446) der Bundesbahn Versuchsanstalt 
Minden vom 24.10.1986 
Bericht Nr. 5/214 3305 des Rheinisch-westfälischen TÜV e. V., Sie
gen vom 16.11.1984 

-Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen TÜV e. V., Siegen über 
die Bau- und Druckprüfung vom 30.01.1987. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. 

z 410 

5. 1 Bedi ngun3 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefanrliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen . 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

Q 31A/Y/ /D/BLEFA/BAM/02 065/10 200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 09.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

l 

ll.-t ~dwig 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing, W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 002/KTC- 1. Verlängerung 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgende 
Stoffe ergänzt: 

Stoff 

Methylisobutylketon 
Schwefelsäure, 10 %ig 
Essigsäure 
Essigsäureanhydrid 

Bedingung 

Vor der ersten Beförderung 
nach dem anerkannten Stand 
daß die Werkstoffe des KTC 
gut so beständig sind, daß 
liehe Verbindungen mit dem 

GGVE/GGVS 
Klasse - Ziffer 

3 - 3b 
8 - lb 
8 - 3ib/c 
8 - 32b 

eines gefährlichen Gutes in einem KTC muß 
der Technik der Nachweis erbracht sein, 
und seiner Verschlüsse gegeüber dem Füll
sie nicht angegriffen werden oder gefähr
Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben, 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM/03 002/KTC vom 14.06.1985 der Firma H. Waldner GmbH & Co., 
7988 Wangen. 



1000 Berlin 45, den 13. März 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftra~ 

~~:.-i. · ~ Ludwig ~~iei~~~t 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-n. Mischke 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Iml~f~r,, ?t{i_, &~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 003/KTC- 1. Verlängerung 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ "Flüssigkeits-KTC 800 1" dürfen 
auch nach folgenden Zeichnungen der Fa. Waldner hergestellt werden: 

9.3.6.05.066.2.1 vom 27.03.1985 (Flüssigkeits-Container) 
9.5.6.01.292.2.1 vom 28.03.1985 (Tank 800 1) 
9.5.6.00.563.2.0 vom 21.02.1985 (Gestell K:TC) 
9.4.6.06.068.2.0 vom 14.02.1985 (Auslauf R 2") 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM/03 003/KTC vom 14.06.1985 der Firma H. Waldner GmbH & Co., 
7 988 Wangen. 

1000 Berlin 45, den 13. März 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
/! -~ 

r 'lT7 
pl. ' ng. iv( Ludwig 

Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 004/KTC- 1. Verlängerung 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ "Flüssigkeits-KTC 445 1" dürfen 
auch nach folgenden Zeichnungen der Fa. Waldner hergestellt werden: 

9.3.6.04.006.2.0 vom 11.04.1985 (Container 445 1) 
9.5.6.01.300.3.0 vom 12.04.1985 (Tank 445 1) 
9.5.6.00.571.3.0 vom 15.04.1985 (Gestell für 445 1-KTC) 
9.4.6.06.069.3.0 vom 16.04.1985 (Auslauf DN 50) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM/03 004/KTC vom 14.06.1985 der Firma H. Waldner GmbH & Co., 
7988 Wangen. 

1000 Berlin 45, den 13. März 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~:.l-lon, 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
D/BAM/03 005/KTC - 1. Verlängerung 

Die Stoffaufzählung - Anlage zum Zulassungsschein - wird um folgen
den Stoff ergänzt: 

Gemisch aus max. 16% Cromsäure, 44 %Phosphorsäure, 40 %Wasser 
GGVS/GGVE ·-: Klasse R, Ziffer 3b·. 

Bedingung 

Vor der ersten Beförderung in einem KTC muß nach dem anerkannten 
Stand der Technik der Nachweis erbracht sein, daß die Werkstoffe des 
KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so beständig sind, 
daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Verbindungen mit 
dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Retreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM/03 005/KTC vom 14.06.1985 der Firma H. Waldner GmbH & Co., 
79R8 Wangen. 

1000 Berlin 45, den 13. März 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

rJ.- 2. vlt~c.Mq_ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

1. Nacht-rag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

D/ BAM/ 03 Oll/ KTC 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ "Flüssigkeits-KTC 850 1" dürfen 
auch nach folgenden Zeichnungen der Fa. Waldner hergestellt werden: 

X001756 KT-TAFLÜ 2.0 vom 20.10.1986 (Tank 850 1) 
X001143 KT-GEGFG 2.0 vom 20.10.1986 (Gestell 850 1) 
X000369 KT-CGFGT 2.0 vom 20.10.1986 (Container 850 1) 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nr. 
D/ BAM/ 03 Oll/ KTC vom 28. OS .1986 der Fa. H. Waldner GmbH & Co, 
7988 Wangen. 

1000 Berlin 45, den 05.06.1987 
·Unter den Ei~hen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

~.:,/,.f;z. Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

'mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 03 014/ KTC 

1 • Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
H. Waldner GmbH & Co 
7988 Wangen im Allgäu 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4.,5,6,7,llc,12A, 

14,15,16 
-Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1a,1b,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), 
eine kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 1 /s und 
ein maximales Schüttgewicht vom 0,90 kg/1 bzw. 1,30 kg/1 (beim Trans
port in 1000 1 - KTC) haben, erteilt. 

2. Hersteller 

H. Waldner GmbH & Co 
7988 Wangen im Allgäu 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: 

Grundmaße: 1012 mm x 1212 mm bzw. 1212 mm x 1212 mm 
Höhe: 1780 mm bzw. 1690 mm 
Tankvolumen: 1000 1 bzw. 1265 1 
zul. Gesamtgewicht: 1500 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar(Oberdruck) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 

X000376 KT-CGFGT 2.1 vom 25.01.1980 (Schüttgut-container 
1050 1 - 45 • ) 

X001801 KT-CSGSG 0.0 vom 24,08.1982 (Schüttgut-Container) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Versuchsbericht Nr. 91 001 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 22.09.1977 

- Versuchsbericht Nr. 65 447 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
vom 31.08,1977 

- Prüfbericht Nr. 88 667, 1. Nachtrag der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden vom 28.11.1979 

-Bescheinigung des TtlV Stuttgart e. V., Dienststelle Ulm, vom 
09.02.1984 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
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Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem FUllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

11A /Y/ I D/W/BAM/ 03 014/4500 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 

Sie gilt längstens bis zum 04.06.1992. 

1000 Berlin 45, den· 05.06.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W,-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

tJ -fJ. Äc!k 
Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/05 003/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Bernt Iversen & San A/S 

N-5031 Laksevag 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 



die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut), 
Stoffe der Klasse 3) und höchstens 1,27 bar (absolut) (Stoffe der 
Klassen 6.1 und 8) und eine Dichte von höchstens 1,0 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller Fa. Bernt Iversen & Son A/S 
N-S031 Laksevag 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: Palettentank 1000 l 

Grundmaße: 1200 mm x 1200 mm 
Höhe: 1400 mm 
Tankvolumen: 1000 l 
zul. Gesamtgewicht: 1200 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: SIS 2333 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2, 0 bar(Uberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,6S bar(Überdruck) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 

8703/18099/ A vom 26.01.1987 (PALLTANK-Hauptzeichnung) 
8731/20010/C vom 26.01.1987 (Palette für PALLTANK) 
8792/19027 vom 03.03.1986 (Tankmantel) 
8821/20039 vom 23.07.1986 (Unterboden) 
8479/17144 vom 07 .11.198S (Oberboden) 
8096/02182/ A vom 12.01.1981 (Liste der Absperrorgane) 

4. Priifung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
- Prüfbericht Nr. 86 M 212 18 A der Statens Provningsanstalt, 

Schweden vom 24.03.1987 
-Technischer Bericht Nr. 6730 0604/86/1 des Norske Veritas 

vom 23.04.1986 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem gepriiften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

S. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

S.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seine Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

S .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 l/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KT~ 001 iu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

{u\nu \V 31A /Y/ /D/ B / BAM/ OS 003/7 2 00 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

S .3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 03 .OS .1992 

1000 Berlin 4S, den 04. Mai 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 

Fachgruppe 1.S 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.S1 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

~::t.tz.,. tf -f) ?Ä~ 
Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/ BAM/ 08 003/ KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 2S. September 198S (BGBl. I S. 192S) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 16S1) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 198S (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/8S Seite 422) 

der Firma 

Fischer GmbH, 8S31 Diespeck 

für das nachstehend beschriebene Raumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Reförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,6 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Fischer GmbH 
8S31 Diespeck 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: E 1000 

Grundmaße: 122S mm x 1030 mm 
Höhe: 16 SO mm 
Tankvolumen: 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1860 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4301, 1.4S41, 1.4S71 (DIN 17 441) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,3 bar(Überdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

E 11}-001 vom 29.04.1986 (Container 1000 1) 
E 11}-002 vom 22.04.1986 (Transportgefäß) 
E 11}-003 vom 22.04.1986 (Rahmen) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 
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- Bericht Nr. 104 323 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minde~ vom 
12.01.1987 

- Bericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden, Auftragsnummer 
65 453, vom 12. 02.1987 

- Bericht des TUV Ba yern, Dienststelle Nürnberg, über die Prüfung 
des Baumusters eines Tankcontainers vom 08.12 .1986 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes .in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die . Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5 .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 31A/Y/ /D/FD/BAM/08 003/3718 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5 .3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 09.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1 il,[Tz. 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelhelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1 . Änderung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/10 007/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach det Sttaßengefahtgutausnahme
vetotdnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 
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- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahtgutausnah
meverotdnung vom ln. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nt. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Pr ü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
ZR. Juni 19R5 (Verkehrsblatt(VKBl . ) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Alucon Bulk Systems GmbH 
6236 Eschborn 1 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon-
tainets die Zulassung. zur Beförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 
- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,l2A, 

14,15,16 
- Klasse 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3, ausgenoDDD.en Stoffe der Ziffern 1a,lb,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3, und 9a 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bat (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm 2 /s und eine 
Dichte von maximal 1,58 kg/1 bzw. 1,30 kg/1 (beim Transport in Typ 
KTC 1200) haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa . Balin, F-88 700 Rambervillers 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC 1000, KTC 1200 

Grundmaße: 1292 mm x 1133 mm 
Höhe: 1031 mm bzw. 1181 mm 
Tankvolumen : 1000 1 bzw. 1200 
zul. Gesamtgewicht: 1600 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: AlMg 4,5 Mn W2R (Werkstoff-Nt. 3.3547) 

Priifdruck fHt das KTC-Baumuster und für die Setien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bat (i~erdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

SLG 1454e 
GB 1049/1a 
SLG 1454/5 

4. P<üfung 

vom 27.09.1982 (KTC 1000) 
vom 11.11.1982 CEntlüftungsstutzen NW 50) 
vom 16.09.1986 (KTC 1200) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

-Berichte der OB, Versuchsanstalt Minden, Nt. 95 120 
vom 06.10.1980 und Nt. L 4/L 430 GbKs vom 02.09.1980. 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 19.04.19R2, Hber die Baumusterptiifung. 

- PrHfbescheinigung uöer die erstmalige Prüfung vor 
Inbetriebnahme durch den Bettiebsbeauftragten, Hber
priift durch den Tiiv Hessen, vom 30.04.1986. 

Es wird hiermit bescheini~t, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Oie Zulassung gilt auch für l<TC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

S. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainei sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen hetzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seinei Verschlüsse gegenübet dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Ftillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betieiber der nach dem zugelassenen Baa
muster hergestellten Setien-KTC weiterzugeben. 



5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Ptiifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

0 llB /Y/ /D/ BR /BAH/10 007/4800 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nummer 007 (1. Änderung) ersetzt den 
Zulassungsschein D/BAH/10 007/KTC und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 07.07 . 1991. 

1000 Berlin 45, den 21 . August 1987 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

::ftbM, R~~~rungsrat 
Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. Nachtrag 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

trf-1)~~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/10 007/KTC - 1. Änderung 

Die kubischen Tankcontainer vom Typ KTC 1200 dHrfen auch nach fol
gender Zeichnung der Fa. Alucon Bulk Systems GmbH hergestellt wer
den: 

SLG 1454/4 vom 12.0R . 1986 (KTC 1200) 

Containerdaten: 

Grundmaße: 12q2 mm x 1133 mm 
H>lhe: llR1 mm 
Tankvolumen: 1200 1 
Zul. Gesamtgewicht: 1150 kg 

Diesem Nachtrag liegt der. Prüfbericht der Staatlichen Technischen 
iiberwachung Hessen, Amt Frankfurt, vom 09.07.1987 zugrunde. 

Auflagen: 

Die KTC sind gut sichtbar und dauerhaft an zwei gegenüberliegenden 
Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

0 llB /Y/ /D/ BR/BAH/10 007/3450 

Dieser Nachtrag gilt zunächst nur fHt die KTC mit den Herstellungs
Nummern BR 201 bis BR 240. Vor Nachbauten aufgrund dieses Nachtrages 
sind der BAM die Konstruktionsunterlagen erneut zur Prüfung einzu-
r eichen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM/10 007/KTC, 1. Änderung, vom 21.0R.l987 der Fa. Alucon Bulk 
Systems GmbH. 

1000 Berlin 45, den 24. August 19R7 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT rTiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

z._t. t='"'. Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-n. Mischke 

Dieser Nachtrag besteht aus 2 Seiten 

1. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 002/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 19R5 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 19R5 (BGBl. I S. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nt. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fiit den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
ZR. Juni 19R5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/R5 Seite 422) 

der Firma 

Letmet GmbH, 6200 Wiesbaden 

fHr das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur ßeförderung von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

- Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,12A, 
14,15,16 

- Klasse 
- Klasse 
- Klasse 
- Klasse 

4.2, 
4.3, 
5.1, 
6.1, 

ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und 6a 
ausgenommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc, 2b und 4 
ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3 und 9a 
Gruppen b) und c) 

- Klasse 8, Gruppen b) und c) 

die bei SO 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 'c von mehr als 26RO mm2 /s und ein 
maximales Schiittgewicht von 1,07 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Letmet GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LS 1400 

Gtundmaße: 1100 mm x 1100 mm 
Höhe: 2300 mm 
Tankvolumen: 1400 1 
zul. Gesamtgewicht: lRSO kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XlO CtNi MoTi 1810 (1.4571) 

Priifdtuck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar (Überdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC (Dichtheitsprüfung): 0,2 bar (i~erdruck) 
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- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-130R4-l vom 14.12.1.984 (Lermer Transportbehälter 1400 1) 
B-130RS vom 08.12.1983 (Gestell) 
5090-0A-123/G vom OB.02.19R3 (Behälterdeckel 0 500) Zeichng. der 

Fa. Hoechst AG 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 31.01.19BS, über die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 153 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 16.10.1984 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Auftragsnummer 45 445, Versuchs
anstalt Minden, vom 17.10.1984 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fHr KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

llA /Y/ /D/ L /BAM/14 002/3700 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nummer 002 (1. Änderung) ersetzt den 
Zulassungsschein D/BAM/14 002/KTC und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 10.06.1991. 

1000 Berlin 45, den 21. August 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im~Auf,trag !' 
· : V 

D pl.-/. g. J. Ludwig 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 
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t. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 003/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 19RS (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

rlen nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 19RS (BGBl. I s. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fiir den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni 19RS (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/RS Seite 422) 

der F1 rma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von fliissigen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

- Klasse 3, Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1, Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,14 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LF 250 

Grundmaße: ROO mm x 600 mm 
H?lhe: 1000 mm 
Tankvolumen: 252 1 
zul. Gesamtgewicht: 350 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar(iiberdruck) 
Prtifdruck fiir die Serien-KTC: 0,43 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13133-1 
B-13136 
B-13132-1 

4. Prüfung 

vom 22.03.1984 (Lermer-Kleincontainer 250 1) 
vom 20.03.1984 (Gestell) 
vom 16.03.1984 (Spannringdeckel NW 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen iiberwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 13.03.1986, Hber die Baumusterprüfung 

- Bericht Nr. 101 209 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 29.08.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Auftragsnummer 45 470, Versuchs
anstalt Minden, vom 12.08.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk-



stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefanrliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

31A /Y/ /D/ L /B~/14 003/1400 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Setien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nummer 003 (1. Änderung) ersetzt den 
Zulassungsschein D/B~/14 003/KTC und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Betlin 45, den 21. August 19R7 
Unter den Eichen R7 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgr uope 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transpottbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag Im Auftrag 

. / Jt{z D -I g. J/ udwig Dipl.-In~. w.-o. Mischke 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Oipl.-Ing. W.-0. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. Änderung 

fiir 
ZULASSUNGSSCHEIN 

das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/B~/14 004/KTC 

1. Zulassun~ 

Hiermit wird fHr 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßen~efahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 19A5 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anla~e 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahn~efahrgutausnah
meverotdnun~ vom 16. August lqß5 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nt. E 13 

in Verhindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnun~ und Verwendun~ von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni lqRs (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/Ro Seite 422) 

der Firma 

Letmet GmbH, 6200 Wiesbaden 

fHr das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassun~ zur Bef~rderun~ von festen Stoffen der GGVS/ 
GGVE 

-Klasse 4.1, ausgenommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,llc,l2A, 
14,15,16 

- 1Classe 4.2, ausgenommen Stoffe der Ziffern 1,2,3,4 und lia 
- Klasse 4.3, ausgenommen Stoffe der Ziffern la,lb,lc, 2b und 4 
- Klasse 5.1, aus~enommen Stoffe der Ziffern 1,2,3 und qa 
- 1Classe li.l, Gruppen b) und c) 
- 1Classe R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), 
ein maximales Schiitt~ewicht von 2,36 kl!/1 und eine kinematische Vis
kosität bei 20 'C von mehr als 26RO mm 2 /s haben, erteilt. 

2. Hersteller 

Fa. Letmet GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LS AOO 

Grundmaße: 1000 mm x 1000 mm 
Höhe: lnqo mm 
Tankvolumen: ROO 1 
zul. Gesamtgewicht: 2100 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 1203 

St 37-2 

Priifdruck fHr das KTC-Baumuster: 2,0 bar (iiberdruck) 
Prüfdruck fiit die Seiien-KTC (Dichtheitsprüfung): 0,2 bat (iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13191-2 
B-13213-1 
B-127Q7-2 
B-132q3.1 

4. Ptiifung 

vom 02.05.19RS (Lermer-Schiittgut-Kleincontainer 
vom 02.05.1985 (Gestell) 
vom OR.ll.lQR4 (Klaposchraubdeckel NW 400) 
vom OA.OR.l9R) (Schieber mit Flansch) 

ROO 1) 

Dieset Zulassung liegen die nachstehend aufgeföihr ten Unter lagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 01.07.19A5, öiber die Baumusterprüfung 

-Bericht Nt. 101 864 der neutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 28.03.1985 

- Bericht der ·Deutschen Bundesbahn, Auftragsnummer 55 406, Versuchs
anstalt Minden, vom o3.04.19R5 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassun~sbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR lCTC 001 erfiillen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen diirfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des lCTC und seiner Verschlüsse gegenübet dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefanrliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten SeYien-KTC weitexzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Priifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenHber liegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G) llA /Y/ /D/ L /B~/14 004/6300 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 
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5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der ~fd. Nummer 004 (1. Änderung) ersetzt den 
Zulassungsschein D/BAM/14 004/KTC und wird unter dem Vorbehalt des 
jederzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 10.06.1991. 

1000 Berlin 45, den 21. August 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRHFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Regierungsrat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. Änderung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahr gut 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
ftir das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 005/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 19R5 (BGBl. I s. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni 19R5 (Verkehrsbla.tt(VKBl.) Heft 14/RS Seite 422) 

der Firma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

ftir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6,1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,9 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,1 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Herstellet 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LF 800 bzw. LF 1000 

Grundmaße: 1200 mm x 1000 mm 
Höhe: 1350 mm bzw. 1500 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1250 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301), 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(iiberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,20 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 
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B-13143 
B-13157-2 
B-13132-1 

4. Prüfung 

vom 27.06.19114 
vom 30.07.1985 
vom 16.03.1984 

(Lermer Flüssigkeits-Kleincontainer) 
(Gestell) 
(Spannringdeckel NW 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 13.03.19R6, übet die Baumusterprüfung 

-Bericht Nr. 101 204 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 18.09.1985 

- Bericht det Deutschen Bundesbahn, Antragsnummer 45 469, Versuchs
anstalt Minden, vom 26.08.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
ftillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen det TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dHrfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen un
beabsichtigtes nffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Ptiifungen zu unterziehen. 

- Oie nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- narüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

{u\n ~ 31A /Y/ /D/ L /BAM/14 005/5000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 005 (1. Änderung) ersetzt den Zu
lassungsschein D/BAM/14 005/KTC und wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 21. August 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTAlT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Jl:;!jz.,. 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
füt Gefahrgut 

Im Aufttag 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Sachbeatbeitet: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 



l. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/14 006/KTC 

1. Zulassung 

Hietmi t whd für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnun~ vom 25. September 1985 (BGBl . I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverotdnung vom 16. August 19A5 (BGBl. I s. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nt . E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die PrH
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
ZR. Juni 19A5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

f iir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von fliissigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6,1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Grupoen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 1,0 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,1 kg/1 haben, 
er teilt. 

2. Hersteller 

Fa. Lermer GmbH, 6200 Wiesbaden 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: LF 500 

Grundmaße: 1200 mm x 1000 mm 
Höhe: 1050 mm 
Tankvolumen: 500 1 
zul. Gesamtgewicht: 710 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CtNi 18 9 (1.4301), 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar(iiberdruck) 
Priifdruck fiir die Serien-KTC: 0,30 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

B-13143 
B-13157-2 
B-13132-1 

4. Priifung 

vom 27.06.19R4 
vom 30.07.1985 
vom 16.03.1984 

(Lermer Flüssigkeits-Kleincontainer) 
(Gestell) 
(Spannringdeckel NW 457) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Staatlichen Technischen i~erwachung Hessen, 
Amt Frankfurt, vom 13.03.1986, über die Baumusterprüfung 

-Bericht Nt. 101 204 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, vom 18.09.1985 

Bericht der Deutschen Bundesbahn, Auftragsnummer 45 469, Versuchs
anstalt Minden, vom 26.08.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen un
beabsichtigtes nffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt , daß vor der ersten 
Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß , daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschliisse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver 
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelas senen Bau
muster her gestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vor~eschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6 . 2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen . 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie f olgt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ L /BAM/14 006/5000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen . 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 006 (1. Änderung) ersetzt den Zu
lassungsschein D/BAM/14 006/KTC und wird unter dem Vorbehalt des j e
derzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 08.05.1991. 

1000 Berlin 45, den 21. August 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
•us Metallen 

Im Auftrag 

? .. rf,/_, 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

D~l--I~ ~dwig Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 
Regierungsrat 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. W.-0. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/15 003/KTC 

t. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Stzaßenvezkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verotdnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 19A5 (Vetkehtsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

Gebt. Otto KG, 5910 Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 
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- Klasse 3 Gtuppen b) und c) mit Ausnahme von Nitiomethan 
-Klasse 6.1 Gtuppen b) und c) 
- Klasse II Giuppen b) ,und c) 

die bei 50 •c einen nampfdtuck von höchstens 1,04 bat (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,72 kg/1 haben, 
etteilt. 

2. ReiStellei 

Gebt. Otto KG, 5910 Kteuztal 

3. Containetdaten 

Typenbezeichnung: ASF 425 

Gtundmaße: 1025 mm x 1225 mm 
Hone: max. 1000 mm 
Tankvolumen: 425 1 
zul. Gesamtgewicht: 910 kg 
Entleetung: Obenentleetung und Untenentleetung 
Tankwetkstoff: St 37-2 vetzinkt 

l'tüfdtuck füt das KTC-Baumustei: 2,0 bat(iibetdtuck) 
Ptlifdtuck f1ii die Seiien-KTC: 0,35 bat(iibetdtuck) 

- Zeichnungen des Anttagstellets: 

BE-1119-0 vom 07.08.1986 (KTC Typ ASF 425 1) 
Bll-1115-0 vom 05.08.1986 (KTC Typ ASF 425 1 mit Abspeuventil) 
BF.-1121-1 vom 11.011.19116 (Behälter ASF 425 1) 
Bll-1120-0 vom 11.011.19116 (Rahmen ASF 425 1) 
BE-1117-0 vom 06.011.1986 (ASF-Behältei mit Abspeiiventil) 
BE-1116-0 vom 06.08.19116 (Rahmen füt ASF 425 1 mit Abspettventil) 

4. Ptüfung 

Diesei Zulassung liegen die nachstehend aufgefüntten Untetlagen mit 
ihten ~gf. vothandenen Anlagen zugtunde: 

- Beticht NI. 104 3511 dei Bundesbahn-Vetsuchsanstalt Minden vom 
24.04.1987 

- Beticht dei Bundesbahn-Vetsuchsanstalt Minden (Aufttags-Nt.: 
65 450) vom 05.05.1987 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Ttiv e. V. tibei die 
Bau- und Tltuckptiifung vom 14.011.19117 

Es witd hietmit bescheinigt, daß das nach den o.g. Ptüfbetichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefettigte Baumustel eines ku
bischen Tankcontainets die Zulassungsbedingungen det TR KTC 001 ei
fHllt. Die Zulassung gilt auch füi KTC, die dem geptüften Baumuster 
entsptechen und die Anforderungen der TR KTC 001 etfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Ptüfvermerk 
versehenen Unterlagen hetzustellen. Die Abspetteintichtungen dütfen 
nut verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. 

5. 1 Bedingung 

Die Zulassung wird untei der Bedingung etteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbtacht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Vetschlüsse gegenübet dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegtiffen weiden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
mustel hetgestellten Setien-KTC weiteizugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach diesei Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
containei 1st erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiedetkehtend 
alle 2 1/2 Jahte den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschtif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hetgestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6 .2 dei TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Tlatiibei hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauethaft an zwei 
gegenübetliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G.) 31A /Y/ /D/ OTTO /BAM/15 003/6000 

- in den Fteiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
det Helstellung des Setien-KTC einzuttagen. 
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5.3 Behistung 

Diese Zulassung witd untei dem Votbehalt des jedetzeitigen Widei
Iufes eiteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 20.011.1992. 

1000 Betlin 45, den 21.08.1987 
Unter den Eichen 117 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgtuppe 1.5 
Gefahtgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

iLl.-!z.,. 
Regietungstat 

Sachbeatbeitet: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehtung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratotium 1.51 
Ttansportbehältei 
füt Gefahtgut 

Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
füt das Baumustel eines kubischen Tankcontainets (KTC) 

mit det Zulassungsaummet 
D/BAM/15 004/KTC 

1. Zulassung 

Rietmit witd füt 

- den nationalen Sttaßenverkehi nach dei Sttaßengefahtgutausnahme
vetotdnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondete Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenvetkehr nach dei Eisenbahngefahrgutausnah
meverotdnung vom 16. August 1985 (BGBl. I s. 1651) 
- insbesondete Ausnahme NI. E 13 

in Vetbindung mit den Technischen Richtlinien füt den Bau, die Ptü
fung, die Zulassung, die .Kennzeichnung und Vetwendung von kubischen 
Tankcontainein (KTC) aus metallischen Wetkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. ~uni 1985 (Vetkehtsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Fiima 

Gebt. Otto KG, 5910 Kreuztal 

füt das nachstehend beschtiebene Baumustel eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zui Befötdetung von flüssigen Stoffen dei 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gtuppen b) und c) mit Ausnahme von Nittomethan 
-Klasse 6.1 Gtuppen b) und c) 
- Klasse 8 Gtuppen b) und c) 

die bei 50 •c einen Dampfdruck von höchstens 1,04 bat (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,72 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. He I stellet 

Gebt. Otto KG, 5910 Kteuztal 

3. Containetdaten 

Typenbezeichnung: ASF 800 bzw. ASF 1000 

Gtundmaße: 1025 mm x 1225 mm 
Höhe: max. 1392 mm (ASF 800), max. 1572 mm (ASF 1000) 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1560 kg (ASF 800) bzw. 2000 kg (ASF 1000) 
Entleerung: Obenentleetnng und Untenentleetung 
Tankwetkstoff: St 37-2 vetzinkt 

?tüfdtuck füt das KTC-Baumustei: 2,0 bat(i~etdtuck) 
Ptüfdtuck flit die Seiien-KTC: 0,35 bat (iibetdtuck) 

- Zeichnungen des Anttagstel1ets: 

BE-1100-0 
BE-10211-1 
BE-1101-0 

vom 22.03 . 1984 (KTC Typ ASF 800 1) 
vom 09.01.1987 (KTC-Behältei ASF ROD 1) 
vom 20.03 . 1984 (KTC-Rahmen ASF 800 1) 



AO/ 5616-8a vom 14.03.1984 (KTC Typ ASF 800 1 mit Absperr vent 11) 
BE-1099-0 vom 22.03.1984 (KTC Typ ASF 1000 1) 
BE-1071-lb vom OR.Ol.l9R7 (KTC-Behälter ASF 1000 1) 
BE-1019-0 vom 20.03.1984 (KTC-Rahmen ASF 1000 1) 
BE-1068-0a vom oq.Ol.19R7 (KTC Typ ASF 1000 1 mit Absperrventil) 

4. Prilfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefunrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

-Bericht Nr . 104 35R der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden vom 
24.04.19!!7 

-Bericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Auftrags-Nt.: 
65 450) vom 05.05.1987 

- Rescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Tiiv e. V. über die 
Bau- und Druckprüfung vom 13.08 . 19!!6 

Es wird hiermit bescheinigt , daß das nach den o.g . Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fiillt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen di.irfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes Öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Raumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Priifungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Dariiber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\n \::._) 31A /Y/ /D/ OTTO /BAM/15 004/6000 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 23.0!!.1992. 

1000 Berlin 45, den 24.08.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Jl. t. /;ludwig ~:ierungsrat 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1t.- 2. ilhv« 
Dipl.-Ing. w.-D. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. Änderung 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

0/BAM/18 001/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnahme
verordnungvom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr . E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl . ) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei 50 ·c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) 
(Stoffe der Klasse 3) und 1,15 bar (absolut) (Stoffe der Klassen 6.1 
und 8) sowie eine Dichte von höchstens 1,32 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung : KTC 800 bzw. KTC 1000 

Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm 
Höhe: 1465 mm bzw. 1710 mm 
Tankvolumen : 800 1 bzw . 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1258 kg bzw. 1543 kg 
Entleerung: Untenentleerung 
Tankwerkstoff: XS CrNi 18 9 (1.4301) 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster : 2,0 bar(Uberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,50 bar(Uberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers : 

A-1560 vom 17.01.1986 (Flüssigkeitsbehälter 800 1) 
20-3886 Bl 1 und 2 vom 16.01.1986 I Stapelgestell für Lackbehälter) 
20-3887 Bl 1 vom 18.12.1985 (F1üssigkeitsbehälter) 
20-3887 Bl 2 vom 13 . 12.1985 (Flüssigkeitsbehälter) 
A-1559 vom 16.01.1986 (Flüssigkeitsbehälter 1000 1) 
20-3869 Bl 1 und 2 vom 17 .03.1986 (Stapelgestellt für Lackbehälter) 
20-3875 Bl 1 vom 18.12.1985 IFlüssigkeitsbehälter) 
20-2875 Bl 2 vom 13.12.1985 IFlüssigkeitsbehälter) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigung des Rheinisch~Westfälischen.Technischen Uberwa
chungsvereins über die Bau- und Dr"cckprüfung vom 03 . 12.1985 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, über 
die Baumusterprüfung eines kubischen Tankcontainers vom 27.03.1986 

- Bericht Nr. 102 871 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, über die Fallprüfung eines KTC vom 14.04.1986 

- Bescheinigung Nr. 258 12200 des Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Uberwachungsvereins Siegen vom 25.03.1987 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Oie Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen. 
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5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Berorderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem aneTkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füll gut· so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CI) 31A /Y/ /0/ SS /BAM/16001/4629 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 001 (1. Änderung) ersetzt den Zu
lassungsschein 0/BAM/18001/KTC und wird unter dem Vorbehalt des je
derzeitigen Widerrufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 03.07.1991 

1000 Berlin 45, den 11. Mai 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Sachbearbeiter: Dipl .-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

2. Änderung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Dipl.-lng. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
fiir das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/lß OQl/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird fHr 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach rler Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 19~5 (BGBl. I s. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien fiir den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2~. Juni 19R5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 

F. Schäfer GmbH, 590R Neunkirchen 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubis.chen Tankcon-
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tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
-Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse R Gruppen b) und c) 

die bei SO •c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) 
(Stoffe der Klasse 3) und 1,15 bar (absolut) StoffederKlassen 6.1 
und ~) sowie eine nichte von höchstens 1,32 kg/1 haben, 
er teilt. 

2. Hersteller 

F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC ROO bzw. KTC 1000 

Grundmaße: 1020 mm x 1220 mm 
H~he: 1465 mm bzw. 1710 mm 
Tankvolumen: 800 1 bzw. 1000 
zul. Gesamtgewicht: 1258 kg bzw. 1543 kg 
Entleerung: Untenentleerung und Obenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4301 nach DIN 17 441 

PrHfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar (iiberdruck) 
Priifdruck fHr die Serien-KTC: 0,50 bar('iberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

A-1560 vom 17.01.1986 ( Flüssigkeitsbehälter 800) 
20-38R6 Bl und 2 vom 16.01.1986 ( Stapelgestell fiir Lackbehälter) 
20-3RII7 Bl vom 18.12.1985 (Flüssigkeitsbeh~lter) 
20-38R7 Bl vom 13.12.191!5 (Flüssigkeitsbehälter) 
A-1559 vom 16.()1.19116 (Fliissigkei tsbehälter 1000 1) 
20-3869 Bl und 2 vom 17.03.1986 ( Stapelgestell fiir Lackbehälter) 
20-31175 Bl vom 18.12.1985 (Flüssigkeitsbehälter) 
20-2875 Bl vom 13.12.1985 (Flüssigkeitsbehälter) 
20-4130 Bl 1a vom 05.06.1987 ( Stapelgestell für Tankbehälter 

ohne Ablaufstutzen) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandene~ Anlagen zugrunde: 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Technischen i~er
wachungsvereins iiber die Bau- und nruckprüfung vom 03.12.198 

- Rericht der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden, iiber 
die llaumusterpriifung eines kubischen Tankcontainers vom 27.03.1986 

- Bericht Nr. 102 R71 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, Hber die Fallprüfung eines KTC vom 14.04.19R6 

- Bescheinigung Nr. 258 12200 des Rheinisch-Westfälischen 
Technischen i~erwachungsvereins Siegen vom 2S.03.19R7 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Technischen 
iiberwachungsvereins Siegen vom 23.06.19R7 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
fHllt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfiillen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder "gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif- · 
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 



- nie nach dem zu~elassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
ge~enüberliegenden . Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 31A /Y/ /D/ SS . /BAM/18 001/4629 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen . 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung mit der lfd. Nr. 001 (2. Änderung) ersetzt den Zu
lassungsschein D/BAM/18001/KTC - 1. Änderung, und wird unter dem 
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt. 

Sie gilt längstens bis zum 03.07.1991. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT fliR MATERIALFORSCHUNG lJNll -PRiiFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

/ftLr 
Dipl.-Ing. H.-w. Hübner 

. Regierungstat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

t_f!- Q df;.4 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 

für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 
mit der Zulassungsnummer 

D/BAM/18 002/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung Yom 25. September . 1985 (BGBl. I s. 1925) 
- .insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schieneoverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnahme
verotdnung vom 16. August 19R5 (BGBl. I S. 1651) 
- ·insbesondere Ausnahme Nr. E 13 · 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern ' (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2ß. Juni 1985 (Verkehtshlatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

flit das nachstehend beschriebene l!aumuster eines kubischen Tankcon
tainets die Zulassung zur Befär derung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme vo.n Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse 8 Gruppen b) und c) 

die bei ·so •c einen Dampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) 
(Stoffe der Klasse 3) und 1,15 bat (absolut) (Stoffe der Klassen 6.1 
und R) sowie eine Dichte von höchstens 1,32 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

F. Schäfer GmbH, 5908 Neunkirchen 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: KTC 450 

Grundmsße: 1020 mm x 1220 mm 
Rbne: 1080 mm 
Tankvolumen: 450 1 
zul. Gesamtgewicht : 785 kg 
Entleerung : Untenentleerung 
Tankwerkstoff: 1. 4301 nach DIN 17 441 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(i~erdruck) 
Prüfdruck fiir die Serien-KTC: 0,50 bar(i~erdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

20-4087 Bl 
20-4081\ Bl 
20-4086 Bl 

und 2a vom 16.09.1986 
vom 04.09.1986 
vom Q9.09.19ß6 

(Stapelgestell für Lackbehälter) 
(Flüssigkeitsbehälter 450 1) 
(FlHssigkeitsbehälter 450 1) 

4 . Prilfung 

Dieser Zulassung lie~en die nachstehend aufgefünrten Unterlagen mi t 
i hren ggf . vorhandenen Anlagen zugrunde : 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Technischen i~erwa
chungsvereins iiber die !lau- und Druckprilfung vom 04.09.1987 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn , Versuchsanstalt Minden, ;iber 
die Baumusterprüfung eines kubischen Tan~containers vom '27.03.1986 

- Bericht Nr . 102 R71 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 
Minden, ilber die Fallprüfung eines KTC vom 14.04.1986 

- Bescheinigung des Rheinisch-Westfälischen Technischen i~erwachungs
vereins Siegen ilber die 2 bar-Druckprüfung vom 03.12.1985 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fHr KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfüllen . 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefanrlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die'Werk
stoffe des J<TC und seiner Verschlüsse gegenüber. dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefähriiche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten J<TC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen . 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 31A /Y/ /D/ SS /BAM/18002/4629 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider 
t ufes er teilt. 

Sie gilt längstens bis zum 06.10.1992 

1000 Berlin 45, den 07. Oktober 1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRliFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag Im Auftrag r 

g.rf 
D .-Ih. :Z:wig 

.1 () I ftf - ;_/ ;"? '~ o<ke 
R g ert!ngsrat 
Sachbearbeiter : Dipl . -Ing. W.-D . Mischke 
Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 
Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Dipl.-Ing. w.-o. Mischke 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
fHr das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/19 ll03/KTC 

1. Zulassung 

Hie rmit wird filr 

- rlen nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1q85 (BGBl. I s. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
-insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fun~, die Zulassung, die .KennzeichnunQ; und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni lqR5 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der . Firma 

llilperthal GmbH, 8757 Kar1stein 1 

fiir das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur 'Beförderung von fliissigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 Gruppen b) und c) mit Ausnahme von Nitromethan 
- Klasse 6.1 Gruppen b) und c) 
- Klasse R Gruppen b) und c) 

die bei 50 •c einen llampfdruck von höchstens 1,1 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1.3 k~/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

H. Fritschi AG, CH-4225 Brislach 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: 440 !-Container 

Grundmaße: 1215 mm x 809 mm 
Höhe: 927 mm 
Tankvolumen: 449 1 
zul. Gesamtgewicht: R25 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: 1.4435 nach DIN 17441 

Prüfdruck fiir das KTC-Baumuster: 2,0 bar(iiberdruck) 
Priifdruck für die Serien-KTC: 0,45 bar(iiberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

G.0.7R-150 c 
G.0.86-355/1 
G2.R6-3S4a/1 
Gt. 86-433 

4. Priifung 

vom 26.1t.1q7q 
vom OR.Ot.19R7 
vom 08.0t.1q87 
vom 28.04.1q86 

(Auffangwanne) 
(Tank) 
(Deckel + Verschluß) 
(Deckel NW 280) 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgefiihrten Unterlagen mit 
ihren ~gf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Technischer Bericht Nr. 3018 vom 14.04.1987 des Technischen 
Hberwachungsvereins Hessen e. V. 

- 1. Nachtrag zum Technischen Bericht Nr. 3018 vom 14.07.1987 des 
Technischen ilberwachungsvereins 'Hessen e. V. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch fiir KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 erfiillen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5. 1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Fiillgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber rler nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 
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5. 2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- llie nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten ~TC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegeniiber liegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

31A /Y/ /D/HF/BAM/19 003/0 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 10.08.1992. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG 

Fachgruppe t. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 
Im Auf~~ 1J. -9, ~cflk 
Dipl.-Ing. H.-w. Hiibner 
Regierungsrat 

nipl.-Ing. w.-o. Mischke 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen: Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/20 001/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. I S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahnausnahmeverord
nung vom 16. August 1985 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
2R. Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma 
Bauer Staplergeräte GmbH 

für das nachstehend beschriebene Baumuster.eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von 'festen und pastösen Stof

·fen, einschließlich Lösungen und Gemische, der GGVS/GGVE 

- Klasse 4.1, aus genommen Stoffe der Ziffern 2b,3,4,5,6,7,11c,l2A, 
14,15,16 

- Klasse 4.2, aus genommen Stoffe der Ziffern, 1,2,3,4 und 6a 
- Klasse 4.3' ausgenommen Stoffe der Ziffern 1a,1b,1c,2b und 4 
- Klasse 5.1, aus genommen Stoffe der Ziffern 1,2,3 und 9a 
- Klasse 6.1' Gruppen b) und c) 
- Klasse R, Gruppen b) und c) 

die bei 50 'C einen Dampfdruck von höchstens 0,1 bar (absolut), eine 
kinematische Viskosität bei 20 •c von mehr als 2680 mm'/s und ein 
maximales Schüttgewicht bzw. eine maximale Dichte von 1,03 kg/1 haben 
erteilt. 

2. Hersteller 

Bauer Staplergeräte GmbH 



3. Containerdaten 

Typenbezeichnung: BSB 800 

Grundmaße: 996 mm x 1166 mm 
H<lhe: 1230 mm 
Tankvolumen: 800 1 
zul. Gesamtgewicht: 1000 kg 
Entleerung: Obenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

Prüfdruck fUr das KTC-Baumuster und für die Serien-KTC 
(Dichtheitsprüfung): 0,2 bar (Uberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

BSB 800 
llSB-80(}-I 
BS B-8 O(}-II I 
BS B-8 0(}-IV 

vom 28.03.1985 
vom 19.03.1985 
vom 25.02 ,1987 
vom 25,02.1987 

(Stapelbehälter) 
(Grundrahmen) 
(Wanne) 
(Deckel) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

-Bericht des Rheinisch-Westfälischen TUV e. V. über die Bau- und 
Abnahmeprüfung vom 24.03.1986 

-Bericht des Rheinisch-Westfälischen TtlV e. V. vom 03.03.1987 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den o.g. Prüfberichten 
einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster eines ku
bischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der TR KTC 001 er
füllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Anforderungen der TR KTC ·0'01 erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Wc~k
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Betreiber der nach dem zugelassenen Bau
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. 

5 .2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

CD 11A /Y/ /D/BAUER/BAM/20 001/3750 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 16.03.1992. 

1000 Berlin 45, den 17.03.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1!/. -2. tiisc~ 
Dipl.-Ing. W.-D. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für das Baumuster eines kubischen Tankcontainers (KTC) 

mit der Zulassungsnummer 
D/BAM/02051/KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1985 (BGBl. l S. 1925) 
- insbesondere Anlage 2, Teil l 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahn9efahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1985 (BGBl. l S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus ·metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28 . Juni 1985 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma Bl efa GmbH, 5910 Kreuzta 1 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 

- Klasse 3 
- Klasse 5.1 
- Klasse 6.1 
- Klasse 8 

Gruppen b) 
Ziffer 4 
Gruppen b) 
Gruppen b) 

und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

und c) 
und c) 

die bei 50 ·c einen Dampfdruck von höchstens 0,97 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1 ,23 kg/1 haben, 
erteilt. 

2. Hersteller 

Blefa GmbH, 5910 Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung : BTA 425, BTA 500 

Grundmaße : 1200 mm x 1025 mm 
Höhe: 1000 mm bzw. 1083 mm 
Tankvolumen: 425 1 bzw. 500 1 
zul. Gesamtgewicht: 675 kg bzw. 780 kg 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff: St 37-2 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Oberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,26 bar(Oberdruck) 

-Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 051-2b vom 02.09.1985 (KTC 425/500 1) 
KTC 101-2a vom 21.08.1985 (Behälter) 
KTC 113-2a vom 21.08.1985 (Deckel) 
KTC 214-1 vom 07.03.1986 (Gestell für 500 1) 
KTC 103-2 vom 21.11.1986 (Behälter 500 1) 
KTC 121-1-1d vom 13 . 06.1986 (Mannloch kompl. ~ 457) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn (OB), Versuchsanstalt Minden, 
Nr. 90341 vom 20.07.1977 
1.Nachtrag zum Bericht Nr. 90341 vom 27.08.1979 der OB, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der OB, Abnahmeamt Köln, vom 04.07.1980 
- Abnahmebescheinigung der OB, Abnahmeamt Köln, Nr. Kö 181/79-03 

vom 25.07.1979 · · 
- Bericht der OB, Versuchsanstalt Minden, L4/L430 GbKs 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Auftrags-Nr. 

65 446) vom 24.10.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den oben genannten Prüf
berichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines kubischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KTC 001 erfüllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem ge
prüften Baumuster entsprechen und die Anforderungen der TR KTC 001 
erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Die Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 
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5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nac~ dem zugelassenen Bau-
muster hergestellten Serien-KTC weiterzugeben. · 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

- Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 31A /Y/ /0/BLEFA /BAM/02051/10200 

- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen. 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 20.01.1ggr. 

1000 Berlin 45, den 16.06.1g87 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag ) 

[7 · 4p 
ofd 1.-r/{ J .l{udwi g 
Regierungs rat 

Sachbearbeiter: Dipl.-Ing. W.-0. Mischke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

1. l\nderung 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1) -». 14 viA 
Dipl.-Ing. W.-0. Mischke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
tu r aasoaumoSter eTne-s kub1 sDien Tankcontal n~rs \~ 1 c) 

mit der Zulassungsnummer 
0/BAM/02053 /KTC 

1. Zulassung 

Hiermit wird für 

- den nationalen Straßenverkehr nach der Straßengefahrgutausnahme
verordnung vom 25. September 1g8s (BGBl. I S. 1g25) 
- insbesondere Anlage 2, Teil I 

- den nationalen Schienenverkehr nach der Eisenbahngefahrgutausnah
meverordnung vom 16. August 1g85 (BGBl. I S. 1651) 
- insbesondere Ausnahme Nr. E 13 

in Verbindung mit den Technischen Richtlinien für den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und Verwendung von kubischen 
Tankcontainern (KTC) aus ·metallischen Werkstoffen -TR KTC 001- vom 
28 . Juni 1g85 (Verkehrsblatt(VKBl.) Heft 14/85 Seite 422) 

der Firma Bl efa GmbH, sg1o Kreuztal 

für das nachstehend beschriebene Baumuster eines kubischen Tankcon
tainers die Zulassung zur Beförderung von flüssigen Stoffen der 
GGVS/GGVE 
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- Klasse 3 
- Klasse 5.1 
- Klasse 6.1 
- Klasse 8 

Gruppen b) 
Ziffer 4 
Gruppen b) 
Gruppen b) 

und c) mit Ausnahme von Nitromethan 

und c) 
und c) 

die bei 50 ·c einen Dampfdruck von höchstens o,g7 bar (absolut) und 
eine Dichte von höchstens 1,23 kg/1 haben, 
ertei 1 t. 

2. Herste 11 er 

Blefa GmbH, sg1o Kreuztal 

3. Containerdaten 

Typenbezeichnung : BTA 800, BTA 1000 

Grundmaße : 1225 mm x 1025 mm bzw. 800 mm x 1000 mm 
Höhe: 13g3 mm bis 15g3 mm 
Tankvolumen: 800 1 bis 1000 1 
zul. Gesamtgewicht: 1170 kg (BTA 800) bis 1500 kg (BTA 1000) 
Entleerung: Obenentleerung und Untenentleerung 
Tankwerkstoff : St 37-2 

Prüfdruck für das KTC-Baumuster: 2,0 bar(Oberdruck) 
Prüfdruck für die Serien-KTC: 0,26 bar(Oberdruck) 

- Zeichnungen des Antragstellers: 

KTC 053-2b vom 02.og.1g8S (KTC 800/1000 1) 
KTC 101-2a vom 21.08.1g8s (Behälter) 
KTC 113-2a vom 21.08.1g8S (Deckel) 
KTC 104-2a vom 21.0S.lg87 (Behälter 800- 1000 1) 
KTC 201-1-ld vom 13.06.rgs6 (Mannloch kompl. ~ 457) 

4. Prüfung 

Dieser Zulassung liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen mit 
ihren ggf. vorhandenen Anlagen zugrunde: 

- Bericht der Deutschen Bundesbahn (OB), Versuchsanstalt Minden, 
Nr. g0341 vom 20.01.1g77 

- !.Nachtrag zum Bericht Nr. go341 vom 21.08.1g79 der OB, 
Versuchsanstalt Minden 

- Prüfbericht der OB, Abnahmeamt Köln, vom 04.07.1980 
- Abnahmebescheinigung der OB, Abnahmeamt Köln, Nr. Kö 181/79-03 

vom 25.07.1979 
- Bericht der OB, Versuchsanstalt Minden, L4/L430 GbKs 65452 

vom 03.07.1977 
- Bericht der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Auftrags-Nr. 

65 446) vom 24.10.1986. 

Es wird hiermit bescheinigt, daß das nach den oben genannten Prüf
berichten einschließlich Anhängen (Anlagen) gefertigte Baumuster 
eines kubischen Tankcontainers die Zulassungsbedingungen der 
TR KTC 001 erfüllt. Die Zulassung gilt auch für KTC, die dem ge
prüften Baumuster entsprechen und die Anforderungen der TR KTC. 001 
erfüllen. 

5. Nebenbestimmungen 

Die kubischen Tankcontainer sind nach den o.g., mit dem Prüfvermerk 
versehenen Unterlagen herzustellen. Oie Absperreinrichtungen dürfen 
nur verwendet werden, wenn sie dauerhaft gekennzeichnet und gegen 
unbeabsichtigtes öffnen gesichert sind. 

5.1 Bedingung 

Die Zulassung wird unter der Bedingung erteilt, daß vor der ersten 
Beförderung eines gefährlichen Gutes in einem KTC nach dem anerkann
ten Stand der Technik der Nachweis erbracht sein muß, daß die Werk
stoffe des KTC und seiner Verschlüsse gegenüber dem Füllgut so be
ständig sind, daß sie nicht angegriffen werden oder gefährliche Ver
bindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Diese Bedingung ist an die Setreiber der nach ·dem zugelassenen Bau
muster h.ergeste 11 ten Seri en-KTC weiterzugeben. 

5.2 Auflagen 

- Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte kubische Tank
container ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann wiederkehrend 
alle 2 1/2 Jahre den nach den unter 1. genannten Rechtsvorschrif
ten vorgeschriebenen Prüfungen zu unterziehen. 

- Die nach dem zugelassenen Baumuster hergestellten KTC sind mit 
einem Tankschild gemäß 1.6.2 der TR KTC 001 zu kennzeichnen. 

Darüber hinaus sind die KTC gut sichtbar und dauerhaft an zwei 
gegenüberliegenden Seiten wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 31A /Y/ /0/BLEFA /BAM/02053/10200 



- in den Freiraum sind Monat und Jahr (die letzten zwei Stellen) 
der Herstellung des Serien-KTC einzutragen.· 

5.3 Befristung 

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wider
rufes erteilt. 
Sie gilt längstens bis zum 20.01.1991. 

1000 Berlin 45, den 16.06.1987 
Unter den Eichen 87 

BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.51 
Transportbehälter 
für Gefahrgut 

Im Auftrag 

1J -IJ. j<h4 
Dipl.-!ng. W.-D. Mischke 

Sachbearbeiter : Dipl.-Ing. W.-0. Mischke 

Anlagen : Rechtsmittelbelehrung 

Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten 

Bekanntmachung von Zulassungsscheinen, Neufassungen und Nachträgen für die 
Verpackungsbauarten zum Transport gefährlicher Güter 

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG 
(BAM} 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 817/lAl 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefa"hrlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 480 
3.3/3642 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 95 llfi Vgab 51 vom 13.12.1984 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Me
chanik, werden die Kennzeichnung Nr. 5 und der Zulassungsbereich 
Nr. 6 wie folgt erweitert: 

lAl/Xl. 5/500/ ••••••.••••• /D/BAM 817-M 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

6. Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. 
vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C darf 333 kPa 
nicht iiberschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 817/lAl der Mauser-Werke GmbH, 5040 Briihl, vom 15.05.1q81. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PR'iFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AiJ~ 
Dipl. Ing. W. Hiibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

w.u.~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULA§~Dlts~~~1§CHEIN 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 481 

3.3/3678 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 95 595 Vgab 51 vom 13.12.1984 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Me
chanik, werden die Kennzeichnung Nr. 5 und der Zulassungsbereich 
Nr. 6 wie folgt erweitert: 

1A1/Xl. 6/500/ •••••••••••• /D/BAM 867-M 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

6. Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evt l . 
vorhandener Gase vermindet um 100 kPa) bei 55 'C darf 333 kPa 
nicht iiberschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 867/lAl der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 16.07.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im '"Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Aut~ 
Dipl.-Ing. w. Hiibner 
Regierungsrat 

Im Auftrag 
{A.u;t___.-

Dr. D. Hellhammer 

2. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 1465/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefa"hrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 835 
3.3/5043 

Gemäß 3. Nachtrag zum Bericht 93 862 Vgab 40 vom 16.09.1985 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mecha
nik und Prüfbericht Nr. 320 785 vom 11.10.1985 der BASF AG, Bereich 
AWETA, Thermoplaste, 6700 Ludwigshafen, werden der Zulassungsbereich 
Nummer 6 um das nachfolgend genannte Gefahrgut und die Kennzeichnung 
~ummer 5 wie folgt erweitert: 

5.Q) 3Hl/X1.3/250/ •.••••.••••• /D/BAM 1465 - ••••.•.•••.•••••.•• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

6. n-Butylacetat 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden als durch die Prüffüllgü
ter einschließlich n-Butylacetat. 

Die Dichte und der Dampfdruck der den Priiffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter dürfen 
die entsprechende, durch den Prüfbericht gemäß Nr. 4 nachgewie
sene Leistungsfa"higkeit, nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1465/3Hl der Firma Elbatainer Kunstoff- und Verpackungsgesell
schaft mbH, 7505 Ettlingen, vom 08.12.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 
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1000 Berlin 45, den 20.08.1987 
BUNDESANSTALT Fi~ MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2298/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 800 
3.3/6632 

Gemäß Laboratoriumsbericht Nr. P/87 540 vom 15.04.1987 der 
Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH u. Co., 4540 Lengerich werden 
die Anforderungen an die Bauart Nr. 4 und die Kennzeichnung Nr. 5 
wie folgt erweitert: 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 99 862 Vgab qo vom 21.10.1983 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik bzw. Laboratoriums
bericht Nr. P/87 540 vom 15.04.1987 der Bischof +Klein Verpak
kungswerke GmbH u. Co., Lengerich einer Bauartprüfung nach den 
''Richtlinien für die Bauartprüfung und die F:rteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter 
mit Seeschiffen - R.'l 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 
157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5H4/Y28/S/ ............... /D/BAM 2298 - B+K 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 2298/5H2 der Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH u. Co. vom 
25.06.1984 . 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fen t licht. 

1000 Berlin 45, den 05.08.1987 
BUNDESANSTALT Fi~ MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

/AL 
Dipl.-Ing. W. HUbner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen für 
Gefahrgut 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2702/1Al 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 447 
1.5/40 131 

Gemäß 2. Nachtrag zum Bericht 100136 vom 22.07.1986 der Deutschen 
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik, wird 
die Kennzeichung Nr. 7 und der Verwendungsbereich Nr. 8 des Zulas
sungsscheines wie folgt erweitert: 
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7. C) 1A1/X2.0/150/ •••••.••••••••• /D/BAM 2702 -
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 

des Herstellers) datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 2,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 3,0 g/cm' (Verpackungsgruppe II oder III) nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 2702/1A1 der Firma Muhr u. Sonne, 5952 Attendorn, vom 
29.05.1985. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7S51) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.07.1987 
BUNDESANSTALT Fi~ MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen für 
Gefahrgut 

Im Auftrag Im Auftrag 

.Lt-LLI..,""""'~ 
Dr. D. Hellhammer 

~t--.. 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 2911/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 492 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Bleiwerke Goslar GmbH & Co KG 
Postfach 12 20 
3380 Goslar 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 445 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.1.5/41138 vom 19.08.1987 der Bundesanstalt für Mate
rialforschung und -prüfung (BAM), Berlin einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten· Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 



0)1A1/X/2400/ •••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2911 - •••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs-
9 ruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

8, 3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe I I) bzw. 2,7 g/cm' 
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. Ggf. ist dabei 
die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach RM 001 zu beachten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c darf 
1600 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Die erstmaligen und widerkehrenden Prüfungen sind gemäß 
Rn 2435 GGVS bzw. Rn 435 GGVE durchzuführen. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG {BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AuftJjg 

/tl.~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Z UL~~~MMN2Q~5~CHEIN 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefa~rlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 752 

1.5/41 135 

Gemäß Antrag der Bayer AG, Bereich Verpackung und Werbemittel, 
5090 Leverkusen-Bayerwerk, wird die Beschreibung der Bauart Nr. 
wie folgt erweitert: 

3. Sack aus fünf Lagen Kraftsackpapier - Innenseite der äußeren Lage 
mit Polyethylen (20 g/m2 ) und einer Aluminiumschicht von 9 my be
schichtet - in den ein Sack aus Polyethylenfole eingesetzt ist. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 2922/5M2 der Bayer AG, Leverkusen, vom 30.10.1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrun~ bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf/Aar 

Dipl.~Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

[m Auftrag 
fM.u..~~---; 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 2938/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 846 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, {BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Dekalit Plastik 
Postfach 12 40 
2093 Ashausen über Wi n·sen/Luhe 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, das mit einem 
Spannring mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvo 1 umen: 12.0 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 1.5/40 845 vom 07.11.1986 der Bundesanstalt für 
Materialprüfung einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 {Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD1H2/Y126/S/ •••••••••••••• /D/BAM 
He rs te 11 u ngs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2938 - DP 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor-
s eh riften der GGVSee/GGVS/GGVE solehe Verpackungen zu 1 äss i g 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder !!I verwendet werden. 
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8.3 Die Bruttomasse darf 125,5 kg, die Schüttdichte 1,0 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften des im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gutes entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
d1e Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens runf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt s 1 nd. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RJD) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilung~blatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1/;."Lr 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

au..t-1,.~~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2939/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 160 

1. Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Dekalit Plastik 
Postfach 12 40 
2093 Ashausen über Winsen/Luhe 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, das mit einem 
Spannring mit Hebelverschluß verschlossen wird. 
Nennvo 1 umen: 120 Liter 
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4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 1.5/41 150 vom 07.11.1986 der Bundesanstalt für 
Materialprüfung einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährliche r Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. 
August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD1H2/Y125/S/ •••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

2939 - DP 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 125 kg, die Schüttdichte 1,0 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften des im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gutes entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfallt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10 . Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dies er Zu 1 assungsschei n wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 



Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

A'k 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

1, Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.lut~,.:u.-·~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/BAM 2956/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 876 

Die Auflagen über die Verwendung der Verpackungen - Nr, 8 des Zulas
sungsscheines - werden wie folgt erweitert: 

8.9 Die befüllten Verpackungen sind vom Absender temperiert 
(höchstens + 15 'C) zur Beförderung zu übergeben, oder zwischen 
dem Verpacken und der Beendigung des Transports dürfen höchstens 
48 Stunden liegen, und die Verpackung darf nicht der Sonnenein
strahlung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt sein, 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 2956/4H2 der INFA GmbH, Dortmund, vom 10.02.1987, 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26 .06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl.-Ing. W, Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/BAM 2957/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1,5/40 877 

Die Auflagen über die Verwendung der Verpackungen - Nr, 8 des Zulas
sungsscheines - werden wie folgt e'rweitert: 

8.9 Die befüllten Verpackungen sind vom Absender temperiert 
(höchstens + 15 'C) zur Beförderung zu ·übergeben, oder zwischen 
dem Verpacken und der Beendigung des Transports dürfen höchstens 
48 Stunden liegen, und die Verpackung darf nicht der Sonnenein
strahlung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt sein, 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 2957/4H2 der INFA GmbH, Dortmund, vom 10,02,1987, 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröf
fentlicht, 

1000 Berlin 45, den 26,06,1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Al~ 

Dipl,-Ing, W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr, D, Hellhammer 

1, Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/BAM 2959/4H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/40 875 

Die Auflagen über die Verwendung der Verpackungen - Nr. 8 des Zulas
sungsscheines - werden wie folgt erweitert: 

8.9 Die befüllten Verpackungen sind vom Absender temperiert 
(höchstens + 15 'C) zur Beförderung zu übergeben, oder zwischen 
dem Verpacken und der Beendigung des Transports dürfen höchstens 
48 Stunden liegen, und die Verpackung darf nicht der Sonnenein
strahlung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt sein. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 2959/4H2 der INFA GmbH, Dortmund, vom 04,02,1987, 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstal t 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröf 
fentlicht, 

1000 Berlin 45, den 26.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 ,5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

JÄ·f~ 
Dipl.-Ing. W, Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ln Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 2962/4G 

Aktenzeichen 1,5/41 951 
1.5/41 309 

Gemäß Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 15/86 vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 werden die Kennzeichnung 
Nr. 7 und der Ver.~endungsbereich Nr. 8.3 wie folgt er.~eitert : 

4G/X9/S/ ................. . / D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr.6.2e) 
RM 001 

2962 -
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Nr. 8.3 Die Bruttomasse darf 9 kg nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 2962/4G vom 16.02.1987 der Fa. Diversey GmbH, 6719 Kirchheim
bolanden. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. ' 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR t4ATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus t4etallen 

Im Aufi!J~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 
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1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
. Nr. D/BAM 2963/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefäh rl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 955 
1.5/41 314 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Jun1 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

5. 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

Antragsteller 
Di versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zwe1welliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Sack aus 
Plyethylenfolie, Flaschen aus Kunststoff). 

Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 07.04.1987, 
Nr. 3/86 vom 28.04.1987 und Nachtrag vom 08.04.1987, Nr.6/86 
vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987, Nr. 18/86 vom 
28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der Wellpappenfabrik 
GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen· nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y18/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 2963 \V Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 18 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
guter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 
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8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oi~ Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UNO -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auft~ .. ~ Im Auftrag 

~ 
Oipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungs rat 

Ing. M. Bauschke 

l. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 2964/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 954 
1.5/41 307 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Jun1 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 

1.3 

2. 

3. 

4. 

§ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

Antragsteller 
Di versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1welliger Wellpappe mit Innenverpackung (Sack aus 
Plyethylenfolie). 

Anforderungen an die Bauart 
01e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 17/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y20/S/ ............... /0/BAM 2964 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(N ame/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind, 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 19,7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr.4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 
- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG {SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftp..g 

Dipl.!(~~ W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 . 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/BAM 3016/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 SOS 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S, 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr, 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550), 

1,3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl, I Seite 1560), 

2, Antragsteller 

Röhm Pharma GmbH 
Postfach 43 47 
6100 Darmstadt 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen Beutel 
aus Papier bzw. Flaschen aus Kunststoff. 

4, Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 51 vom 05.09.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr, 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y2/S/ ............... /D/BAM 3016-................ .. 
Herstellungs- (Name/ Kennzeichen 
datum gem. Nr. 6 .2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II verwendet werden. 

8,3 Die Bruttomasse darf 1,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung -auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauarte 

men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8,l,J der Kn vv' 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10,1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05,,06,1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3017/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 525 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Buck-Chemie GmbH u. Co. 
Postfach 800 231 
70QQ Stuttgart 80 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Faltschachteln · aus Vollpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 54 vom 09.10.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder-
1 assung der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung. der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

G)4G/Y14/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3017 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr . 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen rur ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 13,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als. zusanrnengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet ·, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkonrnen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Matertalforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Juni 1987 
.BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~~P~~~~w. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImA~~ 
Dr. D. Hellhanrner 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3018/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 526 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgut~rordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS}, vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550}. 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Buck-Chemie GmbH u. Co. 
Postfach 800 231 
.7000 Stuttgart 80 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Falts·chachteln aus einwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die. Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 55 vom 09.10.1986- der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH & Co. KG, 6831 St. Leon-Rot 1 
einer BauartprüfWlg.nach ·den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für· die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985} 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen . 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y15/S/ ••••••• •••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3018 - •••• •••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder lll verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 14,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als trr diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt . 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt , 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO} 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN} fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährli"cher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung , Berlin" (ISSN 0340-7551 } veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Juni 1987 
BUNDESANSTilLT füR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrjf.g,. L 
Dipl.-fli: H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Im ~uft rag 
f-,t.QC..~. 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3019/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 527 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962}. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS} , vom 22. Juli 1985, 
{BGBl. I Seite 1550}. 

1.3 §. 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE} vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560}. 

2. Antragsteller 

Buck-Chemie GmbH u. Co . 
Postfach 800 231 
7000 Stuttgart 80 

3. Bes eh rei bung der Bauart 

4. 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
kleine Verpackungen anderer Art. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 56 vom 09.10 . 1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder-
1 assung der Ho lfe 1 der Werke GmbH & Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985} 
unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassen€n Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
tungen sind dauerhaft un·d gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

84G/Yl7 /SI ••••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3019 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16,2 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfallt. 

8.5 

8.6 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachwelsbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gernaß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfallt. 

8.8 Entfallt. 

9. 

10. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackun~en dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut e1nsetzt/befullt, 
bekannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- i nternat i ona 1 en Oberei nkomrnen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in de n Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin" (!SSN 0340-7551} veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10. Juni 1987 
BUNDESANSTALT .FOR MATERIA~FORSCHUNG UNO -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~:P~~:~~w. Hübner 
Regierungs rat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Apftrag 
(.A.VtJL~ 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3020 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 551 

1. Rechtsgrundlagen 

Ausnahmezulassung He 19/85 

Der Hessische Minister für Wirtschaft und Technik 
Az. IIIb 3- 66K 22.03.06-He 19/85 vom 27.08.1986. 

2. Antragsteller 

MEWA Zentralverwaltung GmbH 
John-F.-Kennedy-5tr. 4 
6 2 00 Wies baden 

3. Beschreibung der Bauart 

Behälter aus Kunststoff (Polyethylen) mit Klappdeckel. 
Nennvolumen: 220 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 103 463 vom 22.08.1986 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteil"ng für Mechanik, Vgab 40 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang A.5 der Anlage A zur Gefahrgutver
ordnung Straße (GGVS) vom 22. Juli 1985 unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

GGVS/Y112/S/ ••••••••••••••••/D/BAM 3020 -··•••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gern. Rn.3512 (1)e), 
Anhang A.5, GGVS 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 112 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Rn 3550 (3), Anhang A.5, GGVS nach 
dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzule
gen und die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 



10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt, sie gilt längstens bis zum 31. August 1988. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3021/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 513 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kurt H. Schumacher - Weltpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdarf/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung von Schütt
gut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 195/86 vom 09.05.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5 • Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X42/S/. ••••• •••• •• •• ./0/BAM 3021 -··•••••••••••••• •• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42 kg nicht überschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgütern 
entsprechen. 

8 .4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung ferttgunggUberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (ON) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT . . FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Au/j4r 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. 
Regierungs rat 

Hübner Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3022/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 514 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 
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2. Antrags teller 

Kurt R. Schumacher - . Wellpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdort/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung von Schütt
gut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 196/86 vom 09.05.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher GUter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen . 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfilllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X43/S/ •••• •••• •••••• ./D/BAM 3022 -··•••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 43 kg riicht überschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffilllgütern 
entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8 .5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8 . 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 

internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 
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10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit 1m "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034~7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/ BAM 3023/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 515 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kurt R. Schumacher - Wellpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdort/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung von Schütt
gut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 197/86 vom 09.05.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung. von Verpackungerr für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RH 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden. 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X42/S/. •• ••• •••• ••• •• /0/BAM 3023 -. ••••. •••. •••••• •• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Rers tellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-



fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 42 kg nicht überschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgütern 
entsprechen. 

8 .4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackunge~ für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 

internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen filr Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034Q-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG. UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

/f;~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.il. .. . 
14MM~. 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3024/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 516 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I s . 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antrags teUer 

Kurt R. Schumacher - Weltpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdarf/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderun;j vo\l ,_,r,Jc • 
gut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den BalDDustern entsprechen , die geruli!!. I ··-•-~r~. 

zeugnis Nr. 198/86 vom 09.05.1986 der Forschungs s teHe ae• "·· · · 
bandes der Wellpappen-Industrie e . V. , Darmstadt dr,.", ;;,., __ c· 
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüf ,.ng ur.1 "" 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für dir. lldörd' ., ·. 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 - " vom ~~ . Jur.i •>- ' 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985 ) unterzo.,,,,, wvrd •. r. 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus-· 
setzung, daß die Anforderunge n nach Nummer 4 erfüllt verd~~. 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmllßio: 
gefertigt werden. Der He rsteller muß gewährlei~ ten, d"ß h.,. 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für di e Baua r t t <s t 
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer L i~t e 1 •i ~ ~ ·"· • 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie fo lgt zu kennzdc"· 
nen: 

4G/X43/S/ ••• • •••••••••••/D/BAM 3024 
Rers tellungs-
datum gem. Nr . 6 . 2 e) 
RM 001 

(Name/ K.enn z t..' .:.:.h \. 
des Herstell cro '-

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe rt igt~u ''"~ 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürt en für ~·· 
fährliche Güter verwendet: werden, wenn für s ie nach en Vor · 
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zul ä;si& 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefähr l i che Güt er de:< Verpacl:-.mg,;~ 
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8 . 3 Die Jlruttomasse darf 42 , 3 kg nicht übers chreiten . Die pt.p!lwli
s chen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigens 'h~ f' >n ! ,~,.. 

im Prüfbericht gemä ß Nr . 4 genannten Prüff lil1gütern 
entsprechen. 

8.4 Entfällt . 

8.5 Entfällt. 

8 .6 Bis zur endgültigen Fes tlegung fertigungsüberwacnenaer i'-A i.> n art·· 

men sind die Prüfungen gemäß Nr . 8 . 1 . 3 der RM 001 nach de•~ aco
erkannten Stand der Technik eigenverantwort l ich f es t zulegen u~n 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungeu z,"~ 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9 . Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachw\!i sbar sit.!l!.::!.t&t .... J.-

len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen rl~~ 

jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befül l t , 
bekannt sind . 

10. Sonstiges 

' 10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnver kehr (RID} 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code ) 

sowie den in den Empfehlungen de r Vereinten Nat ionen (UN) fcs~
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Befö~dcrur~ ~~

fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j ederzel tigdn 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbel ehrung ~ei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts - und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstal t für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröffentlicht . 
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1000 Berlin 45, den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3025/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/41 517 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kurt H. Schumacher - Wellpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdarf/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung von Schütt
gut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 27 0/86 vom 25.05.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller. muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X41/S/ •• •• •• •• ••••••• /D/BAM 3025 - •••• •••• •• •• •• •••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden,. wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

Z440 

8.3 Die Bruttomasse darf 41 kg nicht überschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUtem 
entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einaetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034o-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf7L~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
tegierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3 026/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 518 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom ·22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Kurt a·. Schumacher - WeHpappenwerk 
Postfach 11 20 
8624 Ebersdarf/Oberfranken 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung von Schütt
gut. 



4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfungs
zeugnis Nr. 271/86 vom 26.05.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien fUr die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Bef5rderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X21/S/ •••••••••••• •• • /D/BAM 3026 
Herstellungs-
dat\DD gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

-.................• 
(Name/Kennzeichen 
des Rers tellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 21 kg nich·i: überschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgütern 
entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfi!llt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 

sowie den in den Empfehlungen der· Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
·Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, _den 12.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRilFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

~. 
Dipl.-Ing. R. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3027/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 534 

1. Rechtsg~undlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1 .3 

(BGBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und 
Verpackungsmittelgesellschaft mbR 
Postfach 12 59 
7 SOS Ettlingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Flaschen aus Kunststoff 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 103566 vom 13.06.1986 der Deutsehen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Minden/W, Abteilung für Mechanik, Vgab 62 einer Bauart
prüfung nach den Vorsehriften der Anhänge A.S bzw. V der Anlagen 
zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

Die unter Nr. 3 besehriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen naeh Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/ X17 /S/. • •••••••••••• • / D/ BAM 7645 
Rers tellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

-................. . 
(Name/Kennzeichen 
des Rers tellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpaekungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16,6 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 
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8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034()-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ BAM 3 028/ 4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 535 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und 
Verpackungsmittelgesellschaft mbH 
Postfach 12 59 
7505 Ettlingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Kanister aus Kunststoff 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
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Nr. 103567 vom 16.06.1986 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Minden/W, Abteilung für Mechanik, Vgab 62 einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften der Anhänge A.5 bzw. V der Anlagen 
zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefe>tigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X32/S/ ••• • ••••••••••• /D/BAM 7644 -···••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 31,6 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweis ba·r 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchgeführ
ten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

l 0. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 
- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034()-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlPUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungs rat 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3029/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/ 41 536 

1 • . Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Bef örderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Elbatainer Kunststoff- und 
Verpackungsmittelgesellschaft mbH 
Postfach 12 59 
7 505 Ettlingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Kanister aus Kunststoff 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 103565 vom 13.06.1986 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan
stalt Hinden/W, Abteilung für Mechanik, Vgab 62 einer Bauart
prüfung nach den Vorschriften der Anhänge A.5 bzw. V der Anlagen 
zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind . 

5. Zulassung 

6. 

7. 

8. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X32/S/ ••••••••••••••• / D/BAH 7646 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

-................. . 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 31,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Haßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RH 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Ubereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Ubereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RI O) 
- internationalen Ubereinkommen des Seeverkehrs (IHDG-Code ) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Hitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr . D/BAM 3 030/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1 .5/41 47 4 

Rechtsgrundlagen 

§ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

§ 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Weltpappenfabrik GmbH 
Postfach 12 20 
6718 Grünstadt 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung, Sack aus 
Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 36/86, 37/86, 38/86, 39/86, 40/86, 41/86 und 42/86 vom 
10.09.1986 der Weilpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt l, jeweils 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RH 001 -" vom 
28 , Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X27/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3030- WPS 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
gütern entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 .6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen fü_r den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 034D-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

ausnt~-~~ 
Dr. Ihg. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3031/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 475 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Wellpappenfabrik GmbH 
Postfach 12 20 
6718 Grünstadt 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Sack aus Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 43/86, 44/86 und 45/86 vom 10.09.1986 der Wellpappen
fabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1, jeweils einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertiguns von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X16/S/ •••••• ••• •••••• /D/BAM 3031 - WPS 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
gütern entsprechen. 

8 .4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 



8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüber~achender ~~ßnah= 
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034<r-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR HATERIALFORSCUUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 

aus~J-~ 
Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. R. W. Hübner 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3032/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 476 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Weilpappenfabrik GmbH 
Postfach 12 20 
6718 Grünstadt 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Sack aus Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 48/86 und 50/86 vom 10.09.1986 der Weilpappenfabrik 
GmbH, 6718 Grünstadt 1, jeweils einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr·. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der v'oraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/ X7 /S/ ••••••••••••••• / D/ BAM 3031 - WPS 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 7 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
gUtem entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8 . 5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren . 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit 1m "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034<r-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 

ausM~~-~ 
Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/ BAM 3 033/ 4G 

für die · Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 373 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGRl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

ELIDA-GIBBS GmbH 
Postfach 12 61 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die Druckzerstäuberdosen 
eingsetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2283/1986 vom 26.06.1986, Nachtrag vom 15.09.1986 
und 2. Nachtrag vom 14.04.1987 der Beratungs- und Forschungs
stelle für Versandverpackung e. V., Harnburg einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y5/S/ ••• ••••• ••••••• /D/BAM 3033 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

-••.•••.......••... 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 5,0 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Rauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

q~-~ 
Dr. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3034/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 374 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung üb~r die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

ELIDA-GIBBS GmbH 
Postfach 12 61 
2150 Buxtehude 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe, in die Druckzerstäuberdosen 
eingsetzt sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, ·die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2284/1986 vom 26.06.1986, Nachtrag vom 15.09.1986 
und 2. Nachtrag vom 14.04.1987 der Beratungs- und Forschungs
stelle für Versandverpackung e. V., Hamburg einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 



7. 

serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und .gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y4/S/ ••••• ••••• ••••• /D/BAM 3034 - •••••••••• •• •• •• •• 
Rers tellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Rers tellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 11 oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,9 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (R1D) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (1MDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (1SSN 034G-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 22.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr. 1ng. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3035/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 504 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
~renzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

und 
Straßen 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
G. Lutz GmbH & Co 
Postfach 1627 
7030 Böblingen 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zweiwelliger Wellpappe, mit Innenverpackungen, 
Kisten aus einwelliger Wellpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 75/86 vom 19.02.1986 der Zewawell AG & Co KG, 
PWA-Verpackungswerke, Werk Mannheim-Rheinau, 6800 Mannheim 81 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fur die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y26/S/ ••••••••••••••• /D/BAM \..V Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3035 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre ·aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

z 447 



nternat onalen Obere nkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
nternat onalen Obere nkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
nternat onalen Obere nkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Ze it im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Or. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Oipl.-lng. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3036/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 540 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
{BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
{BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Haarmann & Reimer GmbH 
Postfach 12 53 
3450 Holzminden 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zwe1welliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Dosen aus Feinstblech bzw. Flaschen aus Aluminium 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nrn. 272/6, 273/6, 274/6, 275/6, 276/6, 277/6 vom 
24.10.1986 der Europa Garton AG, Technische Abteilung, Zentral-
1 abor, 2000 Hambu rg 70 einer Bauartprüfung nach den· "Ri cht 1 i ni en 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zuge 1 assen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wi·e folgt zu kennzeich
nen: 
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CD 4G/Y7/S/ ••••••••••••••• /0/BAM . 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3036 - •••••••••••••••••• 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 11 oder !II verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 7 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- i nternat i ona 1 en Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR ). 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 16. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Or. Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/BAM 3037/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 324 

I. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
!986, (BGBl, I S, 962), 

1,2 § 9 Abs.3 Nr, 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550), 



1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560), 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel 
Postfach 12 09 
5210 Troisdorf 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Dosen aus Weißblech. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 158/86 vom 14.05,1986 der Forschungsstelle des Verban
des der Weilpappenindustrie e. V., 6100 Darmstadt, einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind, 

5. Zulassung 

6. 

7. 

8. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind, 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl5/S/ ••• , ........... /D/BAM 3037 - ........ , ........ . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II verwendet werden. 

8,3 Die Bruttomasse darf 14,5 kg nicht überschreiten. 

8,4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen. zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8,7 Entfällt. 

8 .8 Entfällt, 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind, 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 

- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt, 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10,4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" ( ISSN 034()-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.06.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImAul~ Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3038/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 326 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Dynamit Nobel 
Postfach 12 09 
5210 Troisdorf 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Dosen aus Weißblech. 

4, Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 160/86 vom 14.05.1986 der Forschungsstelle des Verban
des der Weltpappenindustrie e. V., 6100 Darmstadt, einer Bauart
prüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die 
Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - R.'! 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6, Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y6/S/ ............... /D/BAM 3038 - ................ .. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Rers tellers) 

Z449 



8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 5,4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwacnenaer Ma~nan
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen tlbereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen tlbereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen tlbereinkommen des Seeverkehrs. (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034<r-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26.06.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. R. w. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3039/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 586 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BG81. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1g95, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

z 450 

2. Antra~steller 
Gottl1eb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 HasslochtPfalz 

3. Beschreibung . der Bauart 
Faß aus Stahlblech mit festem Oberhoden und Innengefäß aus 
Polyethylen. Im Oberboden befindet sich ein 2"-Spundverschluß 
aus Polypropylen • . Nennvolumen: 6 Liter bzw. 12 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 88 971 Vgab50 vom 26.01.1976 sowie 1., 2. und 3.Nach
trag zum Bericht 88 971 vom 08.12.1976, 17.02.1984 und 
12.02.1987 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., 
Abtei 1 ung für Me.chani k einer Bauartprüfung nach den "Ri cht 1 i ni en 
für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von 
Verpackungen für die Beförderung gefährli eher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 6HA1/X/300/ •••••••••••••• /D/BAM 
He rs te 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3039 - G.D.H. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I! oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm' (Verpackungsgruppe I), 
1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe II) bzw. 2,7 g/cm' 
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c darf 
200 kPa nicht überschreiten. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
ge 1 egten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförder:ung ge
fährlicher Güter. 



10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

~:P~~~~. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im~ag 
~ 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3040/6HA1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 585 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung. über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite · 1560) •. 

2. Antragsteller 
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 -Hassloch/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 
Faß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Innengefäß aus 
Polyethylen. Im Oberboden befindet sich ein 2"-Spundverschluß 
aus Polypropyl.en. Ne.nnvolumen: 30 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.100 259 Vgab63· vom 01.03.1984 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. 
Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr·. 157a vom 24. August 1985) unterzo
gen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CDHA1/Xl.8/300/ •••••••••••••• /D/BAM 3040 - G.D.H. 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe I), 
2,7 g/cm' (Verpackungsgruppe !I) bzw. 3,6 g/cm' 
(Verpackungsgruppe III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c darf 
200 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Au;f//'lt. 
Dipl.-In;:~ W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Apftrag 
tl.-U...l~ 

Dr. D. Hellhammer · 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3041/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 612 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § g Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefäh r 1 i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 
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2. Antragsteller 
Röhm Ph a rma GmbH 
Postfach 43 47 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Kiste aus Vollpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 62 vom 20.11.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u.Co.KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller !TPJß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

04G/Y3/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3041 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die VerNendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 2,4 kg nicht überschreiten. 

B.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

B.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. B.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

B.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die VerNendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 
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10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 19B7 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

ImA~~ 
D1pl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
/tLU., .W.cc,.......,.----; 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3042/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 584 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. g62). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 19B5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Krautol-Werke GmbH u. Co.KG 
Postfach 12 40 
6102 Pfungstadt 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Dosen aus Weißblech 

4. Anforderun en an die Bauart 
Die Bauart mu den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 568/85 vom 02.07.19B6 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen· - RM 001 -" vom 
2B. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zu 1 assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/X40/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr . 6.2 e) 
RM 001 

3042 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fäh rl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-



schritten der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 40 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf;rc~ 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~~ 
Or. 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3044/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 599 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Peroxid-Chemie GmbH 
8023 Höllriegelskreuth bei München 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit lnnenverpackung. 
Verpackung aus Kunststoff. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr •. 39 vom 08.07.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St.Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -"vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zu 1 assung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/Y27/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3044 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulassig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 27 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" USSN 0340-7551} veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM} 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf?Ä"L 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

(;.LtA,,tu-~' 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3045/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 652 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee}, vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962}. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS}, vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550}. 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
( Gefahrgutverordnung Ei senbahn - GGVE} vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560}. 

2. Antragsteller 
Ventron Alfa Produkte 
Postfach 65 40 
7500 Karlsruhe 1 

3. Beschreibung der Bauart . 
Kiste aus zwe1welliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Sack aus Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 18 vom 04.02.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St.Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985} 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD4G/X30/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e} 
RM 001 

3045 - ................ .. 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers} 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 
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8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR} 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO} 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code} 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dies er Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRDFUNG (SAM} 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

ImAufl~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
{1-w,""'~

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3046/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 653 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee}, vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962}. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher· Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS}, vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550}. 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE} vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560}. 



2. Antragsteller 
Ventron Älfa Produkte 
Postfach 65 40 
7500 Karlsruhe 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Sack aus Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut. 

4. Anforderungen an die Bauart 
D1e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 19 vom 04.02.1986 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St.Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien rtir die Bauartprüfung 
und die Er-teilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Berorderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
28. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19B5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CDG/X30/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3046 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

B.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füll güter entsprechen. 

B.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

B.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. B.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

B.7 Entfällt. 

B.B Entfällt. 

9, Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt rur Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UNO -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Aufrh~ 

Oipl.t7~. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

~u_,~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3047/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 654 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19B6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlich er Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Ventron Alfa Produkte 
Postfach 65 40 
7500 Karlsruhe 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackung 
Sack aus Polyethylenfolie, befüllt mit Schüttgut. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 20 vom 04.02.19B6 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St.Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "R i cht 1 i ni en flir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpactungen rur die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeige~ Nr. 157a vom 24. August 19B5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/X30/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3047 - ................. . 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Z455 



8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelas~enen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den 
Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG {SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft/1g 

Dipl ,-{~~fw. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
lw:.~~ 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3048/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 401 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, {BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
{BGBl. I Seite 1550). 

z 456 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Hoechst AG 
Ressort Beschaffung BBP 
6230 Frankfurt/M 80 

3. Beschreibung der Bauart 
Freitragender Ventilbodensack aus einer Lage Polyethylenfolie. 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 232/86 vom 23.07.1986 der Hoechst AG, Ressort Beschaf
fung, Beschaffungsläger, Packmittel-Entwicklung-Eingangs
kontrolle ,D 207 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD5H4/Y26/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3048 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25,2 kg, die Schüttdichte 0,6 kg/Liter 
nicht überschreiten. Die physikalischen Eigenschaften der 
Füllgüter müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß 
Nr. 4 genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Pie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den .Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 



10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl in 45, den 25. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft?l"L 

Dipl.-I~.~H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.kut--~ . 
Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~~~~Mq~~~H EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 594 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
HCH SIEGER 
Papier- u. Wellpappenwerke KG 
Fischenieher Str. 21 
5040 B r ü h 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
glasflaschenbefüllte Schachteln aus Vollpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 561/86 vom 20.10.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Ri cht 1 i ni en für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährl i eher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zu 1 assung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y54/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3049 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 53,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auf1J.g 

Dipl.!ln~~- tuLL'"""""~ 
Hübner Dr. 0. Hellhammer 

qegi erungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3050/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 595 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

z 457 



2. Antragsteller 
HCH,SIEGER 
Papier- u. Wellpappepwerke KG 
Fischenieher Str. 21 
5040 B r ü h 1 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
glasflaschenbefüllte Schachteln aus Vollpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 562/86 vom 20.10.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-lndustrie e.V., Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

CD4G/Y54/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3050 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 53,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den .in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

Z458 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~r.a 
' fli-AJ 

Oipl.-1 g. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Im Auftrag 

~~. 
Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~~~~MC?o§~~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 596 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mi t 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mi t Eisenbah nen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. 

3. 

Antrafsteller 
HCH 5 EGER 
Papier- u. Wellpappenwerke KG 
Fischenieher Str. 21 
5040 B r ü h 1 

Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
glasflaschenbefül lte Schachteln aus Voll pappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 563/86 vom 20.10.1986 der Forschungsstelle des Ver
bandes der Wellpappen-Industrie e.V., Darmstadt 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen seMenmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y12/S/ ••••••••••••••• /D/8AM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3051 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge-



fahrliehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12 kg nicht übe~schreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen {UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlich er Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 26. Juni 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr~ /} 
. (}tA..,if 

Oipl.-1 g. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 
{;I.L).e.~ 

Or. 0. Hellhammer 

ZU LA~~ol,lf;;J g5~§CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 578 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzHberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
Hberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - r~VE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Firma 4711 - Ferd. Mülhens - Eau de Cologne u. Parfümeriefabrik 
Postfach 4711 
5000 K"öln 30 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kunststoffsack befüllt mit Schachteln aus Vollpappe bzw. ein
welliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 555/R6 und 55R/86 vom 20.10.19R6 der Forschungsstelle 
des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt einer 
Bauartpriifung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die F.rteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
2~. Juni 19R5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19R5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y54/S/ ............... /D/BAM 3052 - ................. . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 53,1 kg nicht überschreiten. 

8.4 Bei der Verwendung von Innenverpackungen, die Flüssigkeiten 
enthalten, sind die entsprechenden Auflagen der ICAO-TI für die 
Beförderung in Luftfahrzeugen zu beachten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr . 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 
- internationalen ifbereinkommen des Luftverkehrs (ICAO-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

z 459 



10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsseilein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.07.1987 
BUNDESANSTALT Fiffi MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Me tallen 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~~Dlla~~~§CHEIN 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 579 

1. Rechtsgrundlagen 

L l ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
l9Rii, (BGBL I S. %2). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
'ibe r schreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19R5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Firma 4711 - Ferd. ~ilhens - Eau de Cologne u. Parfümeriefabrik 
Postfach 4711 
SrlOrl Köln 30 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Kunststoffsack befüllt mit Schachteln aus Vollpappe bzw. ein
welliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 556/Rii und 559/86 vom 20.10.1986 der Forschungsstelle 
des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien fiir die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni lqA5 (Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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4G/Y54/S/ ••.•.•••.••.••• /D/BAM 3053 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 53,8 kg nicht überschreiten. 

8.4 Bei der Verwendung von Innenverpackungen, die Flüssigkeiten 
enthalten, sind die entsprechenden Auflagen der ICAO-TI für die 
Beförderung in Luftfahrzeugen zu beachten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uöer die regelmäßig durchgefunrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8. 8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
- internationalen i~ereinkommen des Luftverkehrs (ICAO-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
f~nrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.07.1987 
BUNDESANSTALT Firn MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3054/4G 

fHr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 580 

l. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iTher die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1qR6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzHberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 



1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefl!htlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Firma 4711 - Ferd. W.ilhens - Eau de Cologne u. Parfümeriefabrik 
Postfach 4711 
5000 Köln 30 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Schachteln aus einwelliger Wellpappe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nt. 557/R6 und 560/86 vom 20.10.1986 der Forschungsstelle 
des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. v., Darmstadt einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RH 001 -" vom 
2R. Juni 19R5 (Bundesanzeiger Nt. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kun~en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl2/S/ •.••.•••••••••• /D/BAM 3054 - ••••••.•.••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 12 kg nicht überschreiten. 

8.4 Bei der Verwendung von Innenverpackungen, die Flüssigkeiten 
enthalten, sind die entsprechenden Auflagen der ICAO-TI für die 
Beförderung in Luftfahrzeugen zu beachten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RH 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 

- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
- internationalen i~ereinkommen des Luftverkehrs (ICAD-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.07.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3055/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 488 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefanrlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
198n, (BGlll. I S. 962). 

1. 2 ~ q Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenztibetschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
tibetschreitende Beflirderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

BelUno + Cie 
Postfach 2 49 
7320 Göppingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 5 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht-Nr. 
Tli 1R/I/GG/R6 vom 24.10.1986 des Technischen iiberwachungsvereins 
Stuttgart e. V., 7024 Fitderstadt einer Bauartprüfung nach der 
Anlage A, Anhang A.S zur Verordnung Hber die innerstaatliche und 
grenztibetschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22. Juli 19R5 unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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~3Al/Xl.7/300/ ••••••••••••••• /D/BAM 
\..V Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3055 - ................ .. 
{Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen f\ir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fHr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R.2 Die Verpackun~~;en dHrfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der FHllgHter darf 1,7 g/cm3 {Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,6 g/cm3 {Verpackungsgruppe II), 3,9 g/cm3 {Verpackungs
gruppe III) nicht Hberschreiten. 

R .4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des FHllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
200 kPa nicht Hberschreiten. 

R. 5 Entflillt. 

8.6 Bis zur endgHltigen Festlegung fertigungsUberwachender Maßnah
men sind die PrHfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle Hber die regelmäßig durchgefHhrten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge~ 
fiihrt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fHr den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fi>.nrlicher GHter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti~~;en 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~~;sschein wird zu ge~~;ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fHr Materialforschung und 
-prHfun~,. Berlin" (ISSN 0340-7551) ver:>ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNTlESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

In xertretu g 

aus Metalleq 

Dr.-~. roste 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. R. w. Rilbner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3056/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher ~dter 

Aktenzeichen 1.5/41 489 

.1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1Q86, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzHberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
{BGBl. I Seite 1550). 
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1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung uöer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher GHter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Bellino + Cie 
Postfach 2 49 
7320 Göppingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 10 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht-Nr. 
ri 18/I/GG/R6 vom 24.10.1986 des Technischen i~erwachungsvereins 
Stuttgart e. v., 7024 Filderstadt einer BauartprUfung nach der 
Anlage A, Anhang A.5 zur Verordnung üöer die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22. Juli 1985 unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

6. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
geferti~t werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

~. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

r;;'\3Al/Xl. 7/300/ ••••••••••••••• /D/BAM 
\_::..) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3056 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fanrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen f:ir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, I1 od.er III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der F;illgüter darf 1, 7 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,6 g/cm3 (Verpackungsgruppe II), 3,2 g/cm3 (Verpackungs
gruppe III) nicht Uberschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des FUllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
200 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgefunrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
f!lhrt werden k!lnnen. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen i~er die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinko!IIDen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 



sowie den in den Empfehlun~en der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prlifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
flihrlicher Götter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~sschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.19~7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSC!IUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Int;;:f;g 

Dr.-Ing. B. Droste 
Oberregierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. R. w. Hübner 
Regierungsrat 

ZULA§~M~9o§,~~HEIN 
ftir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefa~rlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 490 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefa~rlicher Güter mit 
Seeschiffen ( Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung ifuer die innerstaatliche und 
grenz'iberschreitende Beförderung gefa~rlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19~5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefa~rlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19RS 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Bellino + Cie 
Postfach 2 49 
7320 Göppingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 
Nennvolumen: 20 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht-Nr. 
Tii 1A/I/GG/A6 vom 24.10.19!16 des Technischen llberwachungsvereins 
Stuttgart e. v., 7024 Filderstadt einer Bauartprüfung nach der 
Anlage A, Anhang A.S zur Verordnung uöer die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS) vom 22. Juli 1985 unterzogen 
worden sind. 

S. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart ·dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~3Al/Xl.7/300/ ••••••••••••••• /D/BAM 3057 
\.::_) Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen ftir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen rlHrfen fiir gefa~rliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

~. 3 Di'" Dichte der Fiillgüter darf 1, 7 g/cm' ( Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,6 g/cm' (Verpackungsgruppe II und Verpackungsgruppe III) 
nicht iiberschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Fiillgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
200 kPa nicht iiberschrei ten. 

~.s Entfällt. 

!1.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenv,.rantwortlich festzuleg,.n und 
die Protokolle ifuer die regelmäßig durchgefu~rten Prüfung,.n zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik g..
f;ihrt werden können. 

R.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ilbereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen '!hereinkommen ftir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen ilbereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforrlerungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fa~rlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0A.19A7 
BUNDESANSTALT FijR MATERIALFORSCHUNG UND -PRljFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

'" t;;;,4 
Dr.-Ing. B. Droste 
Oberregierungsrat 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3058/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 810 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährl i eher Güter mit Ei senbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 
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2. Antragsteller 

Si epe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr.022/87; 023/87 vom 05.05.1987 bzw. 07.05.1987 der 
Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3 einer Bauartprüfung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erte1lung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen errullt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen : 

CD1A2/Y81/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3058 
Herste 11 ungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 81 kg nicht, die Schüttdichte 1,2 kg/Liter 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf
füllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Abstände der Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle über die regelmäßig durchge
führten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verw~ndung der Verpackungen dem 
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- i nternat i ona 1 en Oberei nkolllllen für den Ei senbahn_verkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen rur Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs _ erteilt. 
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10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dies er Zu 1 assungsschei n wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14. Juli 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

1. Nachtrag zum 

Labaratori um 1'. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

ZU LA~~DltsCJ~5~§~HEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 810 

Der Verwendungsbereich Nummer 8.2 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt erweitert: 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 
II oder III verwendet werden. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 3058/1A2 der Fa. Siepe GmbH, 5014 Kerpen 1 vom 14. Juli 1987. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiir Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034ü-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.08.1987 
BUNDESANSTALT FfiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

1/hL 
Dipl.-Ing. w. Hiibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3059/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 866 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung heer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnungheer die innerstaatliche und 
grenzheerschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - -GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung -heer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Siepe GmbH 
Hüttenstraße 185 
5014 Kerpen 3 



3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 024/87 vom 01.06.1987 der Siepe GmbH, 5014 Kerpen 3. 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefanrlicher Güter mit Sees~hiffen - RM on1 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. · 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Y69/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3059 - •••••••••.•••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 69 kg, die Schüttdichte 1,0 kg/Liter nicht 
überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgefunrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fänrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.07.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag ausMiJ~ 
(w_L~ 

Dr.Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3060/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 193 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBL I Seite 1550). 

1.3 & q Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
ijberschreitende Beförderung ~efährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnun~ F.isenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19R5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Girindus Pharmachemie GmbH 
Schildergasse 49 
5000 Köln 1 

3. · Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innnenverpackung 
(Polyethylenfoliensack). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 91 vom 24.04.19R7 der Wellpappe Wies1och, Zwei~nieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6R37 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartpriifung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Giiter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2R. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X26/S/ ............... /D/BAM 3060 -, ................ . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf· 26 kg nicht überschreiten. Die physika-

z 465 



lischen Eigenschaften der Füllgüter müssen der im Prüfbericht 
gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassun~sschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uoer die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.07.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. LBschau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3061/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Bef6rderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 299 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBL. I Seite 1295), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 

2. Antragsteller 

Fritz Peters u. Co. KG 
Postfach 20 03 40 
4170 Moers 2 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die eine Bodenwanne aus Wellpappe und 
ein einlagiger Polyethylenfoliensack eingesetzt sind. 
HBchstzulässige Nettomasse: 10 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
102 715 Vgab 70 vom 24.01.1986 der Deutschen Bundesbahn, Ver-
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suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik sowie einem 
hygienischen Gutachten vom 22.05.1986 und 21.05.1987 des Insti
tuts für Allgemeine Hygiene und Tropenhygiene der Georg-August
Universität, 3400 G6ttingen einer Bauartprüfung nach Nummer 
2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diir fen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y 11/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3061 
Herstellungs-
datum gem. Rn 3512 e) 
des Anhanges A.5 der GGVS 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Jedes Versandstiick muß deutlich und haltbar folgende Aufschrift 
tragen: 

'"Höchstzulässiges Füllgewicht 10 kg'" 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

R.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme S 61 solche Verpackungen zuläs sig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 11 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die gefüllten Verpackungen müssen vom Absender temperiert 
(h6chstens + 15 •c) zur Beförderung iibergeben werden. 
Zwischen Verpacken und Beendigung des Transports dürfen höch
sten 48 Stunden liegen. Die Verpackung darf nicht der Sonnen
einstrahlung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. 

8.5 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Rn 3550 des Anhangs A. 5 zur GGVS 
nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle iiber die regelmäßig durchge
fiihrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Hbet die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/beftillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 niese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prHfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) vetHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing. M. Bauschke 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3062/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 300 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBL. I Seite 1925), Anlage 1, Ausnahme Nr. S 61 

2. Antragsteller 

Fritz Peters u. Co. KG 
Postfach 20 03 40 
4170 Moers 2 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Wellpappe, in die eine Bodenwanne aus Wellpappe und 
ein einlagiger Polyethylenfoliensack eingesetzt sind. 
Höchstzulässige Nettomasse: 20 kg 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
102 716 Vgab 70 vom 24.01.1986 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden/W., Abteilung für Mechanik sowie einem 
hygienischen Gutachten vom 22.05.1986 und 21.05.1987 des Insti
tuts für Allgemeine Hygiene und Tropenhygiene der Georg-August
Universität, 3400 Göttingen einer Bauartprüfung nach Nummer 
2.1.4 der Ausnahme Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelasseneo Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Vetpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbat wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y 22/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3062 
Herstellungs-
datum gem. Rn 3512 e) 
des Anhanges A.5 der GGVS 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Jedes Versandstück muß deutlich und haltbat folgende Aufschrift 
tragen: 

"Höchstzulässiges Füllgewicht 20 kg"" 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fHr ge
fanrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS, Ausnahme S 61 solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 21,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Die gefiillten Verpackungen müssen vom Absender tempetiert 
(höchstens + 15 "C) zur Beförderung uöergeben werden. 
Zwischen Verpacken und Beendigung des Transports dürfen höch
sten 48 Stunden liegen. Die Verpackung darf nicht der Sonnen
einstrahlung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. 

8.5 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Ptiifungen gemäß Rn 3550 (3) des Anhangs A.5 zur 
GGVS nach dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich 
festzulegen und die Protokolle übet die regelmäßig durchge
fiihrten Prüfungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.11 Entfällt. 

9. Der in Nt. 2 genannte Antragstellet muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöet die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.3 Dieset Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Rundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 01.09.1987 
BUNDESANSTALT ~i]~ MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgr uope t. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf/ÄLL 
Im Auftrag 

~ 
Dtpl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Ing. M. Bauschke 

ZU LA§~Dl(s,CJg6~§CH EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 537 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Petri AG 
Postfach 2 41 
8750 Aschaffenburg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
Schachtel aus Wellpappe mit Polsterauskleidung, in die eine 
Airbag-Einheit eingesetzt wird. 

4. Anforderungen an die Rauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 78/19R6 vom 29.09.1986 der Zewawell AG u. Co. KG, PWA
Verpackungswerke, Mannheim-Rheinau einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefanrlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 2ß. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak-
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kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X3/S/ ••.• .' ••.•••••.• /D/BAM 3063 - ••••.•.•••••...•.. 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

~.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

~.2 Die Verpackun~en dürfen für ~efanrliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die llruttomasse darf 2,4 kg nicht Hberschreiten. 

~.4 Entfällt. 

A.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt. 

8. 8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 

- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ''Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prßfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0~.19R7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ü<-LL.•~'""'""____.· 
Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~~nl,lf;;lg6~§~H EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 715 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
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(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung uoer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
( BGBL I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Junghans Feinwerktechnik 
Postfach 1 10 
7230 Schramberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, mit Innenverpackungen Dosen aus Polystyrol, 
die mittels geschäumtem Polystyrol und Schaumstoff gepolstert 
sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1/1987 vom 20.02.1987 der Deutschen Verpackungsmittel 
Gesellschaft mbH, 8505 Röthenbach a. d. Pegnitz einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Y28/S/ ••..•••••••.••. /D/BAM 3064 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 27,5 kg ·nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 



- internationalen f~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Tfuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-prUfung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FfiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRfiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. R. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 1065/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 749 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung liber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Junghans Feinwerktechnik 
Postfach 1 10 
7230 Schramberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, mit Innenverpackungen Dosen aus Vollpappe. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 2/1987 vom 06.03.19R7 der Deutschen Verpackungsmittel 
Gesellschaft mbH, 8505 Rötherrbach a. d. Pegnitz einer Bauartprü
fung nach den ""Richtlinien für die Bauartprlifung und die Ertei
lung der ~ennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 _ .. vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. ~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Y20/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3065 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 19,5 kg nicht liberschreiten. 

~.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen f~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Tfuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen f~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PR;iFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

l!tf~-
Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. O/BAM 3066/4Cl 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 782 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
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(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ q Abs. 3 der Vero~dnung uöer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefa"hrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Junghans Feinwerktechnik 
Postfach 1 10 
7230 Schramberg 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz, mit Innenverpackungen Dosen aus Polystyrol, 
die mittels geschäumtem Polystyrol und Schaumstoff gepolstert 
sind. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 3/19R7 vom 09.03.1987 der Deutschen Verpackungsmittel 
Gesellschaft mbH, 8505 Röthenbach a. d. Pegnitz einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefa"hrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

6. 

7. 

8. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Ylfi/S/ •••.••••••••.•• /0/BAM 3066 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 15,3 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Vernackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iwer die regelmäßig durchgefimrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
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- internationalen l~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten ~ationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prHfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verilffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0A.1987 
BUNTJESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AlL Im Auftrag 

Dipl.-Ing. R. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3067/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 392 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzi.iberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985; 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 rler Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Main 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Flaschen aus Polyethylen. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 28/86 vom 30.06.1986 der Weilpappenfabrik GmbH, 
6718 Grünstadt 1 einer BauartprHfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen fiir die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni lq85 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 



A. 

'•G/Z15/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3067 - ••••••••••.••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f~hrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

A. 2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht Hberschreiten. 

8 . 4 Entflillt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackun~en ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8 . 6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8 . 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen imer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befilllt, 
bekannt sind. 

1~. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fa~rlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin·· (ISSN fl340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0R.l987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AuftL 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~-U.L.. "'-~"'~-__.,.. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3068/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 394 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung uöer die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 

(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Reförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19A5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Main 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Flaschen aus Polyethylen. 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 26/86 vom 30.06.1986 der Weilpappenfabrik GmbH, 
671~ Grünstadt 1 einer Bauartpriifung nach den "Richtlinien für 
die BauartprHfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschi f fen 
- RM 001 -" vom ZR. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 19A5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfHllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Zl5/S/ ••..••••••••••• /D/BAM 3068 - ••.•••.•.••....••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen ;iber die Verwendun~ der Verpackungen 

8.1 Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f~hrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

A. 2 Die Verpackungen diirfen ftir gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

A.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht Hberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bts zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren . 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
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- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den ßmpfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschun~ und 
-p~ifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0~.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -pRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

At~ 
Dipl.-Ing. R. W. HHbner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3069/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 396 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung üöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung üöer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung F.isenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche !CI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Main 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Dosen aus Polyethylen. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 24/86 vom 30.06.1986 der Wellpappenfabrik GmbH, 
67H Griinstadt 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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4G/Zl3/S/ ............... / D/BAM 3069 
Herstellungs-
datum gem. Nr . 6 . 2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee / GGVS/ GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe 111 verwendet werden. 

R. 3 Die Bruttomasse darf 13 kg nicht iiberschreiten. 

~.4 EntfÄllt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen f\ir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-pr\ifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

{~ut._~,.,.-, 
Dr. n. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3070/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 397 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung üöer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
lq86, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 



grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550), 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Hain 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelli~er Wellpappe mit Innenverpackungen 
Kanister aus Polyethylen. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Raumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 23/86 vom 30.06.1986 der Weilpappenfabrik GmbH, 
6718 Griinstadt 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 2fl. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 19fl5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

lj, 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z28/S/ ............... /0/BAM 3070 - ..... , ........... . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

fl, 3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht ;iberschrei ten. 

8.4 Entflillt. 

A.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle imer die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind, 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 

- internationalen iibereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt f ii r Materialforschung und 
-pröifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0fl.19fl7 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierun~srat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3071/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 399 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1. 3 § 9 Abs. 3 der Verordnung ;iber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit F.isenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Hain 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Kanister aus Polyethylen. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 21/86 vom 30.06.19fl6 der Weilpappenfabrik GmbH, 
6718 Griinstadt 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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4G/Z25/S/ ••••••••.•••••• /D/BAM 3071 - •••••••••••••••••• 
Herstellungs-
da tu~ gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

~. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

B.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8. 3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht iiberschreiten. 

~.4 Entf'illt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle ilber die regelmäßig durchgeführten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

~-~ Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) ver0ffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Il!l Auftrag 

~t~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3072/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 404 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 
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1.3 § 9 Abs . 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Deutsche ICI GmbH 
Postfach 71 02 55 
6000 Frankfurt/Main 71 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
Weithalsflaschen aus l'olyethylen filr Schiit tgut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 30/Rn vom 25.07.1986 der Wellpappenfabrik GmbH, 
67lß Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für 
die Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Ver
packungen fiir die Bef0rderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z4/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3072 - •••••••••••.•••••• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen ilber die Verwendung der Verpackungen 

~.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fijr gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

A.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 



sowie den in den Empfeh l ungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährliche r Güter . 

10 .2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 .4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-pr;ifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

ß;i~ 
Dipl .-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Ve rpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3073/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 468 
3.3/6504 

1 . Rechtsgrundlagen 

1. 1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
lq8fi, (BGBl . I S. 962). 

1. 2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenz;iberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung ;iber die innerstaatliche und grenz
tiherschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2 . Antragsteller 

Bischof u. Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co . 
Postfach 11 60 
4540 Lengerich 

3 . Beschreibung der Bauart 

Ventilsäcke aus einer Lage Polyethylenfolie. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prtifbe
richt Nr. FS 16a u. b/83 vom 16.08.1983 der BASF AG, Frankfurt 
D-DLL/VD, Produktschutz, 6700 Ludwigshafen, einer Bauartprüfung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefanrli
cher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 (Bun
desanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6 . Fertigung von Verpackungen 

Nach der zuJ~;elassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig Jl:efertiJ~;ten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

.~H4/Y51/S/ .............. . /D/BAM 3073 - B+K 
Herstellungs-
datum J~;em. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

A. Auflagen iiber rlie Verwendung der Verpackunge n 

R .1 Die nach der zu!i!;elassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpac kungen diir fen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sinrl. 

R.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II ode r III verwendet werden . 

R.3 Oie llruttomasse darf Sll,3 i<g, die Schiit t dichte 2,9 kg/Liter ( Ver
packunJ~;sgruppen II oder III) nicht nberschreiten. Die physika
lischen Eigenschaften der FüllR;üter miissen den Eigenschaften 
der im Pri\fbericht gemä:ß Nt. 4 ~enannten Priiffüllgüter entspre
chen. 

R.4 Entfällt. 

R.5 Entfiillt. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle Hber die regelmäßiJ2; durchgeführten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackunge n dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt , 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen f;ir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iiber einkommen fHr den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den i n den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest 
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
filhrlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt f;ir Materialforschung und 
-priifunJI;, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 04 . 08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

DipL-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungsrat 

Dr . D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3074/5H4 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GHter 

Aktenzeichen 1.5/41 469 
1.5/40 510 

1 . Rechtsgrundlagen 

1 . 1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher G;iter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
lq86, (BGBl. I S. 962). 

1 . 2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(RGBl . I Seite 1550). 

1 . 3 ~ q Abs. 3 der VerordnunJI: iilier die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 
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2. Antragsteller 

Bischof u. Klein 
Verpackungswerke GmbH & Co. 
Postfach 11 60 
454{) Len~~;erich 

3. Beschreibung der Bauart 

Ventilsack aus zwei Lagen Polyethylenfolie. 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. FS 2/85 vom 25.03.19R5 der BASF AG, Frankfurt D-DLL/VD, 
Produktschutz, 6700 Ludwigshafen, einer Bauartprüfung nach den 
'"1\ichtlinien fiir die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefänrlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -'" vom 21l. Juni 19R5 (Bunclesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 19R5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienm~ßi~>; geferti~~;ten Verpackungen die für die Bauart festge
le~ten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Veroak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

oH4/V.51/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3{)74 - B+K 
Herstellungs-
datum gem. ~r. 6.2 e) 
RM 001 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.1 Oie nach der zu~~;elassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVF. solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R. 2 llie Verpackungen diir fen fiir getanr liehe Giiter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

R.3 Tlie Bruttomasse darf 'il kg, die Schiittdichte 2,5 kg/Liter (Ver
packungsgruppen II oder III) nicht Hberschreiten. Tlie physika
lischen F.igenschaften der FHllgüter miissen den Eigenschaften 
der im 'Priifbericht gemäß Nr. 4 genannten Pr1iffiillgüter entspre
chen. 

R.4 F.ntfällt. 

R. 5 Entf'lllt. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. 8 .1. 3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt. 

ll.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fanrlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 
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10.4 Jlieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifun~, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.191l7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PR;iFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-In~. H. w. Hiibner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3075/4H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 66 .1 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung uoer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Daimler-Benz AG 
Postfach 2 26 
7032 Sindelfingen 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kunststoffkiste aus Polystyrolschaumstoff für die Beförderung 
von Feststoff (Feuerlöscher GLORIA, Typ HA 2 N). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 103 R07 Vgab 61 vom 22.08.1986 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fiir Mechanik, einer 
Bauartpriifung nach den Vorschriften der Anhänge A. 5 bzw. V der 
Anlagen zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Hl/X4/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3075 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen >iber die Verwendung der Verpackungen 

R.1 Die nach der z~gelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fä~rliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 



R.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 3,4 kg nicht iiberschreiten. 

R.4 Entfällt. 

R.5 Entfällt. 

R.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemöß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

R.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen f iir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
O.nrlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein lie~t eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
- prHfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT fiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3076/4Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur BefHrderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 666 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende BefHrderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefHrderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Daimler-Benz AG 
Postfach 2 26 
7032 Sindelfingen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kunststoffkiste aus Polystyrolschaumstoff für die Beförderung 
von Feststoff (Feuerlöscher MINIMAX, Typ RN 2 M). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 103 R07 Vgab 61 vom 22.0R.l9R6 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fiir Mechanik, einer 
Bauartpriifung nach den Vorschriften der Anhänge A. 5 bzw. V der 
Anlagen zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassun11 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig geferti~ten Verpackun~en die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Hl/X4/S/ ••••••••.•..••• /D/BAM 3076 - •••.••.••.••.....• 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Aufla.Q;en iiber rlie Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßi~ gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 ~ekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f::ihrliche Güter verwendet werden, wenn fi.ir sie nach den Vor 
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Gilter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 3,6 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfl\llt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prilfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 ~enannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Ve rpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iiberei nkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prilfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verijffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0R .l9R7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Re2:ierun2:srat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3077/1H2 

fiir die Bau.3.rt einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 610 

1. Rechtsgrundlagen 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925) Anlage 1, Ausnahme-Nt. S 61. 

2. Antragsteller 

Sulo Eisenwerk 
Streuber u. Lohmann 
Gmbl! u. Co. KG 
Postfach 21, 44 
4qoo Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Konisches Gefäß aus Polyethylen, das mit einem Deckel aus Poly
ethylen mit eingelegter Moosgummi-Dichtung verschlossen wird. 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die ~emäß Bericht 
Nr. 103 qq1 Vgab 40 vom 27.11.1981, der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fiir Mechanik und Fachhy
gienischem Gutachten vom 12.02.19~6 des Instituts für Kranken
haushygieneund Infektionskontrolle (IKI), Neuwiesenweg 1, 
n203 Lieh, einer Bauartprüfung nach Nummer 2.1.4 der Ausnahme 
Nr. S n1 unterzo~en worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

8.1 

Die nach der zugel~ssenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

GGVS/1H2/Y/S/21/ ••••••••••••• /D/BAM 3077 - •••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 2.2.4.2 
der Ausnahme S 61 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/Ausnahme S 61 solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dHrfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20,4 kg nicht tiberschreiten. 

8.4 Jedes Versandsttick muß deutlich und haltbar folgende Aufschrift 
tragen: Höchstzulässiges Fiillgewicht: 18,8 kg. 

8.5 Die gefüllten Verpackungen müssen vom Absender temperiert (höch
stens + 15 'C) zur Beförderung iibergeben werden. Zwischen 
Verpacken und Beendigung des Transportes dürfen höchstens 48 
Stunden liegen. Die Verpackung darf nicht der Sonneneinstrah
lung oder starker Wärmeeinwirkung ausgesetzt werden. 

B. 6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsiiberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Rn 3550 (3) des Anhanges A.5 nach 
dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzule
gen und die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

R.B Entfiillt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel-
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len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

1fl. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prUfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

#~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3078/1H2 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beff5rderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 611 

1. Rechtsgrundlagen 

2. 

Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925) Anlage 1, Ausnahme-Nt. S 61. 

Antragsteller 

Su1o Eisenwerk 
Streuher u. Lohmann 
GmbH u. Co . KG 
Postfach 2n 44 
4qon Herford 

3. Beschreibung der Bauart 

Konisches Gefäß aus Polyethylen, das mit einem Deckel aus Poly
ethylen mit eingelegter Moosgummi-Dichtung verschlossen wird. 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

6. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 103 991 Vgab 40 vom 27.11.1986 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fUr Mechanik und Fachhy
gienischem Gutachten vom 12.02.1986 des Instituts fiir Kranken
haushygieneund Infektionskontrolle (IKI), Neuwiesenweg 1, 
6203 Lieh, einer Bauartprüfung nach Nummer 2.1.4 der Ausnahme 
Nr. S 61 unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen .. rfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

GGVS/1H2/Y/S/20/ ••••••••••••• /D/BAM 3078 - •••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 2.2.4.2 
der Ausnahme S 61 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

(Name/Kennzeichen 
des Herst .. llers) 

R.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-



schriften der GGVS/Ausnahme S 61 solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GHter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 19,6 kg nicht Hberschreiten. 

8.4 Jedes VersandstUck muß deutlich und haltbar folgende Aufschrift 
tragen: Höchstzulässiges Füllgewicht: 18 kg. 

8.5 Die gefüllten Verpackungen miissen vom Absender temperiert (höch
stens + 15 "C) zur Beförderung iibergeben werden. Zwischen 
Verpacken und Beendigung des Transportes dürfen höchstens 48 
Stunden liegen. Die Verpackung darf nicht der Sonneneinstrah
lung oder starker Warmeeinwirkung ausgesetzt werden. 

8. 6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Rn 3550 (3) des Anhanges A.5 nach 
dem anerkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzule
gen und die Protokolle Uöer die regelmäßig durchgeführten Prü
fungen zur jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Tlieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prHfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf~~ 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

iu.u...o..~·-~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3079/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 620 

1. Rechtsgrundla~en 

1.1 ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Giiter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19Rfi, (BGBL I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
Hberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

L'Oreal 
Haarkosmetik u. Parfümerie GmbH 
Postfach 30 20 
7 500 Kar lsruhe 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Schach
teln aus einwelliger Wellpappe gefiillt mit Parfümerieerzeug
nissen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Ptiifbe
richt Nr. n18/R6 vom 11.11.19Rn und 256/R7 vom 14.05.1987 der 
Forschungsstelle des Verbandes der Wellpappen-Industrie e. v ., 
Darmstadt, einer Bauartpriifun~ nach den "Richtlinien f iir die 
Bauartpriifung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fHr die Beförderung gefährlicher Giiter mit Seeschiffen - RM 
001 -" vom 2R. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. Au gust 
19Ro) unterzo~en worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen .. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßi g 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß be i den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver pak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y*/S/. • • · • • • • •. • • • • ./D/BAM 
Herstellungs-

3079 - ••••••.•••••••.. •• 

datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

( Name/Kennzeicher, 
des Herstellers) 

*): An dieser Stelle ist- entsprechend der Baugröße der Bau
reihe - die jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung 
der r.renzwerte gemäß Nr. A.3. einzusetzen. 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach rler zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 9,5 kg für den Fuß und 21 kg für den Kopf 
der Baureihe nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengeset zte 
Verpackung - auch mit anderen als tn diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

R.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren . 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ;ibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code} 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
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Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 04.0R.l987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf~L Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3080/6HA1 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 587 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit festem Oberboden und Innengefäß aus Po
lyethylen. Im Oberboden befindet sich ein 2"-Spundverschluß aus 
Polypropylen. 
Nennvolumen: 27 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
93 160 Vgab 50 vom 17.08.1979 und Bericht Nr. 90 834 Vgab 50 vom 
25.05.1977 bzw. 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 90 834 Vgab 50 vom 
17.08.1979 und 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 90 834 Vgab 50 vom 
17.02.1984 einer Bauartprüfung nach den Prüfvorschriften des An
hanges V der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

fu\ 6HA1/Xl. 8/300/ •••••••••••.• , •• /D/BAM 
\_V Herstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3080 - GDH 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
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Schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

R.3 Die nichte der Fiillgüter darf 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2, 7 g/cm' (Verpackun~>;sgruppe II) bzw. 3,6 g/cm' (Verpak
kungsgruppe III) nicht üöerschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
200 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfiillt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüffüllgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 nie Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen EHr den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Gtiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.08.19R7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf/l'L 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

{LL( 4 Q)..t..~.-~..~--. 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3080/6HA1 

Aktenzeichen 1.5/41 587 

Die Kennzeichnung Nr. 7 und die Auflage Nr. 8.3 werden wie folgt 
geändert: 

7.CD 6HA1/X/300/ ••••• 1 •••.•.•••.••• /D/BAM 3080- GDH 
n Herste lungsdatum 

gem.Nr.6.2.e/RM001 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm• (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm• (Verpackungsgruppe I!) bzw. 2,7 g/cm' (Ver
packungsgruppe !!!) nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3080/6HA1 vom 05.08.1987 der Firma Gottlieb Duttenhöfer 

. GmbH u. Co KG, 6733 Hassloch/Pfalz. 



Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (!SSN 0340-7551) 
veröffent 1 icht. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

!mAu~~ Im Auftrag 

~~ 
Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LA~~D~tJg~~~§~H EIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 678 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung geflihrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBL I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach ll 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und zwei Breit
sicken. Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß 
gehalten. 
Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 104 238 Vgab 50 vom 12.12.1986 der Deutschen Bundes
bahn, Vesuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartprüfung nach den Vorschriften der Anhänge A.5 bzw. V der 
Anlagen zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

8. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

lAZ/Y/150/ ••••••••• ,, •••• /D/BAM 3081 - GDH 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

1!.2 Die Verpackungen diirfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,2 g/cm3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 1, A g/cm3 

( Verpackungsgruppe III) nicht iiberschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Fiillgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 'C darf 
100 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. R.l.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgefiihr ten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

R.B Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prijfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.08.19R7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

ImA~~ 
Dipl.-Ing. H. W. 
Regierungsrat 

HHbner 

Im Auftrag 

(-tU!...._,~,....-
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3082/lAZ 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 679 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung uoer die innerstaatliche und 
grenztibetschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 191!5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § q Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gottlieb Duttenhafer GmbH u. Co. KG 
Postfach 11 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden und zwei Breit-
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4. 

sicken. Der Deckel wird mit einem Spannring mit Hebelverschluß 
gehalten. 
Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 104 239 Vgab 50 vom 12.12.1986 der Deutschen Bundes
bahn, Vesuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartpr\ifung nach den Vorschriften der Anhänge A.5 bzw. V der 
Anlagen zur GGVS bzw. GGVE unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1A2/Yl.S/150/ •••.•••..•.•••• /D/BAM 3081- GDH 
!lerstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für geflihrliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8. 3 Die Dichte der F\illgüter darf 1, 5 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) 
bzw. 2,25 g/cm3 (Verpackungsgruppe III) nicht \iberschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 •c darf 
100 kPa nicht iiberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle imer die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8. 8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die ßauart entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen fHr den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Pr\ifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver<iffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.08.1987 
BUNDESANSTALT Fiffi MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 
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Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im AuftJJt' 

Dipl.-af.~w. 
Regierungsrat 

Im Auftrag 

iovL(.,. ,,._"""~ 
Dr. D. Hellhammer Hübner 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3082/1A2 

Aktenzeichen 1.5/41 679 

Die Kennzeichnung Nr. 7 wird wie folgt geändert: 

7 Iu\ 1A2/Yl.5/150/ ••• 
11 

••••••••••• /D/BAM 3082 
~ Herste ungsdatum 

- GDH 

gem.Nr.6.2.e/RM001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. D/BAM 3082/1A2 vom 05.08.1987 der Firma Gottlieb Duttenhafer 
GmbH u. Co KG, 6733 Hassloch/Pfalz. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftr1J. 

~k 
Im Auftrag 

ku.~ 
Dipl.-Jng. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3083/6HA1 

f\ir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 712 

1. Rechtsgrundlagen 

L 1 ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1q86, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

3. 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
Postfach ll 61 
6733 Hasslech/Pfalz 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit Innenbehälter aus Polyethylen, dessen 
Einfüllstutzen durch eine Öffnung im Stahlblechoberboden führt 
und der mit einem Polypropylen-Schraubstopfen verschlossen wird. 
Nennvolumen: 60 Liter 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 100 260 Vgab 63 vom 27.02.1984 der Deutschen Bundes
bahn, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik einer 
Bauartpriifung nach den Pr\ifvorschriften des Anhanges V der Anla
ge zur GGVE unterzogen worden sind. 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft unrl gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

6HA1/X1.8/300/ •••••••••••• /D/BAM 3083- GDH 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f~hrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,8 g/cm3 (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 2,4 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II oder III) nicht über
schreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 °C darf 
200 kPa nicht Hberschreiten. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle Uber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
gUter nicht stärker geschädigt werden, als durch das folgende 
Prüfftillgut: Wasser 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
fiihrt werden können. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (TJN) fest
gelegten Prtifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin·• (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 05.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf*L 

Dipl.~. H. W. 
Regierungsrat 

Hübner 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im A~ftrag 
~~' l({.. t\,~i,.\..L-1"u---:'" 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3084/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Göiter 

Aktenzeichen 1.5/41 127 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 rler Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher GHter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ q Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
iiber schreitende Beförderung ~efähr licher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - ~GVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Bayer AG 
AG-Verwaltung 
Beschaffung und Läger 
5090 Leverkusen-ßayerwerk 

1. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
und Dosen aus Weißblech fiir die Beförderung von Flüssigkeiten). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
Nr. 85/570R8 vom 14.01.19R6 der Bayer AG, Zentrales Ingenieur
wesen, AN Werkstofftechnik und Anlagensicherheit, Packmittel
prüfung, Leverkusen-Bayerwerk, einer Rauartpriifung nach den 
··Richtlinien fiir die Bauar tpriifung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gi.i
ter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl0/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3084 - •••••••••••.•••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R. l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
e~tsprechen~ Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fahrliche Guter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Giiter der ·Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 9,4 kg nicht übeschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anrleren als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfiült. 

8.8 Entfiült. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonsti~es 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen flir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fiihrlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-urnfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 07.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR M.&.TERIALFORSCHUNG UND -PRliFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

lA~ 
Dipl.-Ing. 1-1. W. Hiibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3085/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 659 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Zewawell AG u. Co. KG 
PWA Verpackungswerke 
Postfach 81 03 20 
61100 Mannheim 81 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 82/1986 vom 10.12.1986 der Zewawell AG u. Co. KG, PWA 
Verpackungswerke, Mannheim einer Bauartprüfung nach den ··Richt
linien für die Bauartpriifung und die Erteilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Xl6/S/ ............... /D/BAM 3085 - ................. . 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden . 

8.3 Die Bruttomasse darf 15,6 kg nicht iiberschreiten. Die physika
lischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Priifbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 >:ntfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauar~ entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Betlin 45, den 10.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRHFUNG (BAM' 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3086/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 658 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefabrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iilier die innerstaatliebe und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliebe und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung gisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19~5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Zewawell AG u. Co. KG 
PWA Verpackungswerke 
Postf.~ch 81 03 20 
6~00 Mannheim 81 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 81/1986 vom 10.12.1986 der Zewawell AG u. Co. KG, PWA 
Verpackun~swerke, Mannheim einer Bauartprüfung nach den ''Richt
linien fiir die Bauartprüfung und die Er teilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefanrlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -'' vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erftillt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X32/S/ ............... /D/BAM 3086 - ................ .. 
Her Stellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Giite~ verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen fiir gefährliche Güter der · Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

~ .3 Die Bruttomasse dar·f 31,1 kg . nicht iiberschreiten. Oie physika
lischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fer tigungsiiberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iilier die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen fibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifbereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt nes jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.0~.19~7 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierun~srat 

Dr. o. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3087/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 657 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenz\iberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung uöer die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGlll. I Seite 1560). 

2. 

3. 

Antragsteller 

Zewawell AG u. Co. KG 
PWA Verpackungswerke 
Postfach ~1 03 20 
6~00 Mannbeim R1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie) 

4. Anforderun~en an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. ~0/1986 vom 10.12.1986 der Zewawell AG u. Co. KG, PWA 
Verpackungswerke, Mannheim einer Bauartprüfung nach den "Richt
linien für die Bauartpriifung und die Er teilung der Kennzeichnung 
von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter mit See
schiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a 
vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Ant'orderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X50/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3087 - •••••••••••••••••• 
"Rerstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 50,0 kg nicht überschreiten. Die physika
lischen Eigenschaften der F1illgüter müssen den Eigenschaften der 
im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffiillg\.iter entsprechen. 

R.4 Entfällt. 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die VerpackunJ>;en für Gefahrgut einsetzt/befiillt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fähr liehet c;iter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) verllffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 10.08.1987 . 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr~'L 

Dipl.-Ing. H. w. Hiibner 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULA~.~~~~~§CHEIN 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 826 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1. 2 § q Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die inner staatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung imer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefänrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Offenbacher Verpackungsgesellschaft mbH 
Postfach 8 32 
60SO Offenbach/Main 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 6/1987 und Nr. 7/1987 vom 27.04.1987 und 28.04.1987 
der Deutschen Verpackungsmittelgesellschaft mbH, 8505 Rätherrbach 
a. d. Pegni tz einer Bauartprüfung nach den "'Richtlinien fiir die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen fiir die Beförderung gefanr licher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -·· vom 28. Juni 19R5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4D/x*) /S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3088 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

*): An dieser Stelle ist- entsprechend der Baugröße der Bau
reihe - die jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung 
der Grenzwerte gemäß Nr. 8.3 einzusetzen. 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 71 kg, die Schüttdichte darf 1,2 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe I, II oder III) für den Fuß bzw. 72,5 kg und 
0,6 kg/Liter (Verpackungsgruppe I, II oder III) für den Kopf 
der Baureihe nicht überschreiten. Die physikalischen Eigen
schaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der in den 
Priifberichten gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgütern entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 



8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig duTchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1. Die Bauart entspricht den in den 

• internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prlifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fa1u licher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prtifung, Ber lin" ( ISSN 0340-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZU LA§~o4tJgR~§CHEI N 
fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 913 

1. Rechtsgrundlagen 

L l ~ 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs. 3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Offenbacher Verpackungsgesellschaft mbH 
Postfach 8 32 
6050 Offenbach/Main 3 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 8/1987 und Nr. 9/1987 vom 10.06.1987 und 11.06.1987 
der Deutschen Verpackungsmittelgesellschaft mbH, 8505 Röthenbach 
a. d. Pegnitz einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefa1ulicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4D/x*) /S/ •••.•••••••• • •• /D/BAM 3089 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

*): An dieser Stelle ist- entsprechend der Baugröße der Bau
reihe - die jeweilige Bruttomasse unter Berücksichtigung 
der Grenzwerte gemäß Nr. 8.3 einzusetzen. 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

R.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 354 kg, die Schiittdichte darf 1,45 kg/Liter 
(Verpackungsgruppe I, II oder III) für den Fuß bzw. 353 kg und 
0,85 kg/Liter (Verpackungsgruppe I, II oder III) für den Kopf 
der Baureihe nicht iiberschreiten. Die physikalischen Eigen
schaften der Füllgüter müssen den Eigenschaften der in den Prüf
berichten gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUter entsprechen. 

8. 4 Entfällt. 

8 . 5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsiiberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iilier die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/bef;illt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ;~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Ve:rpackungen zur Beförderung ge
fanrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

• 1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

z 487 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3090/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 874 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung ;iber die Beförderung ~efährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzöiber sehr ei tende Beförderung gefähr lieh er Güter auf Straßen 
(Gefahr~utverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19R5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnun~ über die innerstaatliche und ~renz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahr~utverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Burnus GmbH 
Mainzer Straße 
6too Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelli~er Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Glasflaschen, einzeln eingesetzt in Faltschachteln aus Vollpappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 15R/R7 vom 30.03.1987 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt einer Bauartprü
fung nach den ''Richtlinien für die Bauartprtifung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gef)ihr liehet G;iter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 19R5 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19R5) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z3/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3090 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefä."hrliche Giiter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die llruttomasse darf 2,5 kg nicht iiberschreiten. 

8. 4 Entf)illt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsu"herwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle ü"her die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens ftinf Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen üoer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fa"hrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, d~n 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Or. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3091/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 875 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher GHter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung imer die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefä.1ulicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung ;iber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef)ihrlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBL I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Burnus GmbH 
Mainzer Straße 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Glasflaschen, einzeln eingesetzt in Faltschachteln aus Vollpappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 234/R7 vom 29.04 . 19R7 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien fiir die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Bef0rderung 
gefa"hrlicher Giiter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 19R5 
(Bundesanzeiger Nr. l57a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z5/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3091 - •••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R41 Die nach rler zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse d"arf 5,0 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

A.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 F.ntfiillt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fähr liehet Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 30q2/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 876 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. q~2). 

1.2 § q Abs.3 Nr. 5 der Verordnung uöer die innerstaatliche und 
grenzUberschreitende BefHrderung gefährlicher ~iter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun~ Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ q Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Burnus Gmb~ 
Mainzer Straße 
6100 Darmstadt 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Glasflaschen, einzeln eingesetzt in Faltschachteln aus Vollpappe) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsorechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 235/87 vom 29.04.1987 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Inriustrie e. v., Darmstadt einer Bauartprii
fung nach den "Richtlinien fiir die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die Beförderung 
geflfhrlicher Giiter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 1~7a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfUllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Z4/S/ •••••••••.•••.. /D/BAM 3092 - •••••.••••.•.••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

A. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diü fen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 3,3 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 
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A.7 Entfällt. 

ll.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen fHr den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fa.1u licher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu ge~ebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt f;ir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT riiR MATERIALFORSCHUNG UND -PR1iFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3093/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 7A4 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die BefHrderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung Hber die innerstaatliche und 
grenzi\berschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1. 3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung Hber die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Jlefnrderung gefährlicher GHter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung 'isenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Andresen + Jochimsen 
Exportpack GmbH+ Co 
Postfach 54. 01 80 
2000 Hamburg 54 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie für die BefHrderung von Schüttgut) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart, unter Einschluß der Zwischengrößen, muß den Baumu
stern entsprechen, die gemäß Untersuchungsbericht Nr. 2380/87 
vom 09.03.1987 und Nachtrag zum Untersuchungsbericht 2380/87 vom 
24.07.19A7 der Beratungs- und Forschungsstelle für Versandverpak
kung e. V., Hamburg-Bergedorf einer Bauartprtifung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die BefHrderung gefanrlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 
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s. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach rler zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X70/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3093 - •••••••••••••••••• 
Metstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fiir ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Gilter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 70 kg (Verpackungsgruppe I) bzw. 100 kg 
(Verpackungsgruppe II) bzw. 125 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht iiberschreiten. Die physikalischen Eigenschaften der Füll
güter miissen den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 
genannten Prüffüllgiiter entsprechen. 

A.4 Entfiillt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen -verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mdt 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr. A .1. 3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfiillt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 
sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Pri.ifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

L0.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ••Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin•• (ISSN 0340-7SS1) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im Auftrag 

~~L 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 
Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3093/4G 

Aktenzeichen 1.5/41 784 

Die Beschreibung der Bauart Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

3. Kiste aus dreiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie für die Beförderung von Schüttgut). 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nr. 0/BAM 3093/4G vom 11.08.1987 der Firma Andresen, Jochimsen 
Exportpak GmbH und Co, 2000 Harnburg 54. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtragwird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veräffentl i cht. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERtALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Meta 11 en 

Im Aufu.g 

Dipl.~h. w. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

JA~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/BAM 3094/4G 

fiir die Bauart einet Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 785 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nt. 5 der Verordnung Hber die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung imer die innerstaatliche und grenz
Uberschreitende Beförderung gefiihrlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutvetotdnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Andresen + Jochimsen 
Exportpack GmbH + Co 
Postfach 54 01 80 
2000 Hambo.t g 54 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung 
(Sack aus Polyethylenfolie für die Beförderung von Schüttgut) 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart, unter Einschluß der Zwischengrößen, muß den Baumu
stern entsprechen, die gemäß Untersuchungsbericht Nt. 2381/87 
vom 10.03.19R7 und Nachtrag zum Untersuchungsbericht 2381/87 vom 
24.07.1q87 der Beratungs- und Forschungsstelle für Versandverpak
kuns>; e. v., Harnburg-Bergedorf einer Bauartpriifung nach den 
"Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesan
zeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

7. 

R. 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kuns>;en sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X30/S/ .... . .......... /D/BAM 3094 
Herstellungs-
datum s>;em. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nt. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Gi.iter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind . 

8. 2 Die Verpackungen diir fen für gefähr liehe Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg (Verpackungsgruppe I) bzw, 45 kg 
(Verpackungsgruppe II) bzw. 60 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht iiberschreiten. Die physikalischen Eigenschaften der Füll
gUter müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 
genannten PrüffUllgliter entsprechen. 

R.4 Entflillt. 

A.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte· ver~acKung m1c 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

R.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. A.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle imer die regelmäßig durchgefiihrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

R.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uoer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befü1lt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen fiir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen iibereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiir Verpackungen zur 'Beförderung ge
fährlicher GUter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08 . 1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus MetaUen 

Im Auftrag 

t~ 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3095/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 747 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1 .2 ~ 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefä."hrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Carl Freudenberg 
Postfach 13 69 
6940 Weinheim (Bergstr.) 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe für die Beförderung 
von Schiittgut. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 67,68 und 69 vom 23.07.19R7 der Wellpappe Wiesloch, 
Zweigniederlassung der Holfelder-Werke GmbH u. Co. KG, 
6908 Wiesloch einer Bauartprüfung nach den '"Richtlinien für die 
Bauartpriifung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -'" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 19R5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/x*) /S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3095 - •••••.•••••••••••• 
Her Stellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

*): An dieser Stelle ist -entsprechend der Größe der Baureihe
die jeweilige Bruttomasse unter Beriicksichtigung der Grenz
werte gemäß Nr. R.3 einzusetzen. 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f~hrliche Güter verwendet werden, wenn für .sie nach den Vor
schriften der _GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen diirfen fiir gefa1uliche Güter der Verpackungs
gruppe I, II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 3,1 kg bzw. R,3 kg bzw. 33,6 kg nicht 
iiberschreiten. Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter 
müssen den Eigenschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genann
ten Prüffüllgi.iter entsprechen. 

R.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Priifungen gemäß Nr . 8 . 1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
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die Protokolle über die regelmäßig durchgefunrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8 . 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) fe s t
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- 0riifung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.0R.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3096/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 736 

Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung imer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung uöer die innerstaatliche 
gr enziiber sehr ei tende Beförderung gefähr liehet Güter auf 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

und 
Straßen 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber u. Co. GmbH 
Postfach 12 40 
5208 Eitorf 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
( Faltkisten aus Wellpappe fiir die Beförderung von Stückgut). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 29/87 vom 27.01 . 1987 der Forschungsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt, einer Bauartprü
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung 
gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28 . Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind . 



5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y21/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3096 - •••••••••.•••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM orn 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen ;iber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nt. 7 ~ekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanrliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20,5 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8. 6 Bis zur endgültigen Festlegung fer tigungsiiberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nt. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
R.egierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. 0. Hellhammer 

ZULA~~oYst;JQ9~§CHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 711 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § q Abs. 3 der Verordnung imer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Marhert GmbH 
Postfach 13 06 60 
400n nüsseldorf 13 

3. Beschreibung der Bauart 

4. 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Glas eingesetzt in Schachteln aus einwelliger Wellpappe). 

Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 657/86 vom 09.12.1986 der Forschugnsstelle des Verban
des der Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt einer Bauartprti
fung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Ertei
lung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung ge
fährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nt. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die f;ir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y25/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3097 - •••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen d;ir fen für gefähr liehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet we~den. 

8.3 Die Bruttomasse darf 25 kg nicht iiberschreiten. 

8. 4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle lTher die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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8. 7 Entfällt. 

8. 8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- international'en Hbereinkomm.en fUr den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen fibereinkommen ftir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ilbereinkommen des Seeverkehrs ( IMDG-code) 
- internationalen ilbereinkommen des Luftverkehrs (ICAQ-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fHr Materialforschung und 
-prüfung, Ber1in" (ISSN 0340-7551) ver6ffentlicht. 

1000 Betlin 45, den 12.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dt. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3098/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 873 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 ~ 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Bef6rderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GHter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Röhm GmbH 
Chemische Fabrik 
Postfach 42 42 
6100 Darmstadt 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen (Flaschen 
aus Aluminium). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 479/86 vom 15.09.1986 der Forschungsstelle des Verbandes der 
Wellpappen-Industrie e. V., Darmstadt, einer Bauartprüfung nach 
den ""Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen fHr die Beförderung geflt1ulicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nt. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kurrgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/X4/S/ ••••.•••••••••• /D/BAM 3098 - ••••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Hbet die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fafuliche Güter verwendet werden, wenn fiir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppen I, II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 4 kg nicht liberschreiten. 

R. 4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgefünrten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbat sicherstel
len, daß alle Auflagen üöet die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Bef6rderung ge
fantlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im ""Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prlifung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

IÄ~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungstat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3099/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 673 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung üöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
iiber schreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Peroxid-Chemie GmbH 
R023 H<>llriege1skreuth b. Miinchen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Kunststoff
eimer mit Klemmdeckel und Tragebiigel). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Rauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbericht 
Nr. 60 vom 2R.11.19Ro der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlassung 
der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1, einer 
Bauartprüfung nach den .. Richtlinien fiir die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die Beför
derung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001-" vom 28. Ju
ni 19R5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen 
worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y6/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3099 - ••••• ••••••• ••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dtlrfen für gefährliche Giiter der Verpackungs
gruppen II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 5,9 kg nicht überschreiten. 

R.4 Entfällt. 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüöerwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iibet die regelmäßig durchgeführten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen libereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen libereinkommen des Seeverkehrs (IMDG~Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassun~ wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~sschein wird zu gegebener Zeit im ·'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 11.08.1987 
BUNDESANSTALT FliR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftra~ Im Auftrag 

&L 
Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3100/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 841 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Giiter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefHrderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGO-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. Miinchen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Polyethylen) . 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nt. 88 vom 06.04.19R7 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

S. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleioten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen etfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zu~elassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbat wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl5/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3100 -
Herstellungs-
datum gem. Nt. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen übet die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen diir fen fiit gefähr liehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

R.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

R.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uöet die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

11J. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prlifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Gitter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser ZulassunJ;sschein wird zu gegebener Zeit im .. Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin"" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berl i n 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRijFUNG (BAM) 

'achgruppe 1. 5 
;efahrgutumschließungen 
>us Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3101/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 842 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nt. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüber schreitende Beförderung gefähr liehet Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung imer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGQ-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. München 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 90 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einet Bauartprüfung nach den ""Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefa11Ilicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -·· vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fHr die Bauart festge
legten Anforderungen etfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Yl5/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3101 -
Herstellungs-
datum gem. Nt. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fä~rliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet we.rden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsuöerwachender Maßnah
men sind die PrHfungen gemäß Nt. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgefunrten Priifungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 



8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen uöer die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fa"hrlicher Giiter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10 . 4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Or. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3102/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 843 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung imer die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGü-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. München 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 89 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien fiir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfiillt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y9/S/ ................ /D/BAM 3102 -
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

R. Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen dürfen für gefähr liehe GHter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 9 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sicher~estellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen illier die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen flir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiir Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRilFUNG (BAM) 

Fach~ruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dipl.-Ing. H. W. Hiibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3103/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 844 

1. Rechtsgrundlagen 

1 . 1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung uöer die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefähr liehet Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550) . 

1.3 ~ 9 Abs . 3 der Verordnung uöer die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22 . Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGO-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. Miinchen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 87 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der aolfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gef~nrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
2R. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung , daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erf;illt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y22/S/ ••••••••••••.•• /D/BAM 3103-
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nt. 7 jj!;ekennzeichneten Verpackungen dürfen flir ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfällt. 

8.8 Entfiillt . 

9. Der in Nt. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen !Ur Gefahrgut einsetat/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen lfuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten PrHfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
- pr üfung, l!erlin" (ISSN 0340-7551) ver öffentlicht . 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIAlFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpsckungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

A-L 
Dipl.-Ing. H. W. aübner 
Regierungsrat 

Dr • D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3104/4G 

für di~ Bauart einer Verpackung zur Bef~rderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 845 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr . 5 der Verordnung ;ilier die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 

1.3 

(BGBl. I Seite 1550). 

§ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGO-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. Wünchen 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr . 85 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartpriifung 
und die l';r teilung der Kennzeichnung von Verpackungen fHr die 
Bef~rderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
2R. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24 . August 1985) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beachriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfilllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27/S/ ••••••••••••••• /0/BAY. 3104 -
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Hber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fä.1uliche Güter verwendet werden, wenn fi.ir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht uöerschreiten. 

8.4 Entfällt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

R. 6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uöer die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens filnf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.~ Die Bauart entspricht.den in de~ 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen für Verpackungen zur l!eförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAY.) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dt. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3105/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 846 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iiber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBL I S. 962). 

1.2 ~ 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche 
grenziiber schreitende BefCh:derung gefähr liehet Güter auf 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19R5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

und 
Straßen 

l. 3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung iiber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Giiter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 19R5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

FINGD-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. München 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelli~er Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. R4 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartpriifung nach den ··Richtlinien fiir die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen fiir die 
Bef0rderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 
2R. Juni 19R.o (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19R5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gew~hrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind . 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y27/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3105-
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen ii.ber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 27 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

R.6 Bis zur· endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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R. 7 Entflillt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
f~hrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3106/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 847 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung iilier die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. %2) . 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzEberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 19R5, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

PINGO-Erzeugnisse 
Postfach 16 06 
8046 Garehing b. München 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Polyethylen). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 59 vom 06.04.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweignieder
lassung der Holfelder Werke GmbH u. Co. KG, 6837 St. Leon-Rot 1 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartpriifung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefanrlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2R. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 19R5) 
unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4G/Y2R/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3106 -
Her Stellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 28 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle Hber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iilier die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen , der die Verpackungen für Gefahrgut ein•e•zt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen ifuereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifuereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen ifuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin'" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 13.08.1987 
BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND ~PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3107/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 308 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Oiversey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackung (Sack aus 
Polyethylenfolie befullt mit Schüttgut). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 16/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Weilpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

~ 4G/Y16/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3107 -.... • 
~ Herstellungs- (Nam;;~;~~;e;~~;~· 

datum gem. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I I oder I I! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens funf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß a 11 e Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut einsetzt/befüllt 
bekannt sind. ' 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auf/l~ Im Auftrag 

~ Dipl.~W. 
Regierungs rat 

Hübner Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3108/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 310 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1550). ' 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Vero_rdnung über die innerstaatliche und grenz
uberschreltende Beforderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Di versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1welliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
D1e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
rlcht Nr. 14/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Well?,appenfabrik G~bH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den R1chtl1n1en fur die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennze1chnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

z 501 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach d~r zugelassen~n Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Z24/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3108 -
Herstellungs- (N~~~iK~~~;~;~h~~· 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 24 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Proto~olle über die :egelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
Jederze1t1gen E1ns1cht m1ndestens funf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
l_en! daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
Jenlgen, der d1e Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt 
bekannt sind. ' 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- 1nternat1onalen Obere1nkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumsch 1 i eßungen 
aus Meta 11 en 

Im Auf~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Z502 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3109/46 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 311 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Oiversey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1wel l1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Flaschen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 12/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -· vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach d~r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefert1gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen s1nd dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y30/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3109 -. 
Herstellungs- (N~~~iK~~~;~;~h~~· 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein,. daß die zusanrnengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand. der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens funf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt 

8.B Entfällt 



9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen fur den Straßenverkehr (ADR} 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO} 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code} 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
f~hrltcher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UNO -PROFUNG (BAM} 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AufJ!"4 

Oipl.:{n~: H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

~ 
lng. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3110/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gef~hrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 952 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gef~hrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962}. 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gef~hrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Di versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 
D1e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gem~ß Prüfbe
richt Nr. 13/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gef~hrlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienm~ßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gew~hrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienm~ßig gefertigten Verpak 
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y25/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3110 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f~hrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vo r
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zul~ssig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gef~hrliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder 111 verwendet werden. 

8.3 Oie Bruttomasse darf 25 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gem~ß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelm~ßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entf~llt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code} 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
f~hrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im AuftJ! 

Oipl.Jtt~. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

Z503 



ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3111/4G 

für die Bau~rt einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 956 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher GUter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Diversey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
{Flaschen, Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderun en an die Bauart 
ie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe

richt Nr. 4/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987, 
Nr. 5/86 vom 28.04.19B6 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich-
nen: 

CD4G/Yl5/S/ ............... /D/BAM 3111 - ................. . 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. Nr. 6.2 e) des Herstellers) 
RM 001 . 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche GUter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der Verpackungs
gruppe II oder 1II verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 15 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als .zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 
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8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen fur den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fur Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG {BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft~tC.r 

Oipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3112/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

Aktenzeichen 1.5/41 313 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefäh rl i eher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die i nnerstaat 1 i ehe und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Öl versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Öle Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 7/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien fur die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 



6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y24/S/ ••••••••••••••• /0/BAM 3112 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

.................. 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 24 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr!J. 

f0k 
Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Mschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3113/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 312 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
0 i ve rs ey GiiiliH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Dosen aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 8/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y22/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3113 
Herstellungs- (N~~~iK~~~;~;~h~~· 
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährl i ehe Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 22 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand_der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
d1e Protokolle uber d1e regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 
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9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller lllJß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Aufffi~ 

Dipl.-Ing. H. W. HUbner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 3114/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 957 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher GUter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
D1 versey GmbH 
Postfach 1307 
6719 Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Kanister aus Kunststoff). 

4. Anforderungen an die Bauart 
D1e Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 9/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer ·ßauartprüfung nach 
den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 
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7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/Y30/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3114 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
f äh r 1 i ehe GUt er verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I1 oder II! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 30 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung- auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf/;L 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3115/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 958 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 



1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Di versey GmbH 
Postfach 1307 
671g Kirchheimbolanden 

3. Beschreibung der Bauart 
K1ste aus zwe1well1ger Wellpappe mit Innenverpackungen 
(Beutel aus Polyethylenfolie). 

4. Anforderungen an die Bauart 
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 10/86 vom 28.04.1986 und Nachtrag vom 08.04.1987 der 
Wellpappenfabrik GmbH, 6718 Grünstadt 1 einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli
cher Güter mit Seeschiffen- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 4G/Y35/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3115 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften der Füllgüter müssen den Ei
genschaften der im Prüfbericht gemäß Nr.4 genannten Prüftüll
güter entsprechen. 

8.4 Entfällt 

B.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackunasbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

nternat analen Obere nkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
nternat analen Obere nkommen für den Eisenbahnve rkehr (RIO) 
nternat analen Obere nkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code ) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U N) fest 
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1. 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~4--~ 
Im Auft1J. L 
Dipl.-~~ H. W. Hübner 
Regierungs rat 

!ng. M. Bauschke 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3116/4B2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1. 5/41 867 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Zarges Leichtbau GmbH 
8120 Weilheim 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Aluminium mit Innenauskleidung aus Polyurethan
Schaumstoff und Innenverpackungen (Dosen aus Weißblech). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Untersu
chungsbericht Nr. 2401/1987 vom 22.05.1987 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e.V . , Harnburg-Be rgedorf 
einer Bauartprüfung nach dem Anhang A.5 zur GGVS "Allgemeine 
Verpackungsvorschriften, Verpackungsart, Anforderungen an die 
Verpackungen und Vorschriften über die Prüfung von Verpackungen" 
in der Fassung vom 22.07.1985 (BGBl. I, S. 1550) unterzogen wo r
den sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 
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CD4B2/Y18/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs
datum·gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3116 - Zarges 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!! verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 18 kg nicht überschreiten. 
Die physikalischen Eigenschaften der Fallguter müssen den 
Eigenschaften des im Prüfbericht gemäß Nr.4 genannten Prüf
füllgutes entsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand. der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmaßig ·durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

i nternat i ona 1 en 
- i nternat i ona 1 en 
- internationalen 
- internationalen 

Obereinkommen 
Obereinkommen 
Obereinkommen 
Obereinkommen 

für 
für 
des 
des 

den Straßenverkehr (ADR) 
den Eisenbahnverkehr (RIO) 
Seeverkehrs (IMDG-Code) 
Luftverkehrs (ICAO-TI) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fahrl i eher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-755!) veröffentlicht. 

1000 Birlin 45, den 20. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Aufi!J~ 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ULL..~ 
Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/BAM 3117/4C1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefa1n licher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 459 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 
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1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefanrlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBL I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefanrlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe fiit die Beförderung fester Stoffe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 1/86 vom 09.09.1986 der Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG, 
70RO Aalen einet Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauar tpriifung und die Er teilung der Kennzeichnung von Ver packun
gen fiit die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom ZR. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbat wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y35/S/ ........... , ... /D/BAM 3117 - ................. . 
Rer s tellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen tiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgtiltigen Festlegung fertigungsüberwachendet Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 det RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uöer die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 



- internationalen i~eteinkommen füt den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Übeteinkommen füt den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~eteinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen det Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen füt Verpackungen zut Beförderung ge
fantlichet Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieset Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Hundesanstalt fiir Materialforschung und 
-priifung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Betlin 45, den 28.0R.l987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3118/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanr liehet Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 460 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 det Verordnung übet die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nt. 5 det Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzübetschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverotdnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragstellet 

Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe fiir die Beförderung fester Stoffe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumus.tern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nt. 2/86 vom 09.09.1986 det Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG, 
7080 Aalen einer Bauat tptüfung nach den "Richtlinien füt die 
Bauartprüfung und die Etteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefantlichet Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nt. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nt. 3 beschriebene Bauart wird unter det Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Det Hersteller muß gewanrleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach det zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbat wie folgt zu kennzeich
nen: 

4Cl/Y20/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3118 
Het Stellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen Hbet die Verwendung det Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen diirfen für ge
f~nrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften det GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8. 2 Die Verpackungen diit fen füt gefäht liehe Güter det Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 20 kg nicht iibetschteiten. 

8. 4 Entfällt. 

R.S Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Vetpackungsbauart. 

8.6 Bis zut endgültigen Festlegung fertigungsüberwachendet Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 det RM 001 nach dem an
erkannten Stand det Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle übet die regelmäßig dutchgefüntten Prüfungen zuz 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Det in Nt. 2 genannte Antragstellex muß nachweisbat sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung det Vet packungen dem
jenigen, det die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen fiit den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~eteinkommen füt den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~eteinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen det Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fantlichet Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieset Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt det Bundesanstalt für Materialforschung und 
-ptüfung, Betlin"' (ISSN 0340-7551) vezöffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungstat 

Dt. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/BAM 3119/4Cl 

füt die Bauart einet Verpackung zut Beförderung 
gefähtlichez Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 461 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung üöet die Befözderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahtgutvetordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1. 2 § 9 Abs. 3 Nt. 5 det Verordnung iibet die inner staatliche und 
gzenzübetschreitende Beförderung gefähzlichet Güter auf Straßen 
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(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung liber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe für die Beförderung fester Stoffe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 3/86 vom 09.09.1986 der Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG, 
7080 Aalen einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Ertei1ung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr . 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y35/S/ •••••••.••••••• /D/BAM 3119 - •••••••••••.•••.•• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen liber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dih fen für ge
fänrliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefanr1iche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 35 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgiiltigen Festlegung fe:rtigungsüberwachendet Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 de~ RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle tiber die regelmäßig du~chgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.R Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen ftir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

lfl. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
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- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
f~nrlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, Herlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRHFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. ~übner 

Regierungsrat 

Laboratorium 1 . 54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3120/4Cl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 462 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung imer die Beförderung gefanrlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung iiber die innerstaatliche und 
grenztibetschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
iiberschrei tende Beförderung gefähr liehet Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 27 
7080 Aalen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe für die Beförderung fester Stoffe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbe
richt Nr. 4/86 vom 09.09.1986 der Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG, 
7080 Aalen einer llaua~tprüfung nach den "Richtlinien für die 
Bauartprüfung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die Beförderung gefährlicher Güter, mit Seeschiffen 
- RM 001 -· vom 28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforde~ungen nach Nummer 4 erfüllt w~rden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dii~fen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Baua~t serienmäßig gefertigten Ve~pak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 



4C1/Y40/S/ ••••••••••••••• /D/BAH 3120 
Hexstellungs-
datum gem. Nt. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iibet die Verwendung det Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauaxt serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nt. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fä"hrliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R.2 Die Verpackungen dürfen für gefanxliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40 kg nicht iiberschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Vexpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsübetwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle uöer die regelmäßig dutchgefubtten Prüfungen ZUI 

jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8. 8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragstellex muß nachweisbat sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen iibereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen fiit Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-priifung, BetUn" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -l'RiiFUNG (BAH) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAH 3121/4Cl 

fiix die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 463 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung Hber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutvexordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung imex die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende ßef1;rderung gefährlicher Giiter mit l':isenbahnen 
(Gefahxgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19R5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Gustav Ensslin GmbH u. Co. KG 
Postfach 12 27 
70RO Aalen 1 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Naturholz mit Innenverpackungen (Schachteln aus Voll
pappe für die Beförderung fester Stoffe). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 5/86 vom 09.09.1986 der Gustav Ensslin r~bH u. Co. KG, 
70AO Aalen einer Bauat tpriifung nach den .. Richtlinien füt die 
Bauartpriifung und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackun
gen für die ßeförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen 
- RM 001 -"vom 28. Juni 19R5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 
24. August 19R5) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nt. 1 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

4C1/Y40/S/ ••••••••••••••. /D/BAH 3121 - •••.•••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

8. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nt. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen diirfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 40 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachendet Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8. L 3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle tiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8. 7 Entfällt. 

8.R Entfällt. 

q. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen i~ereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen i~ereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen i~ereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Gode) 
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sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
flhrlicher GUter •. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "'Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fUr Materialforschung und 
-prUfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 28.0R.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATF.RIALFORSC!iUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr ai>; 

Dipl.-Ing. Ji, W. liUbner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3122/1H2 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 930 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925, 1985); Anlage 1; Ausnahme Nr. S 61. 

2. Antragsteller 

Wiva Verpakkingen SV 
Postbus 235 
NL - 4900 AE Oosterhout 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff (Polyethylen) mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 30 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 104 840 vom 24.06.1987 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fur Mechanik, und Fach
hygienischem Gutachten vom 19.06.1987 des Instituts für Kranken
haushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6302 Lieh einer 
Bauartprüfung nach Nummer 2.1.4. der Ausnahme Nr. S 61 unter
zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fur die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

0 1H2/Yl7/S/ ............... /D/BAM 3122 - ................. . 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gem. des Herstellers) 
Rn 3512e) GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 15 kg". 
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8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgut-Ausnahmeverordnung, Ausnahme 
Nr. S61, solche Verpackungen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!I verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 16,5 kg nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßi~ durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fur Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24.· Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-lng. H.W. Hübner 
Regierungsrat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3123/1H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlich er Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 931 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 Straßen-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 25. September 1985 
(BGBl. I, Seite 1925, 1985); Anlage 1; Ausnahme Nr. S 61. 

2. Antragsteller 

Wiva Verpakkingen SV 
Postbus 235 
NL - 4900 AE Oosterhout 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff (Polyethylen) mit abnehmbarem Deckel; 
Nennvolumen: 50 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 104 839 vom 24.06.1987 der Deutschen Bundesbahn, 
Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung fur Mechanik, und Fach-



hygienischem Gutachten vom 19.06.19B7 des Instituts fur Kranken
haushygiene und Infektionskontrolle (IKI), 6302 Lieh einer 
Bauartprüfung nach Nummer 2.1.4. der Ausnahme Nr. S 61 unter
zogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD

1H2/Y32/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 3123 - ................. . 
Herstellungs- (Name/Kennzeichen 
datum gern. des Herstellers) 
Rn 3512e) GGVS 

Jedes Versandstück muß zusätzlich deutlich und haltbar folgende 
Aufschrift tragen: "Höchstzulässiges Füllgewicht 30 kg". 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen fur ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn fur sie nach den Vor
schriften der Straßen-Gefahrgut-Ausnahmeverordnung, Ausnahme 
Nr. S61, solche Verpackungen zulässig sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen fur gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe !I oder !!I verwendet werden. 

B.3 Die Bruttomasse darf 32 kg nicht überschreiten. 

B .4 Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. B.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

1 0. Sonstiges 

10.1 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.2 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 24. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-Ing. H.W. Hübner 
Regierungs rat 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 3124/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 343 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
( GefahrgutverordnU-ng Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 19B5 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Harzer Apparatewerke 
3205 Bockenern I! 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Behälter 
aus Weißblech, eingebettet in Kieselgur) 

4. Anforderungen an die Bauart 

5. 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt Nr. 165/6 vom 20.06.1986 der Europa Carton AG, Harnburg 
einer Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung 
und die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die 
Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
2B. Juni 19B5 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August l9B5) 
unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD4G/Y8/S/ ............... /D/BAM 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

3124 - ................ .. 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

B. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

B.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

B.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe I! oder 111 verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 8 kg nicht überschreiten. 

B.4 Entfällt. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen- verwendet, muß nachweisbar 
sichergestellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Verpackungsbauart. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. B.l.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

B.7 Entfällt 
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8.8 Entfällt 

9. Oer in Nr. 2 genannte Antragstellerruß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMOG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10. 3 Oiesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. Aug. 1987 
BUNDESANSTALT FORMATERIALFORSCHUNG UNO -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auttlff~ 
o;pl.-m. H. w. Hübner 
Regierungs rat 

1. Neufassung zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im ~ftrag 
t-'~1-L~ 

Dr. D. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 658/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 523 

1. Rechts grundtagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs .3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße - GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
übe rschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
Postfach 16 20 

5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß (Trommel) aus Pappe mit Boden und Deckel aus Stahlblech, mit 
eingesetztem Polyethylen-Foliensack, Nennvolumen 180 Liter bis 
höchstens 250 Liter. Das 200 Liter-Faß ist wahlweise mit oder 
ohne zusätzlichem Standring aus Stahlblech ausgerüstet. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt vom 23.10.1979 der Mauser-Werke GmbH, Brühl (BAM-interne 
Numerierung 18 g und 18 k, in Akte 3.3/3267) und Bericht Nr. 
XVIII/86 vom 25.09.1986 der Mauser-Werke GmbH, Brühl, einer 
Bauartprüfung nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und 
die Erteilung der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beför
derung gefährlicher GUter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 
28. Juni 1985 (Bundesanzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) 
unterzogen worden s ind . 
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5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen~ nach Nummer .4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

8. 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

1G/Y*)/S/ •••••••••••••••••/D/658 -··•••••••••••••••••••• 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse der Verpackung einzusetzen 

Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 188 kg für das 180 Liter-Faß und 258 kg 
für das 250 Liter-Faß nicht überschreiten. Die Schüttdichte 
darf 1,0 kg/Liter nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt. 

8.5 Entfällt. 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entfällt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7 551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 29.06.1987 
BUNDESANSTALT F0R MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auf:J.lg 

Dipl.?(!;~w. Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

wl~ 
Dr. D. Hellhammer 



1. Nachtrag ztun 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 662/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 524 
3.3/3408 

Gemäß Prüfbericht Nr. XVII/86 vom 25.09.1986 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl, wird die Beschreibung der Verpackungsbauart Nr. 3 und 
die Kennzeichnung Nr. 5 wie folgt erweitert: 

3. Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 
70 Liter bis höchstens 120 Liter. 

1G/X*)/S/ ••••••••••••••••••• /D/662 -··•••••••••••••••• 
Herstellungs- Name/Kennzeichen 

des Herstellers datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte einzutragen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 662/1G1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 31.03.1980. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und --prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus MetaUen 

Im Auftrag 

/lz,~;% 
Dipl.-Ing. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

{clL/..cu..v~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 03 809/4G 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Giiter 

Aktenzeichen 1.5/41 801 
3.3/3680 

1. Rechts~rundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung ölber die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnun~ Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Europa-Garton AG 
Postfach 70 05 29 
2000 llamburg 70 

3. Beschreibung der Bauart 

Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (Sack aus 
Polyethylenfolie für die Beförderung von Schüttgut). 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Priifbericht 
Nr. 1503a/22/1980 vom 13.06.1980 der Beratungs- und Forschungs
stelle für Versandverpackungen e. V., Hamburg, sowie Prüfzeugnis 
Nr. 272/0 vom 14.12.1980, Nr. 71/7 und Nr. 72/7 vom 15.04.1987 
der Europa-Garton AG, Hamburg, einer Bauartprüfung nach den 
'"Richtlinien fiir die Bauartprüfung und die Erteilung der Kenn
zeichnung von Verpackungen fiir die Beförderung geflünlicher Gü
ter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzun~, daß die Anforderun~en nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigun~ von Verpackungen 

7. 

Nach der zugelassenen Bauart diirfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die fiir die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnun~ 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und ~t sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\ 4G/Y53/S/ •••••••••••••••• /fl/BAJ-1 
\::.._) l-lerstellungs-

datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

809 - •••••••.••••••.•••••. 
(Name/Kennzeichen 
des Herstellers) 

A. Auflagen iiber die Verwendung der Verpackungen 

R.l Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackun~en diirfen für ge
fährliche Giiter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

~.2 flie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

~.3 Die Bruttomasse darf 53 kg nicht iiberschreiten. Die physikali
schen Eigenschaften der Füllgiiter miissen den Eigenschaften der 
im PrHfbericht gemäß Nr. 4 genannten Priiffiillgüter entsprechen. 

~. 4 F.ntflill t. 

~.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusammengesetzte 
Verpackung - auch mit anderen als in diesem Zulassungsschein 
beschriebenen Innenverpackungen - verwendet, muß nachweisbar 
sicher~estellt sein, rlaß die zusammengesetzte Verpackung mit 
den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie die zugelassene 
Veroackun~sbauart. 

R.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle öiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fiinf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Entfällt. 

8.8 Entflillt. 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen fiir Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen öibereinkommen föir den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen iibereinkommen fiir den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen 'fuereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Priifanforderungen fiir Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassun~sschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassun~sschein wird zu gegebener Zeit im '"Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin"' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 12.08.1987 
BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. W. Hübner 
Regierun~srat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 
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1. Nachtrag zwn 

ZULASSUNGSSCHEIN 
. Nr. D/ 03 926/5R2 

für die Rauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 850 
3 .3/3862 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5R4/Y26/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 926-
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6,2 e) 
RM 001 

Name/Kennzeichen 
des Herstellers 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 926/5H2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 08.10.1981. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034(}-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-lng. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Baus chke 

1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/ 03 936/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefahrl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 802 
3.3/3924 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
1986, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährl i eher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl . I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbahnen 
(Gefah rgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 
Mauser-Werke GmbH 
Postfach 1620 
5040 Brühl 

3. Beschreibung der Bauart 
Freitragender Kunststoffbehälter aus Polyethylen. 
Nennvo·lumen: 22 liter 

4. Anforderungen an die Bauart 
Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht 
91 214 Vgab 40 vom 04.07.1978 einschließlich des 1. und 2. 
Nachtrags zum Bericht 91 214 Vgab 40 vom 25.08.1981 und 
24.02.1987 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W, 
Abteilung für Mechanik sowie Bericht XIX/87 vom 03.08.1987 der 
Mauser-Werke GmbH, Brüh 1 einer Bauartprüfung nach den 
"Ri chtl i ni en für die Bauartprüfung und die Ertei 1 ung der Kenn
zeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen- R~001 -" vom 28. Juni 1985 (Bundesanzei
ger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 
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6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

CD3H1/X/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

936 - M 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefahrliehe Güter der Verpackungs
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Dichte und der Dampfdruck der den Prüffüllgütern bezüglich 
der chemischen Verträglichkeit zuzuordnenden Füllgüter darf die 
entsprechende, durch den Prüfbericht gernaß Nr. 4 nachgewiesenen 
Leistungsfähigkeit nicht überschreiten. 

Die Dichte der Füllgüter darf beim Nachweis der chemischen 
Verträglichkeit durch Zuordnung zum Prüffüllgut 

Netzmittellösung 5% 1,3 g/cm' 
Kohlenwasserstoffgemisch 0,8 g/cm' 
Essigsäure 1,1 g/cm' 

nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partial
druck evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 167 kPa nicht überschreiten. 

8. 5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr •. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand · der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
d1e Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen. Einsicht mindestens fünf Jahre· aufzubewahren. 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüllgü.ter: Salzsäure · 38 %, Ameisensäure, Essigsäure, Kali
lauge 50%.~ Natronlauge 50%, Hypochloritlösung 160 g Cl/Liter, 
Schwefelsaure 98%, Salpetersäure 55%, Kohlenwasserstoffgemisch 
und Netzmittellösung 5% •. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten· Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß a 11 e Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt 
bekannt stnd. ' 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs · (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehluhgen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 



10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 14. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-~~. Hübner 
Regierungs rat 

1. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

.~~ 

Dr.- 0. Hellhammer 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/03 954/1A2 

für die Bauart einet Verpackung zur Beförderung 
gefanrlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 787 
3.3/3857 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 96326 Vgab 51 vom 25.02.1987 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für 
Mechanik, werden die Anforderungen an die Verpackungsbauart Nr. 4 
und die Kennzeichnung Nr. 5 wie folgt erweitert: 

4. Die zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech dürfen in ihren 
Eigenschaften auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 1. Nach
trag zum Bericht 90326 Vgab 51 vom 25.02.1987 einet Bauattpt\ifung 
nach den "Richtlinien fiir die Bauat tptüfung und die Er teilung der 
Kennzeichnung vom Verpackungen für die Beförderung gefanrlicher 
Güter mit Seeschiffen- RH 001" vom 28.06.1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157 a vom 24.08.1985) unterzogen worden sind. 

1A2/Yl60/S/ ••••••••••••••• /D/BAM 954-Sch 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 954/1A2 der August Schmalenbach GmbH u. Co. oH, 4100 Duisburg 
vom 22.02.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
ftit Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.08.1987 
BUNDESANSTALT FilR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. W. H\ibner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. o. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 997/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 788 
3.3/5007 

Gemäß 1. Nachtrag zum Bericht 96327 Vgab 51 vom 25.02.1987 der 
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abteilung für 
Mechanik, werden die Anforderungen an die Verpackungsbauart Nr. 4 
und die Kennzeichnung Nr. 5 wie folgt erweitert: 

4. Oie zu verwendenden Deckelbehälter aus Stahlblech dürfen in ihren 
Eigenschaften auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 1. Nach
trag zum Bericht 96327 Vgab 51 vom 25.02.1987 einer Bauartprüfung 
n'lch den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung der 
Kennzeichnung vom Verpackungen für die Beförderung gefährlicher 
Güter mit Seeschiffen - RH 001" vom 28.06.1985 (Bundesanzeiger 
Nr. 157 a vom 24.08.1985) unterzogen worden sind. 

1A2/Yl57 /S/ ••••••••••••••• /D/BAM 997-Sch 
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 . 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 997/lA2 der August Schmalenbach GmbH u. Co. oH, 4100 Duisburg 
vom 22.02.1982. 

Diesem Nachttag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Betlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 31.08.1987 
BUNDESANSTALT ~iR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1076/ 5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 851 
3 .3/ 5083 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5H4/Y26/S/ ••••••••• ••• ••• /D/BAM 1076-
Herstellungs-
datum gem. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

Name/Kennzeichen 
des Herstellers 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1076/5H2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 05.04.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing~~hke 
1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1308/5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 852 
3.3/5566 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5H4/Y26/S/ •• ••• •••••••••• /D/BAM 1308-
Hers tellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RH 001 

··················· Name/Kennzeichen 
des Herstellers 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1308/5H2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 25.10.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03,07.1987 . 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFO~CHUNG UND -PRtlFUNG (BAM) 
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Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftr~ 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorii.DD 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

In~chke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1309/ 5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 853 
3.3/5567 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5H4/Y51/S/ •••••••••••••••/D/BAM .1309-
Hers tellungs- Name/Kennzeichen 

des Herstellers datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/ 03 1309/5H2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 25.10.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034tr-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutums chließunge· 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr .-Ing. G. Lös chau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing~hke 
1. Nachtrag zwn 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1446/ 3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 664 
3.3/5073 

Gemäß Prüfbericht Nr. IX/85 vom 03.07.1985 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl wird der Zulassungsbereich Nr. des Zulassungsscheines wie 
folgt erweitert: 

6. Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füllgü
ter nicht stärker geschädigt werden als auch durch die folgenden 
Prüffüllgüter: Netzmittellösung 5 %, Kohlenwasserstoffgemisch und 
n-Butylacetat/ Netzmittellösung 5 i.. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit muß 
nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik geführt 
werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1446/3H1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl vom 08.12.1982. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034tr-7551) veröf-
fentlicht. . 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutwnschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 
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Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ .~. 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1530/ 5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 854 
3.3/5806 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5H4/Y51/S/. ••. ••••••• ••• ./D/BAM 153tr 
Herstellungs- Name/Kennzeichen 

des Rers tellers datum gem. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1530/SH2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 11.01.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034tr-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließunger 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Laboratorium 1 .54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Ing~hke 
1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/ 03 1531/ 5H2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 855 
3 .3/5807 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

SH4/Y51/S/ · •• •• •••••• •• •• /D/BAM 1531-
Hers tellungs- Name/Kennzeichen 

des Rers tellers datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1531/SH2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 11.01.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034tr-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
für die 

Nr. D/ 03 1532/ SH2 
Bauart einer Verpackung zur 

gefährlicher Güter 
Aktenzeichen 1.5/41 856 

I 3.3/5808 

Beförderung 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 5 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 



SR4/Y51/S/, .......... ., .,/D/BAM 1532-
Rers tellungs- Name/Kennzeichen 

des Rers tellers datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1532/SR2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 11.01.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 034D--7551) veröf
fentlicht, 

1000 Berlin 45, den 03,07.1987 
BUNDESANSTALT FtlR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .5 
Gefahrgutumschließung< 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ Ing. M. Bauschke 

1, Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr, D/03 1553/1G1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 522 
3.3/5702 

Gemäß Prüfbericht Nr. XVI/86 vom 15.09,1986 der Mauser-Werke GmbH, 
5040 Brühl, wird die Beschreibung der Verpackungsbauart Nr. 3 und 
die Kennzeichnung Nr. 5 wie folgt erweitert: 

3. Bei gleichbleibendem Durchmesser betragen die Nennvolumina der 
Trommeln entsprechend den unterschiedlichen Höhenabmessungen 
70 Liter bis höchstens 120 Liter. 

1G/X*)/S/ ................... /D/1553- ................. . 
Herstellungs- Name/Kennzeichen 

des Herstellers datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige 
Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte einzutragen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1553/1G1 der Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, vom 24.01.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 25.06.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 ,5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im Auftrag 

1/J,';tkzJ 
Dipl.-Ing, W, Hübner 
Regierungs rat 

Laboratorium 1,54 
Verpackungen 

1m Auftrag 

~<-{) ... 1..~ 
Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/03 1602/1A2 

Aktenzeichen 1.5/41 226 
3.3/5896 

Gemäß Bericht Nr. 86/57019-1 und Nr. 86/57019-2 vom 17.03.1986 der 
Bayer AG, Zentrales Ingenieurwesen, AN Werkstofftechnik und Anlagen
sicherheit, Packmittelprüfung, Leverkusen - Bayerwetk, wird die Be
schreibung der Bauart Nt. 3, die Kennzeichnung Nr. 5 und der 
Zulassungsbereich Nr. 6 wie folgt erweitert: 

3. Behälter aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden. Der Mantel der 
Fässer darf auch mit jeweils zwei Breitsicken ausgerüstet sein. 

S. fu\ 1A2/X65/S/ ................... /D/BAM 1602- GR 
~ Herstellungsdatum 

gem. Nr. 6.2e) RM 001 

6. Die Schüttdichte der Füllgüter darf 1,2 kg/Liter für das 50 Liter
Faß und 1,0 kg/Liter für das 60 Liter-Faß der Bauartreihe nicht 
überschreiten. 

Dieset Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein Nt. 
D/03 1602/1A2 der Graten GmbH, 5000 ~öln 30 vom 02.03.1983 . 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt fiit Materialforschung und -prüfung, Berlin .. (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Betlin 45, den 28.08.1987 
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag Im Auftrag 

k 
Dipl.-Ing . H. w. Hübner 
Regierungsrat 

Dr. D. Hellhammer 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1654/SR2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 857 
3.3/6025 

Gemäß Antrag vom 21.05.1987 wird die Kennzeichnung in der Nummer 7 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

5H4/Y31/S/ ............ ., ,/D/BAM 1654-
Rers tellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

Name/Kennzeichen 
des Herstellers 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/ 03 1654/SR2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 07.04.1983. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht, 

1000 Berlin 45, den 03.07.1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1 .s 
Gefahrgutumschließunger 
aus Metallen 

1m Auftrag 

~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 

1. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/03 1655/SH2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 858 
3.3/6026 

Gemäß Antrag vom 21.05 .1987_ wi-rd die Kennzeichnung 
des Zulassungsscheines wie folgt geändert: 

in der Nummer 7 

SR4/Y51/S/ ............ .,./D/BAM 1655-w Herstellungs-
datum gern. Nr. 6 . 2 e) 
RM 001 

Name/Kennzeichen 
des Herstellers 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/03 1655/SH2 der Firma Nordenia Kunststoffe Peter Mager KG, 2841 
Steinfeld vom 07.04.1983, 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht, 

1000 Berlin 45, den 03.07,1987 
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1,5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

~ 
Dr.-Ing, G, Lösehau 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

[m Auftrag 

~ 
Ing. M. Bauschke 
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1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nt. D/BAM 03 1702/1A2 

fiir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefantlichet Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 707 
3.3/6036 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung uöer die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See- GGVSee), vom 27. Juni 
19R6, (BGBl. I S. 962). 

1.2 § 9 Abs.3 Nt. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenziiberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 ~ 9 Abs. 3 der Verordnung Hber die innerstaatliche und grenz
ii berschteitende Beförderung ~efährlicher Güter mit F.isenbahnen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragstellet 

Schwelmet Verpackungs GmbH 
Postfach 7 46 
5830 Schwelm 

3. Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahlblech mit abnehmbarem Oberboden, in dem eine Füll
und Entlüftungseinrichtung angebtacht sind. Det Deckel wird durch 
einen Spannring, der wahlweise mit einem Schraubverschluß oder 
Hebelverschluß ausgeriistet ist, gehalten. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht Nr. 
98 512 Vgab 51 vom 30.11.19~2 sowie 1. Nachtrag zum Bericht Nt. 
98512 vom 06.02.1987 der Deutschen Bundesbahn, Versuchanstalt 
Minden/W, Abteilung fiit Mechanik, Vgab 51 einet Bauartprüfung 
nach den ''Richtlinien fiir die Bauartpriifung und die F.rteilung 
det Kennzeichnung von Verpackungen füt die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" vom 28. Juni 1985 
(Bundesanzeiger Nt. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden 
sind. 

5. Zulassung 

Die Unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfiillt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Vetpak
kungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu kennzeich
nen: 

(u\1A2/Y360/S/ •••••••••••• . •. /D/BAM 
\!:_) Herstellungs-

datum gern. Nt. 6.2 e) 
RM 001 

1702 - SV 

B. Auflagen über die Verwendung det Verpackungen 

~.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend NY4 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

R. 2 Die Verpackungen diit fen für gefant liehe Güter der Verpackungs
gruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse darf 360 kg, die Schüttdichte 1,5 kg/Liter 
nicht iiberschteiten. Die physikalischen Eigenschaften der Füll
giiter müssen den Eigenschaften der im Ptiifbeticht gemäß Nt. 4 
genannten PrHffiillgiiter entsprechen. 

8.4 Entfällt. 

R.5 Entfällt. 

8.6 Bis zut endgültigen Festlegung fertigungsüberwachendet Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nt. 8.1.3 der RM 001 nach dem an-
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erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle iiber die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

R.7 Entfällt. 

R.8 Entfällt. 

9. Det in Nt. 2 ~enannte Antragstellet muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung det Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen füt Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in den 

- internationalen Übereinkommen fiit den Straßenverkehr (ADR) 
- internationalen ifue reinkommen für den Eisenbahnverkehr (RID) 
- internationalen ifueteinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fährlicher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmi ttelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird >.u gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt fiit Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Betlin 45, den 12.08.1987 
BUNDESANSTALT FiiR KATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG ( BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. H. w. Hübner 
Regierungsrat 

3. Nachtrag zum 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

!u.A."-"'-""~· 
Dt. D. Hellhammer 

Z ULA~.~~J'!~~RCHEIN 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 

gefährlicher Giiter 
Aktenzeichen 1.5/41 693 

3.3/5902 

Gemäß Antrag det Europa Catton AG, vom 04.02.1987 werden die An
forderung an die Bauartreihe Nummer 4 des Zulassungsscheines wir 
folgt erweitert: 

"Die Bauartreihe muß auch den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfungszeugnis Nt. 17/7 bis 21/7 det Europa Carton, Hamburg je
weils einer Bauartprüfung nach RM 001 unterzogen worden sind." 

Dieser Nachtra~ gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
Nt. D/03 202q/4G1 der Europa Garton AG, 2000 Hambutg 1, vom 
03.11.lq83. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieset Nachttag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fiit Materialforschung und -ptüfung, Betlin" (ISSN 0340-7551) veröf
fentlicht. 

1000 Berlin 45, den 17.0R.1987 
BUNDESANSTALT FiiR KATERIALFORSCHUNG UND -PR1iFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auftrag 

Dipl.-Ing. w. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

Dt. D. Hellhammer 



1. Neufassung zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/BAM 03 2773/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 140 
1.5/40 238 

1. Rechtsgrundlagen 

1.1 § 5 der Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit 
Seeschiffen (Gefahrgutverordnung See - GGVSee), vom 27. Juni 
1986 , ( BGB 1. I S. 962) • 

1.2 § 9 Abs.3 Nr. 5 der Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf Straßen 
(Gefahrgutverordnung Straße- GGVS), vom 22. Juli 1985, 
(BGBl. I Seite 1550). 

1.3 § 9 Abs. 3 der Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit Eisenbah nen 
(Gefahrgutverordnung Eisenbahn- GGVE) vom 22. Juli 1985 
(BGBl. I Seite 1560). 

2. Antragsteller 

Dekalit Plastik 
Postfach 12 40 
2093 Ashausen über Winsen/Luhe 

3. Beschreibung der Bauart 

Freitragender Kanister aus Polyethylen. 
Nennvolumen: 10 Liter. 

4. Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Prüfbe
richt 98480 Vgab 40 vom 19.01.1983 und 1. Nachtrag zum Bericht 
98480 Vgab 40 vom 18.10.1984 der Deutschen Bundesbahn, Versuchs
anstalt Minden/W, Abteilung für Mechanik einer Bauartprüfung 
nach den "Richtlinien für die Bauartprüfung und die Erteilung 
der Kennzeichnung von Verpackungen für die Beförderung gefährli 
cher Güter mit Seeschiffen- RM Q01 -" vom 28. Juni 1985 (Bundes
anzeiger Nr. 157a vom 24. August 1985) unterzogen worden sind. 

5. Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter der Voraus
setzung, daß die Anforderungen nach Nummer 4 erfüllt werden, 
zugelassen. 

6. Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig 
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei den 
serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart festge
legten Anforderungen erfüllt sind. 

7. Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpak
kuhgen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu ken nzeich
nen: 

CDH1/X1.3/250/ •••••••••••• /0/BAM 2773 
Herstellungs-
datum gern. Nr. 6.2 e) 
RM 001 

- DP 

8. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten und 
entsprechend Nr. 7 gekennzeichneten Verpackungen dürfen für ge
fährliche Güter verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSee/GGVS/GGVE solche Verpackungen zulässig 
sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der Verpackungs 
gruppe I, I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1,3 g/cm' (Verpackungsgruppe I, 
!I oder III) nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtdruck (Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck 
evtl. vorhandener Gase vermindert um 100 kPa) bei 55 ·c darf 
167 kPa nicht überschreiten. 

8.5 Entfällt 

8.6 Bis zur endgültigen Festlegung fertigungsüberwachender Maßnah
men sind die Prüfungen gemäß Nr. 8.1.3 der RM 001 nach dem an
erkannten Stand der Technik eigenverantwortlich festzulegen und 
die Protokolle über die regelmäßig durchgeführten Prüfungen zur 
jederzeitigen Einsicht mindestens fünf Jahre aufzubewahren. 

8.7 Oie Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die folgenden 
Prüffüll güter: Wasser und 5%i ge Netzmittellösung. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit 
muß nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ge
führt werden können. 

8.8 Entfällt 

9. Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstel
len, daß alle Auflagen über die Verwendung der Verpackungen dem
jenigen, der die Verpackungen für Gefahrgut einsetzt/befüllt, 
bekannt sind. 

10. Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in den 

- internationalen Obereinkommen für den Straßenverkehr (AOR) 
- internationalen Obereinkommen für den Eisenbahnverkehr (RIO) 
- internationalen Obereinkommen des Seeverkehrs (IMDG-Code) 

sowie den in den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) fest
gelegten Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung ge
fäh r licher Güter. 

10.2 Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 
Widerrufs erteilt. 

10.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

10.4 Dieser Zulassungsschein wird zu gegebener Zeit im "Amts- und 
Mitteilu ngsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und 
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 27. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFORSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metalle n 

Im Aufzt~ 

Dipl./Png. H. W. Hübner 
Regie rungs rat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im A,uftrag 
lkl4.~. 

Dr. 0. Hellhammer 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. 0/70 1467/3H1, 

Aktenzeichen 1.5/41 655 
1.5/40 567 

Gemäß Prüfbericht Nr. 111 185 KTE/WMW-F206 vom 13.02.1986 der BASF
AG, Ludwigshafen wird die Auflage für die Bauart Nummer 8.7 des 
Zulassungsscheines um die Prüffüllgüter 

"Koh l enwasserstoffgemisch (W hite Spirit) und 
Ess i gsäure über 98 %" 

erweitert. 

Diese r Nacht rag gilt nu r in Verb i ndung mit der 1. Neufassung des 
Zu l assungsscheines 0/BAM 70 1467/3H1 vom 10.01.1986 der Firma 
Dekalit Plastik, 2093 Ashausen. 

Di esem Nachtrag liegt eine Rechtsmi ttelbeleh rung bei. 

Dieser Nach t rag wird im "Amts - und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Be r lin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. August 1987 
BUNDESANSTALT FOR MATERIALFO RSCHUNG UND -PROFUNG (SAM) 

Fachg ruppe 1.5 
Gefahrgutumschließu ngen 
aus Metal l en 

Im Auft;ag 

·1f1.'~ 
Dipl.-Ing. H. W. Hüb ner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auftrag 

~ 
Dr. - Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 
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3. Nachtrag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/70 1637/3H1, 1. Neufassung 

Aktenzeichen 1.5/41 g39 
1.5/41 144 
1.5/40 617 

Gemäß Prüfbericht des TüVNorddeutschland e.V. vom 27.03.1987 wird 
die Zulassung Nr. 7, 8.2 und 8.3 wie folgt geändert: 

7. Kennzeichnung 
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten 
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu 
kennzeichnen: 

~ 3H1/X1.6/250/ ••• / D/BAM 1448-DP 
~ Herstellungsdatum 

gern. Nr.6.2 e) RM 001 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter die Verpackungs
gruppen I, I I oder I I I verwendet werden. 

8.3 Die Dichte der Füllgüter darf 1 ,6 g/cm' (Verpackungsgruppe I) 
bzw. 1,8 g/cm' (Verpackungsgruppe !I oder III) nicht überschrei
ten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/BAM 70 1637/3H1, 1. Neufassung der Firma Dekalit Plastik, 
vom 10. Januar 1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 20. August 1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 
Im AuftrJAJ..v.r 

Dipl.-Ih~~ H. W. Hübner 
Regierungsrat 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Im~ 
Dr.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 

1. Nachtrag zur 1. Neufassung 

ZULASSUNGSSCHEIN 
Nr. D/BAM 70 2375/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Aktenzeichen 1.5/41 177 
1.5/40 616 
3.3/5229 

Gemäß Prüfbericht-Nr. 511 085 vom 17.01.1986 der BASF AG, AWETA 
Thermoplaste, KTE-WMW-F 206 wird die Auflage Nr. 8.7 über die Ver
wendung der Verpackung wie folgt geändert: 

8.7 Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart dürfen durch die Füll
güter nicht stärker geschädigt werden, als durch die Prüffüll
guter Salpetersäure 53%, Wasser, Netzmittellösung (Laventin) 5% 
und Kohlenwasserstoffgemisch (White Spirit). 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Verträglichkeit muß 
nach dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik geführt 
werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung, Zulas
sungsschein D/BAM 70 2375/3H1 der Firma Dekalit Plastik GmbH, 
2093 Ashausen vom 10.01.1986. 

Diesem Nachtrag liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei. 

Dies er Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551 
veröffentlicht. 

1000 Berlin 45, den 23.06.1987 
BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRüFUNG (BAM) 

Fachgruppe 1.5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen. 

Dr.-Ing. B. Schulz-Forberg 
Direktor und Professor 

z 522 

Laboratorium 1.54 
Verpackungen 

Dipl.-lng. H. W. Hübner 
Regierungsrat 

l. Nacht< ag zum 

ZULASSUNGSSCHEIN 
N<. D/70 2833/1A1 

fü< die Baua<t eine< Ve<packung zu< Beförderung 
gefäh<liche< Güte< 

Aktenzeichen 1.5/41 600 
1.5/40 853 

Die Anfo<de<ungen an die Baua<t Numme< 4 des Zulassungsscheines wer
den wie folgt erweite<t: 

''Die Baua<t muß wahlweise der l{onstruktion nach Zeichnung 
S-0070/3a vom 11.07.1985 oder S-0091/3 vom 23.01.1987 entsp<e-
chen." 

Diese< Nacht<ag gilt nu< in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
D/70 2833/1Al de< Firma Dipl.-Ing. Wilhe1m Schmidt Appa<atebau, 
Postfach 11 36, 6104 Seeheim- Jugenheim vom 19. Mai 1986. 

Diesem Nacht<ag liegt eine Rechtsmittelbeleh<ung bei. 

Diese< Nacht<ag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt 
fih Materialfoachung und -prüfung, Be<lin" (ISSN 0340-7551) ve<öf
fentlicht. 

1000 Be<lin 45, den 17.0A.1987 
BUNDESANSTALT FiiR MATERIALFORSCHUNG UND -PRiiFUNG (BAM) 

Fachg<uppe l. 5 
Gefahrgutumschließungen 
aus Metallen 

Im Auft<ag 

Dipl.-Ing. w. Hiibner 
Regierungstat 

Labo<atorium 1.54 
Verpackungen 

Im Auft<ag 

D<.-Ing. G. Lösehau 
Regierungsrat 



Bekanntmachung der Zulassung von Sprengstoffen, Sprengzubehör, pyrotechnischen 
Gegenständen sowie von Nachträgen zu Sprengstoffen und pyrotechnischen ,Gegenständen 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengstoffes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
in der Fassung der Bekannt1!14chung vom 17. April 1986 (BGBl. I, 
S. 577) und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 793) 
wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1419 vom 10.6.1987 der nach
stehend bezeichnete Sprengschlamm zur Einfuhr, zum Betrieb, zum 
Überlassung an andere und zur Verwendung zulassung. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 10.06.1987 

Nobelit 200 

Dynamit Nobel AG 
GB Sprengstoffe und Zündmittel 
K<llner Straße 
5 210 Troi sdorf 

BAM - SA - 001 

Nicht für Bergwerke mit Schlagwetter
oder Kohlenstaubexplosionsgefahr. 

Patronenmindestdurchmesser 40 mm. 
Verwendung innerhalb von 3 Monaten 
nach der Herstellung. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl., Teil I, 
S. 793) wurde mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1426 vom 12.06.1987 
der nachstehend bezeichnete Sprengschlamm zum Vertrieb, zum 
Oberlassen an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen für 
die Verwendung: 

Berlin 45, den 12.06.1987 

Emulgit 85 

Westspreng GmbH 
Sprengstoffe + Sprengtechnik 
Kalkwerkstraße 75 - 77 
5950 Finnentrap 1 - Fretter 

BAM - SA - 038 

Nicht für unter Tage. 

Patronenmindestdurchmesser 50 mm. 

Verwendung innerhalb von 3 Monaten 
nach der Herstellung. 

Nicht zur Zündung durch Sprengschnüre 
mit Füllgewichten unter 10 g PETN/m. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1429 vom 20.07.1987 die nachste
hend bezeichnete Zündmaschine zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Ober
lassen an andere und zur Verwedndung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Schlagwettergesicherte elektrische 
Zündmaschine Typ S 844 TS-CU 150 K 

Schaffler & Co. 
Fabriken elektrischer Apparate, 
Maschinen und Minenzünder 
Wien/österreich 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Betätigung durch: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 20.07.1987 

Fr. Sobbe GmbH 
Fabrik elektrischer Zünder 
Beylingstr. 59 
4600 Dortmund-Derne 

BAM - ZM- 606 

Kurbel 

Zum Zünden von höchstens 150 in 
Reihe geschalteten Brückenzündern u. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, s. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1430 vom 20.07.1987 die nachste
hend bezeichnete Zündmaschine zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum fiber
lassen an andere und zur Verwedndung zugelassen. 

Bezeichnung: 

N~e (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Betätigung durch: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 20.07.1987 

Schlagwettergesicherte elektrische 
Zündmaschine Typ S 844 T-CU 100 K 

Schaffler & Co. 
Fabriken elektrischer Apparate, 
Maschinen und Minenzünder 
Wien/österreich 

Fr. Sobbe GmbH 
Fabrik elektrischer Zünder 
Beylingstr. 59 
4600 Dortmund-Derne 

BAM - ZM - 614 

Kurbel 

Zum Zünden von höchstens 100 in 
Reihe geschalteten Brückenzündern U. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1431 vom 20.07.1987 die nachste
hend bezeichnete Zündmaschine zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Ober
lassen an andere und zur Verwedndung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Betätigung durch: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 29.07.1987 

Schlagwettergesicherte elektrische 
Zündmaschine Typ S 808 KT-CU 50 K 

Schaffler & Co. 
Fabriken elektrischer Apparate, 
Maschinen und Minenzünder 
Wien/österreich 

Fr. Sobbe GmbH 
Fabrik elektrischer Zünder 
Beylingstr. 59 
4600 Dortmund-Derne 

BAM - ZM - 621 

Kurbel 

zum Zünden von höchstens 50 in Reihe 
geschalteten Brückenzündern U. 

Der Präsident der 
Bundesanstal~ für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmac~ung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1432 vom 20.07.1987 die nachste
hend bezeichnete Zündmaschine zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum tlber
lassen an andere und zur Verwedndung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Betätigung durch: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berlin 45, den 20.07.1987 

Schlagwettergesicherte elektrische 
Zündmaschine Typ S 806 KT-CU 30 K 

Schaffler & Co. 
Fabriken elektrischer Apparate, 
Maschinen und Minenzünder 
Wien/österreich 

Fr. Sobbe GmbH 
Fabrik elektrischer Zünder 
Beylingstr. 59 
4600 Dortmund-Derne 

BAM - ZM - 622 

Kurbel 

Zum Zlinden von höchstens 30 in Reihe 
geschalteten Brückenzündern U. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines Sprengzubehörs 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986 (BGBl. I, S. 577) 
und des § 12 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 793) wur
de mit dem Zulassungsbescheid Nr. 1427 vom 09.06.1987 die nachste
hend bezeichnete Zündkreisprüfer zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum 
Uberlassen an andere und zur Verwedndung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Einschränkung des 
Verwendungsbereiches: 

Bestimmungen 
für die Verwendung: 

Berliri 45, den 09.06.1987 

ZEB/DZ 3 

Zünderwerke Ernst Brün 
Zweigniederlassung der 
Wasagchemie Sythen GmbH 
4358 Haltern 5 

BAM - ZK - 024 

In schlagwettergefährdeten Betrieben 
darf das Gerät nur in einer Trage
tasche verwendet werden. 

Nicht für Temperaturen unter -20"C. 
Meßbereich 0,1 - 1999,9 Ohm. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
- vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
, Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 

· vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10447 vom 22.06.1987 der nachstehend bezeichnete py-· 
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum tlberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Berlin 45, den 22.06.1987 

Knallbonbon 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigistr. 8 
1000 Berlin 48 

BAM - P I - 0556 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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~~c_h_ung de_:._Zulassung ei_n_e~_P_~rotechnisches Gegenst~ndes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10448 vom 22.06.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum tlberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Berlin 45, den 22.06.1987 

Knallbonbon 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigistr. 8 
1000 Berlin 48 

BAM - P I - 05 58 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10451 vom 10.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Uberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Libelle (Wirbel) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangsi Chuang Autonomaus Region Branch 
Pakhoi Office 
Foreign Trade Bldg. 
Chung Shan Outsidest 
Pakhoi 
Kwangsi/VR China 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
Flügel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P I - 0559 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Wirbel mit den Flligeln nach oben auf den Boden legen, am äußer
sten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 
Vorsicht, Wirbel steigt auf! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 10.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10449 vom 22.06.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Berlin 45, den 22.06.1987 

Knallbonbon 

Dr. Stephan Zaphiroff 
Pyrotechnische Fabrik 
Rigistr . 8 
1000 Berlin 48 

BAM - P I - 0562 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prlifung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof . Dr . Swart 



Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BG81. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10446 vom 22.06.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Oberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Fiirma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Pfeifbombet te 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
Kwangchow Office 
373 Hang Sha Dadao 
Kwangchow/VR China 

Keller Feuerwerk-Kunstgewerbe GmbH 
Hansastr. 43 - 49 
4630 Bochum 6 

BAM - P II - 1292 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist rler Gegen

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand so auf ebenen Boden stellen, daß die Füllung unge
hindert nach oben ausgeworfen werden kann. Zündschnur seit
wärts stehend am äußersten Ende entzünden und sich rasch ent
fernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 22.06.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10452 vom 10.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Oberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Wunderkerze 

VEB Zündwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. 1 
DDR - 8400 Riesa 

Comet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - P II - 1296 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu vers~hen: 
Gegenstand waagerecht arn freien Drahtende halten und am anderen 
Ende entzünden. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 10.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10453 vom 10.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum tlberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Wunderkerze 

VEB Zündwarenwerke Riesa 
Hamburger Str. 1 
DDR - 8400 Riesa 

Dynamit Nobel AG 
5210 Troisdorf 

BAM - P II - 1297 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit mit dem nachstehend angegebenen Hinweis 
zu versehen: 
Gegenstand waagerecht am freien Drahtende halten und am anderen 
Ende entzünden. 
Nur im Freien verwenden! 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung erlaubt! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
s ichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 10.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekann_t_m_a_c_h_u_n_g_ d~ ':. Zu 1 a s_ s_ u_n_g __ e_i_n_e_ s_ y_y_r_o_ t_e_c_h_ n_i_s__c_h_<:_s_ ~-e_n_s_t~ n_d~ s_ 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BG81. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BG8l. I, S. 793) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 10445 vom 22.06.1986 der nachstehend bezeichnete pyro
technische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Oberlassen an 
andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Römisches Li eh t 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Hunan Provincial Branch 
103 Wu Yih Road, E. 
Changsha/VR China 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
Flügel 1 
.5600 Wuppertal 21 

BAM - P II - 1298 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand zu 1/3 senkrecht so eingraben, daß die Füllung unge
hindert nach oben ausgeworfen werden kann. Zündschnur seit
wärts stehend entzünden und sich rasch entfernen. 
Nur im Freien verwenden! 

2. Die durch Aufl~ge vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 22.06.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekan~t.!!!_a_c~u~~'C-~ul_a_s_s_u_n_g_ ..<:_i_n_~e)'_E_~t-~c_h_n_i~c-~<:_s __ G_e_!te_n_s_t_a~d_e~ 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr . 10450 vom 10.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum llberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Pfauenauge (Wirbel) 

China National Native Produce 
& Animal By-Products 
Import & Export Corporation 
Kwangsi Chuang Autonomous Region Branch 
Pakhof Office 
Foreign Trade Bldg. 
Chung Shan Outsidest 
Pakhol 
Kwangsi/VR China 
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Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

Pyrotechnische Fabriken 
Hans Moog - H. Nicolaus 
Flügel 1 
5600 Wuppertal 21 

BAM - P II - 1300 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Gegenstand mit rlen Flügeln nach oben auf den Boden legen, am 
äußersten Ende der Zündschnur entzünden und sich rasch entfer
nen. 
Nur im Freien verwenden! 
Vorsicht, Wirbel steigt auf! 

2. Die durch Auflage vorgeschriebenen Hinweise sind deutlich 
sichtbar, leicht lesbar und dauerhaft anzubringen. 

Berlin 45, den 10.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11227 vom 19.02.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zur Einfuhr, zum Vertrieb, zum Oberlassen 
an andere und zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

SIND-Rauchkörper, orange 

Hans Harnherger AG 
Kunstfeuerwerkfabrik 
CH - 3854 Oberried 

Wolfram Brutsehe 
Eichenstrasse 14 
D - 7401 Hirrlingen 

BAM - PT1 - 0271 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend 
angegebenen Hinweis zu versehen: 
Verwendung nur im Sicherheits-Notenbündel erlaubt. 
Kühl und trocken aufbewahren. Gebrauchsanweisung beachten. 
Vorsicht, bei Zündung entwickeln sich große Mengen stark fär
benden Rauches. 
Nicht einatmen. 

2. Der Gegenstand ist mit folgendem Hinweis zu versehen: 
Zum Stoppen des Zündvorganges den roten Stecker in die Position 
"AUS" umstecken und mind. 10 Min. dort belassen. 

3. Der Gegenstand ist an den zutreffenden Stellen mit "EIN" und 
"AUS" zu beschriften und der Sicherungsstecker in roter Farbe 
auszuführen. 

4. Der Gegenstand ist mit seiner Verzögerungszeit und der Rauch
dauer zu beschriften. 

5. Zusätzlich zum Herstellungsjahr ist der Gegenstand mit dem 
Monat der Herstellung und der vom Hersteller gewährleisteten 
Verbrauchsdauer zu beschriften. 

6. Der Gegenstand darf nur im Sicherheits-Notenbündel verwendet 
werden. Jedem Gegenstand sind ausführliche Sicherheits- und 
Verwendungshinweise beizufügen (Gebrauchsanweisung). 

7. Der Verwender ist in der Gebrauchsanweisung auf den Austausch 
des Rauchkörpers nach Ablauf der Verbrauchsdauer hinzuweisen. 

Berlin 45, den 19.02.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11268 vom 09.03.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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Antrieb für Seit-Rückstraffer 

Autoflug GmbH & Co. 
Fahrzeugtechnik 
Industriestraße 10 
2084 Rellingen 

Zulassungszeichen: BAM - PT1 - 0308 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend 
angegebenen Hinweis zu versehen: 
Die Montage und Demontage des Antriebes für Gurtstraffer darf 
nur von geschultem Personal vorgenommen werden. 

2. Der unter 1. geforderte Hinweis ist in den Montage- und Ge
brauchsanweisungen zum Gurtaufroller mit Seil-Rückstraffer be
kannt zu machen. 

3. Der Gegenstand der Zulassung darf nur vertrieben, anderen über
lassen oder verwendet werden, wenn er betstimmungsgemäß am Gurt
aufroller montiert ist. 

Berlin 45, den 09.03.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11272 vom 13.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Antrieb für Seil-Rückstraffer 

TRW Repa GmbH 
Industriestraße 20 
7071 Alfdorf 

BAM - PT! - 0312 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein

ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehend 
angegebenen Hinweis zu versehen: 
"Die Montage und Demontage des Antriebes für Seil-Rückstraffer 
darf nur von geschultem Personal vorgenommen werden." 

2. Der unter 1. geforderte Hinweis ist in den Montage- und Ge
brauchsanweisungen zum Gurtaufroller mit Seil-Rückstraffer be
kannt zu machen. 

3. Der Gegenstand der Zulassung darf nur vertrieben, anderen über
lassen oder verwendet werden, wenn er bestimmungsgemäß am Gurt
aufroller montiert ist. 

Berlin 45, den 13.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11274 vom 13.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Überlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Theaterblitz (extra klein) 

Comet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PTt - 0314 

Die Zulassung ist wie folgt beschränkt: 
1. Auf den Vertrieb und das Uberlassen an Personen oder Unterneh

men, die diese Gegenstände für technische Zwecke im Rahmen 
einer gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unterneh
mung, z.B. Bühnenillumination oder andere Showeffekte,verwenden, 

2. auf den Vertrieb und das Überlassen in der ungeöffneten Origi
nalverpackung, 

3. auf die Verwendung zu der in Nr. 1 bezeichneten Tätigkeit. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer wie folgt zu ver

pflichten: 
a) Die zugelassenen Gegenstände nur gegen Vorlage einer Reiae

gewerbekarte, einer Gewerbeanmeldung oder einer Bescheini
gung eines wirtschaftlichen Unternehmens zu überlassen, 



b) einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, den Erwerbern auszuhändigen. 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit den folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung gegen Vorlage einer 
Erwerbsberechtigung zulässig. 
Die Verwendung ist nur im Rahmen gewerblicher oder sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmungen für technische Zwecke entspre
chend den Verwendungshinweisen erlaubt. 

3. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem Hinweis zu versehen: Verwendung durch unbefugte 
Personen verboten. Verwendungshinweise beachten. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Herstellungs
datum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewährleisteten Ver
brauchszeit (Jahre) zu beschriften. 

5. Hinweise zur Verwendung sind in einer Weise der kleinsten Ver
packungseinheit beizufügen, daß sie bis zum vollständigen Ver
brauch der Gegenstände zur Verfügung stehen. 

Berlin 45, den 13.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11275 vom 13.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Mini-Theaterblitz 

Comet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PT1 - 0315 

Die Zulassung ist wie folgt beschränkt: 
1. Auf den Vertrieb und das Oberlassen an Personen oder Unterneh

men, die diese Gegenstände für technische Zwecke im Rahmen 
einer gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unterneh
mung, z.B. Bühnenillumination oder andere Showeffekte,verwenden, 

2. auf den Vertrieb und das Überlassen in der ungeöffneten Origi
nalverpackung, 

3. auf die Verwendung zu der in Nr. 1 bezeichneten Tätigkeit. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer wie folgt zu ver

pflichten: 
a) Die zugelassenen Gegenstände nur gegen Vorlage einer Reise

gewerbekarte, einer Gewerbeanmeldung oder einer Bescheini
gung eines wirtschaftlichen Unternehmens zu überlassen, 

b) einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, den Erwerbern auszuhändigen. 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit den folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung gegen Vorlage einer 
Erwerbsberechtigung zulässig. 
Die Verwendung ist nur im Rahmen gewerblicher oder sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmungen für technische Zwecke entspre
chend den Verwendungshinweisen erlaubt. 

3. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem Hinweis zu versehen: Verwendung durch unbefugte 
Personen verboten. Verwendungshinweise beachten. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Herstellungs
datum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewährleisteten Ver
brauchszeit (Jahre) zu beschriften. 

5. Hinweise zur. Verwendung sind in einer Weise der kleinste Ver
packungseinheit beizufügen, daß sie bis zum vollständigen Ver
brauch der Gegenstände zur Verfügung stehen. 

Berlin 45, den 13.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoff e 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, s . 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, S. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11276 vom 13.07.1987 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Uberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Mini-Funkenblitz 

Comet GmbH 
Pyrotechnik - Apparatebau 
Vieländer Weg 147 
2850 Bremerhaven 1 

BAM - PT1 - 0316 

Die Zulassung ist wie folgt beschränkt: 
1. Auf den Vertrieb und das tlberlassen an Personen oder Unterneh

men, die diese Gegenstände für technische Zwecke im Rahmen 
einer gewerblichen oder sonstigen wirtschaftlichen Unterneh
mung, z.B. Bühnenillumination oder andere Showeffekte,verwenden , 

2. auf den Vertrieb und das Überlassen in der ungeöffneten Origi
nalverpackung, 

3. auf die Verwendung zu der in Nr. 1 bezeichneten Tätigkeit. 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Der Zulassungsinhaber hat seine Abnehmer wie folgt zu ver

pflichten: 
a) Die zugelassenen Gegenstände nur gegen Vorlage einer Reise

gewerbekarte, einer Gewerbeanmeldung oder einer Bescheini
gung eines wirtschaftlichen Unternehmens zu überlassen, 

b) einen Auszug aus dem Zulassungsbescheid, soweit er die Ver
wendung betrifft, den Erwerbern auszuhändigen. 

2. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die 
kleinste Verpackungseinheit mit den folgenden Hinweisen zu 
versehen: 
Abgabe nur in ungeöffneter Originalpackung gegen Vorlage einer 
Erwerbsberechtigung zulässig. 
Die Verwendung ist nur im Rahmen gewerblicher oder sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmungen für technische Zwecke entspre
chend den Verwendungshinweisen erlaubt. 

3. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit dem Hinweis zu versehen: Verwendung durch unbefugte 
Personen verboten. Verwendungshinweise beachten. 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Herstellungs
datum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewährleisteten Ver
brauchszeit (Jahre) zu beschriften. 

5. Hinweise zur Verwendung sind in einer Weise der kleinste Ver
packungseinheit beizufügen, daß sie bis zum vollständigen Ver
brauch der Gegenstände zur Verfiigung stehen. 

Berlin 45, den 13.07.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung der Zulassung eines pyrotechnisches Gegenstandes 

Auf Grund des § 5 des Gesetzes über explosionsgefährliche Stoffe 
vom 13. September 1976 (BGBl. I, S. 2737), und des § 12 der Ersten 
Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. März 1987 (BGBl. I, s. 937) wurde mit dem Zulassungsbe
scheid Nr. 11245 vom 04.12.1986 der nachstehend bezeichnete py
rotechnische Gegenstand zum Vertrieb, zum Oberlassen an andere und 
zur Verwendung zugelassen. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

Rauchsignal für Rettungsring 

Carl Flemming GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
2059 Hornbek 

BAM - PT2 - 0068 

Die Zulassung ist mit folgenden Auflagen verbunden: 
1. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen

stand mit dem nachstehend angegebenen Hinweis zu versehen: 
Verwendungshinweise: 
Die Zündabreißleine aus dem Signalkopf nehmen und den Schäkel 
mit der Halterung fest verbinden. 
Achtung: Nicht durch Biegen oder Ziehen an der Abreißöse am 
Signalkopf die Versiegelung der Abdeckscheibe beschädigen. 
Wichtig für lange Haltbarkeit. 
Das Rauchsignal über Kopf in die Halterung stellen und die 
2,5 m lange Leine mit dem Rettungsring fest verbinden. 
Zum Gebrauch: 
Nach dem Lösen aus der Halterung (Bild 2 und 3) wird das Signal 
beim Fall selbsttätig entzündet . Die Funktion beginnt nach dem 
Aufschwimmen. Rauchentwicklung mind. 15 Minuten. 
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2. Jedem Gegenstand ist eine Montage- und Gebrauchsanweisung bei
zufügen. 

3. Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Her
stelldatum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewährleisteten 
Verbauchsdauer zu beschriften. 

Berlin 45, den 04.12.1986 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Es wird mit Bezug auf das als Rechtsgrundlage geltende Schreiben 
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung vom 9.2.71 
(Tgb.-Nr. 4-523/71) an die Firma 

Dynamit Nobel AG 

betr. die Fortgeltung der vor lokrafttreten des Sprengstoffgesetzes 
erteilten Zulassungen, die im Bundesanzeiger Nr. 78 vom 25.4.1972 
(Beilage Nr. 14/72) unter dem Zeichen GN 7 

bekanntgemachte Zulassung 
Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

wird wie folgt geändert: 

des Gesteinsprengstoffs 
Ammon-Geli t 2 

Dynamit No be 1 AG 
5210 Troisdorf 

1. Im Abschnitt "Bestimmungen für die Verwendung" ist der Satz: 
"Beim Schachtabteufen im Gefrierverfahren darf die Sprengstoff
ladesäule nur durch eine Sprengschnur der Gruppe SSM gezündet 
werden." 
zu streichen und zu ersetzen durch den Satz: 
"Beim Schachtabteufen im Gefrierverfahren darf die Sprengstoff
ladesäule nur durch eine Sprengschnur mit einem Mindestfüllge
wicht von 12 g PETN/m gezündet werden." 

Berlin 45, den 20.05.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Z528 

1198 vom 26.06.1978 
Gesteinsprengstoffs 

Sprengpulver Kamnik 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Kemi jska Industrija "KAMNIK" 
Fuzine 9 
Yu - 61240 Kamnik/Jugoslawien 

Prohand GmbH 
Bertolds tr. 54 
7800 Freiburg 

BAM - P - 014 

Im Abschnitt "Name (Firma) und Anschrift des Einführers:" 
ist die Firma 

METALLIA GmbH 
Berliner Allee 61 
4000 Düsseldorf 

zusätzlich einzutragen. 

Berlin 45, den 25.06.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages zur Zulassung eines Sprengstoffes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

1400 vom 18.08.1986 
Sprengstoffs für sonstige Zwecke 

Nitropenta-Foliensprengstoff 

Schweizerische Sprengstoff Fabrik AG 
CH - 5605 Dottikon 

Sattelle-Institut e. V. 
Am Römerhof 35 
6000 Frankfurt am Main 

BAM - SZ - 055 

Im Abschnitt "Name (Firma) und Anschrift des Einführers" ist die 
Firma 

Diehl GmbH & Co. 
Bendenweg 101 
5300 Bonn 1 

zusätzlich einzutragen. 
Ansonsten gilt der Zulassungsbescheid Nr. 1400 vollinhaltlich 
weiter. 

Berlin 45, den 24.06.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

00063 vom 17.09.1970 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchpulver, grau 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

IAM - PT1 - 0009 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

00065 vom 16.09.1970 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchpulver, schwarz 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr, 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM- PTI - 0011 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wie folgt geändert: 

865 vom 16.04.1974 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Drange-Rauchsignalboje (schwimmend) 

Carl Flemming GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
2059 Hornbek 

BAM - PT1 - 0062 

1. Die Bezeichnung des Gegenstandes wird geändert in: 
"Schwimmfähiges Rauchsignal, orange" 

2. Die technische Anlage 1, Seite I bis 5, wird ersetzt durch 
die dem 1. Nachtrag beigefügte neue Anlage I. 

3. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand mit einem der nachstehend angegebenen Hinweise zu verse
hen: 

Kappe 
abschrauben 

2. 

Ring 
ziehen 

über 
Bordwerfen 

4. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist der Gegen
stand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Herstell
datum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewährleisteten 
Verbauchsdauer zu beschriften. 

Berlin 45, den 04.12.1986 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des HerstellerB: 

899 vom 12,07.1974 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Kombiniertes Tag-Nacht-Signal (Licht
/Rauch-Marker) für Rettungsring 

Carl Flemming GmbH 
Pyrotechnische Fabrik 
2059 Hornbek 

Zulassungszeichen: BAH - PT2 - 0012 

wird wie folgt geändert: 
1, Die Bezeichnung wird geändert in: 

"Licht-/Rauchsignal für Rettungsring" 
2. Die bisherigen Verwendungshinweise werden durch folgende Hin

weise auf dem Gegenstand ersetzt: 

Die Zündabreißleine aus dem Signalkopf nehmen und den Schäkel 
mit der Halterung fest verbinden. 
Achtung: Nicht durch Biegen oder Ziehen an der Abreißöse am 
Signalkopf die VersiegeJung der Abdeckscheibe beschädigen. 
Wichtig für lange Haltbarkeit. 
Das Licht-/Rauchsignal über Kopf in die Halterung stellen und 
die 2,5 m lange Leine mit dem Rettungsring fest verbinden. 
Zum Gebrauch: 
Nach dem Lösen aus der Halterung (Bild 2 und 3) wird das Signal 
beim Fall selbsttätig entzündet. Die Funktion beginnt nach dem 
Aufschwimmen, Rauchentwicklung mind. 15 Minuten. 

Auslösevorgang 

3. Jedem Gegenstand ist eine Montage- und Gebrauchsanweisung bei
zufügen. 

4, Zusätzlich zu der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung ist 
der Gegenstand und die kleinste Verpackungseinheit mit dem Her
stellungsdatum (Monat/Jahr) und der vom Hersteller gewähr
leisteten Verbrauchsdauer zu beschriften. 

5. Die technischen Unterlagen der Anlage 1 zum Zulassungsbescheid 
Nr. 899 vom 12.07.1974 werden ersetzt durch die geänderten 
Unterlagen der Anlage 1 zu diesem Nachtrag. 

Berlinn 45, den 04.12.1986 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialprüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

01083 vom 14.06.1976 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchpulver, weiß 

Pyro-Chemi e 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0076 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH", 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung efnes pyrotechnischen Gegenstandes 

Die Zulassung des 

mit dem Zulassungszeiche~ 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
:!es Herstellers: 

<ird wie folgt geändert: 

pyrotechnischen Gegenstandes 

BAM - P Il - 1130 

Eisfackel 

Pyro-Chemi e 
Pyrotechnische Fabrik 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Sogestraße 54 - 56 
5208 Ei tnrf 

I . Die Zulassung in der Klasse P II wird widerrufen und für die 
Unterklasse Tl mit dem Zulassungszeichen BAM - PTt - 0267 als 
pyrotechnischer Gegenstand für technische Zwecke mit dem Zulas
sungsbescheid Nr. 11222 neu erteilt. 

~- Der Gegenstand erhält die neue Bezeichnung "Eisfontäne". 
l. Für die Beschaffenheit des Gegenstandes und die Zusammensetzung 

der Sätze sind die zur Prüfung eingereichten Probestücke und 
die als Anlage beigefügten Unterlagen maßgebend. 

\. Zusätzlich zu der vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die klein
ste Verpackungseinheit und der Gegenstand mit dem nachstehenden 
Hinweis zu vershen: 

Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten. 
Schutzkappe abnehmen und am anderen Ende der Hülse wieder 
fest aufstecken und als Handgriff verwenden. Gegenstand 
fest in der Hand halten und Anzündseite vom Körper weg rich
ten. An der Abklebung der Stirnseite entzünden. Nicht auf 
Personen richten und 1 m Abstand von brennbaren Materialien 
halten. Nur für technische Zwecke verwenden. 

Berli n 45, den 5. Februar 1986 Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Einführers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

10278 vom 19.04.1983 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchball 
Linkweil Industry Co. Ltd. 
No. 162 Chung Shiao E. Rd 
Sec. 4 Taipei 
Taiwan 
R.o.c. 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0245 

Der Name des Einführers lautet jetzt: 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Berlin 45, den 27.04.1987 Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

10295 vom 30.08.1983 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchball grün 

Named (Firma) und Anschrift Linkweil Industry Co. Ltd. 
des Herstellers: No 162 Chung Shiao E. Rd 

Sec. 4 Taipei 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

Taiwan 
R.o.c. 
Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT, - 0247 

Der Name des Einführers lautet jetzt: 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulasssung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des H!!rstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11090 vom 31.08.1979 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Knallkork 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 
BAK - PT1 - 0135 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die m1 t dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11144 vom 10.09.1980 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rauchtablette, weiß 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0204 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die m1 t dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 
Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 03.06.1987 

11209 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalfeuer, rot 
Pyro-Chemi e 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Sogestraße 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0254 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialprüfung 

Im Auftrag 
RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die m1 t dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11210 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalfeuer, grün 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Soges tr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0255 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 



Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

11212 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Theaterfeuer, rot 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-Chemie 
des Herstellers: Hermann Weber & Co. GmbH 

Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: BAM - PT1 - 0257 

wird wie folgt geändert : Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert . 

Berlin 45, den 27.04.1987 
Der Präsident der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
Im Auftrag 

Dir. u . Prof . Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung ei nes pyrotechnischen Gegenstandes 

Di e mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 11213 vom 10.12 . 1985 
erteilte Zulassung des pyrotechnischen Gegenstandes 

Bezeichnung: Theaterfeuer , grün 

Name (Firma) und Anschrift Pyro-Chemie 
des Herstellers: Hermann ~Ieber & Co. GmbH 

Begestraße 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: IAM - PT1 - 0258 

wird wie folgt geändert: Der Name des Herst ellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH", 
Die Anschrift ist unverändert. 

Ber lin 45, den 03.06 . 1987 
Der Präs ident der 

Bundesanstalt für ~~ terialprüfung 
Im Auftrag 

RegDir. Dr. Treumann 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr . 
erteilte Zulass sung des 

Bezeichnung : 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers : 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45 , den 27.04 .1 987 

11214 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegens tandes 

Bengalische Zylinde r flamme , rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Heber & Co. GmbH 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0259 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverände rt. 

Der Präsident der 
Bundes anstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u . Prof . Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11215 vom 10 , 12 . 1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, grün 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0260 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH" . 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auf t rag 
Dir . u . Prof. Dr . Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 
wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11216 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0261 
Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntma chung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Di e mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27 .04.1987 

11217 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, grün 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0262 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma ) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11218 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 
BAM - PT1 - 0263 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen : 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11219 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, grün 

Pyro-Chemi e 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr . 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0264 
Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt"für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 
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Bekanntmachung ~ines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr, 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulasssungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11220 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PTl - 0265 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr, 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlinn 45, den 27.04.1987 

11221 vom 10.12.1985 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengalische Zylinderflamme, grün 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0266 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27,04.1987 

11222 vom 05.02.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Eisfontäne 

Pyro-Chemi e 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0267 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u, Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 
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11223 vom 05.02.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Rieseu-Eisfontäne 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

BAM - PT1 - 0268 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u. Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11225 vom 05.02.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengaltopf, grün 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co, GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0269 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u, Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulassungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11226 vom 05.02.1986 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Bengaltopf, rot 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co. GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0270 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u, Prof. Dr. Swart 

Bekanntmachung eines Nachtrages 
zur Zulassung eines pyrotechnischen Gegenstandes 

Die mit dem 
Zulassungsbescheid Nr. 
erteilte Zulassung des 

Bezeichnung: 

Name (Firma) und Anschrift 
des Herstellers: 

Zulasssungszeichen: 

wird wie folgt geändert: 

Berlin 45, den 27.04.1987 

11267 vom 29.01.1987 
pyrotechnischen Gegenstandes 

Vogelsehreck-Rakete 

Pyro-Chemie 
Hermann Weber & Co, GmbH 
Bogestr. 54 - 56 
5208 Eitorf 

BAM - PT1 - 0307 

Der Name des Herstellers lautet jetzt 
"WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH". 
Die Anschrift ist unverändert. 

Der Präsident der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 

Im Auftrag 
Dir. u, Prof. Dr. Swart 



Zulassungsscheine des Bundesbahn-Zentralamtes Minden (Westfalen) 

Onn) Deutsche 
Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

· Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7921/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antrags te 11 er 

Nordenia-Kunststoffe, 2841 Steinfeld 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 86/57073-2 der Bayer AG, 
Geb. B 406, 5090 Leverkusen vom 02.10.1986 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
tlr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fo\ 5H4/Y51/S/ ••••••••••••••••• /0/BAM 7921. ••••••• 
\!2.) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

'-

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und f1i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 09.03.1987 -----' 1-~ .1-, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Z 0 L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulaasunga-Rr. 7922/1383 

f\lr die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher GUter 

1 Rechtsgrundlagen 

1.1 Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnun~ vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, s. 1651) 

2 Aatragateller 

3 

4 

5 

Lolift Verpackungs GmbH, 2200 Elmshorn 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Nennvolumen: 500 bis 2000 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen. die ge
mäß Prüfbericht Nr. 101 883 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
04.02.1987 einer Bauartprüfung nach den 
"Technischen Richtlinien f\lr den Bau, die Prü
fung, die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von flexiblen IBC-TRIBCf 001 (VKBl. 
Heft 14, 1985. Nr. 147)" unterzo~en worden sind. 

Im bef\lllten Zustand darf das Verhältnis von Höhe 
zu Breite hijchstena 2:1 betragen. 

Zalaaaung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gerertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Ou-..... 
~ )13H3/Y/ •••••. /D/ ••••••.• BAM 7922/4000/1000 

_'!..J (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8. 2 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

9 

10 

10.1 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß oie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den Vorschriften der ON
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden; den 17.03,1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7923/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
Güter 

Eisen-

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(~ 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

bahn - GGVE) vom 22.07.19B5 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antratsteller 

Schmalbach-Lubeca AG 
3370 Seesen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Feinstblech mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 14,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 000 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
25.02.1987 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3· beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Y21/S/ .•.•••.•...••.... /0/BAM 7923 ......•. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern l Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 20,8 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Verpackungen 



10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 19.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U I G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7924/3H1 · 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen vom 30.09.1986 
- Ausnahme E22 -
(BGBl. I, S. 1612) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 
Deckel 

Nennvolumen: 30 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 B48 vom 17.02.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Mi nden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Ve~packungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3H1/X/250/ ••••••••••••.. /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7924 •••••.•• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, I! oder Ill verwendet 
werden. 

8 . 3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,11 g/cml (Verpackungsgruppe I, I! bzw. Ill) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

peressigsäure
haltiges Produkt 
P3-oxonia aktiv *) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

5.2 35 

*) Produkt der Fa. Henkel KgaA, 4000 Düssel
dorf gern. im BZA Minden hinterlegten 
Rezepturen 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Die Füllgüter müssen bei 50 •c beständig im Sinne 
der Prüfvorschriften in Rn 3152/1 des Anhanges 
A.1 der Anl. zur GGVS sein. 

8.7 Bei
0
Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 

35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

den internationalen Übereinkommen des Seeverkehrs 
(IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ve.riiffentlicht. 

4950 Minden, 19.03.1987 

--r:: ~ ~~ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

~undesbahn-Zentralamt 
MirHten (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7925/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
{BGBl. !, S. 1560) 

Antragsteller 

Lauterberger Verpackungs GmbH 
3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 90 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 550 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden {Westf) vom 11.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anh.ang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zug!!lassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell er muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Z536 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/X106/S/ •••••••••• ~ ••••• /O/BAM 7925 •••••••• 
{Herstellungs- {Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, !I oder III verwendet 
werden . 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 106 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Ver~endung der Verpackung demjenigen, der dfe 
Verpackung für Gefahrgut ef nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 

10. 1 

10.2 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter {RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße {ADR-Überefnkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs {IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dfeser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im " Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für t~aterialprü
fung, Berlin" {ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 20.03.1987 

ß lli1J Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Mfnden (llestf} 

Z U l A S S U N G S S C H E I I 

Zulassuags-Mr. 7926/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen {Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

grenz
Güter 

Eisen-

VkT Verpackung + Kunststofftechnik, Eisenberg 

Beschrei~u•g der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mft n ich tab nehmba re11 
Deckel. 

Nennvolumen: 25 bis 30 Liter 

Aaforderu•gen an dte Bauart 

Die ßeuart 11uB den Bau11ustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht der Bundesbahn-Versuchsaftstal t 
Hinden {Westf) 100 730 vom 06 •. 11.1984, 100 730 
1. Nachtrag vo• 11.02.1985, 100 730 2. Nachtr
tl'ag vo• 20.03.1985, 100 730 3. Nachtrag voll 
30.()8.1985 und 104 626 einer Bauartprilfung nach 
de• Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Die unter Ir. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Ir. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Yerpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten , daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 



7 Kennzeichnung 

Dfe nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fU\ 3Hl/Y 1.8/200/ ............... /0/BAM 
\..V (Herstellungs-

7926 ••.•.•..• 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen iber dfe Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen It oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 
Essigsäure 2789 
Wasser 

Hypochl ori t- 1791 
lösung 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
(Wh i te Spirit) 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

65 " 8 2b) 
98 % 8 32b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

160 gCl /1 8 61b) 

3 32c) 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei ' betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

de~ internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, 20.03.1987 

t 
\/WJv'~ 

I V 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Mfnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7927/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG 
5418 Selters 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennval umen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 392 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 30.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 1H1/X1.3/250/ ••••••••••••••• /0/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7927 •••.••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

Auflagen über dfe Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und· entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe !I bzw. !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Fül lgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °c muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, 10.04.1987 

Z538 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7928/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen-
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 · 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 . Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die 6 Glasflaschen als Innen
verpackung eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß .den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 480 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fU\4G/Y7 /SI ••••••••••••••••••• /D/BAM 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7928 ....... 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprec·hend Nr .. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 6,9 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung- auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar Sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bunde·sanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.03.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7929/1111 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1.1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (GefahrgutvPrordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Ei se n-

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung mit 
einem Durchmesser von 24 mm oder 57 mm oder 
60 mm. Die Öffnungen werden durch Schraubstopfen 
(Tri-Sure) aus Metall oder Kunststoff oder durch 
Flex-Spout-Verschluß oder durch Berg-Spout-Ver
schluß verschlossen. 

Fassungsraum: 27,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 470 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.02.1987 einer 
Bauartprüfung riach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderung~n nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig geferti g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X/300/ ......•..••..•... /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

792 9 ..•...•. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht · überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zul assungsscheirt wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.03.1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7930/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

z 540 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Karl Huber Verpackungswerke GmbH & Co. 
7110 Öhringen (Württ.) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Weißblech mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden befindet sich eine Füllöffnung mit 
einem Durchmesser von 24 mm oder 57 mm oder 
60 mm. Die Öffnungen werden durch Schraubstopfen 
(Tri-Sure) aus Metall oder Kunststoff oder durch 
Flex-Spout-Verschluß oder durch Berg-Spout-Ver
schluß verschlossen. 

Fassungsraum: 27,7 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 470 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y1.8/300t ....• /D/BAH 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7930 ••..•••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen !I oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe !I) bzw. 

8.4 

9 

2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güt~r auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ninden, 25.03.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I M 

Zulassungs-Nr. 7931/5M2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

grenz
Güter 

Eisen-

Walter Dürbeck Papiersackfabriken GmbH & Co. KG 
6420 Lauterbach 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack bestehend aus vier Lagen 
naturbraunem Semiclupak-Kraftsackpapier und einem 
eingearbeiteten PE-Flachsack. Die zweite Papier
lage von außen hat eine Polyäthylen-Beschich
tung. 

AnforderungeR an dfe Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, d1 e 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 405 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.05.1986 in 
Verbindung mit dem vorliegenden Schreiben der 
Fa. Dürbeck Papiersackfabriken vom 11.03.1987 ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 5M2/Y26/S/ ••••••••••••••••• /0/BAM 7931. ••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den lnhal t dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttomasse des Versand
stückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

i 

4r ;,v/l"~i 

'-

Bundesbahn-Zentralaat 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7932/0Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co. 
4010 Hil den 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füllöff
nung, die durch einen Kunststoff-Ei ndrückver
schluß verschlossen wird. 

Fassungsraum: 5,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 576 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Y /100/ •••.•••• /0/BAM 
(Herstellungs-

79 3 2 •••••••• 
(Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cml (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

z 541 



8.4 Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partial druck von Luft oder sonsti'g0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa ni<ht überschreiten. 

g Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonst i ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7933/3Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co . 
4010 Hilden 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füllöff
nung, die durch einen Kunststoff-Eindrückver
schluß verschlossen wird. 

Fassungsraum: 5,6 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 576 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Z542 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
s i chtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

(~l)3A1/Y /100/ . • .. • •• • ...•.•... /0/BAM 
~ (Herstellungs-

7933 • .•.•••• 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über dfe Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 ( Verpackungsgruppe I I) bzw . 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa l bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstf ges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, 26.03 . 1987 

~·· 



Bundesbahn-Zentralaat 
Mfnden (Westf) 

· 0 ll UJ Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7934/0A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co. 
4010 Hil den 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Feinstblechverpackung mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sieh eine Füll öff
nung, die durch einen Kunststoff-Eindrückver
schluß verschlossen wird. 

Fassungsraum: 11,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 577 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA1/Z/75/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
1 etzten beiden 
Ziffern) 

7934 •••••••• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solehe Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigsn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa l bei 55 C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26 . 03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7935/3A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Gustav Gruss & Co. 
4010 Hil den 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kanister aus Weißblech mit nichtabnehmbarem 
Deckel. Im Oberboden befindet sich eine Füllöff
nung, die durch einen Kunststoff-Eindrückver
schluß verschlossen wird. 

Fassungsraum: 11,2 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 577 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 17.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

I u\ 3Al/Z/75/ ••••••••••••••.••• /D/BAM 7935 •••••••• 
~ (Herstellungs-

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über dte Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 50 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Mtnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7936/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Muhr & Söhne, 5952 Attendorn (Westf) 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 61 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 506 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt l~inden (Westf) vom 25.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

® 1A2/Y81/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7g36 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 81 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (Wes tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7937/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß ge
halten. 

Fassungsraum: 215 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 459 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 09.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegt e n 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig g e 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 1A2/Y350/S/ ••••••••••.••••• /0/BAM 7937 .••••••• 
\.V (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

10.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I I oder I I! verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 350 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güt e r auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

I 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7938/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
Güter 

Eisen-

z 545 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Ouisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum : 223 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 454 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 · beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

Cl) 1A2/Z197/S/ •••.•. • ••...•... /D/BAM 7938 ..•..... 
(Herstellungs- (Narne 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 197 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

Z546 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 . 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26 . 03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr . 7939/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 223 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 455 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\1A2/Z197 /SI ••••••••••••••• • /0/BAM 7939 ..••.••. W (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers l 

Auflagen über die YerwenduRg de r Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serfenmäßfg ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 



8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 197 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7940/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährl i eher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Ouisburg 1 

Beschreibung der B~u~rt 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 223 Liter 

4 Anfor~erungen ~n die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 456 der Bundesbahn-Ver-

5 

6 

7 

suchsanstalt f~inden (Westf) vom 24.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 · beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 1A2/Z197/S/ •••••••••...•... /0/BAI~ 7940 ........ 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern} Herstellers} 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 197 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO} 

dem Europäischen Übereinkommen über dle lnt:er
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und f~it
teilungsblatt der Bundesanstalt für f~aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

) r1J-J .. *;jtf(U / 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7941/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Dui sburg 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 223 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 457 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A2/Z233/S/ •.......••.••... /0/BAM 7941 .•....•. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

Z548 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 233 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 

10.1 

10.2 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7942/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Aug. Schmalenbach GmbH & Co. oH 
4100 Duisburg 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel . Der Deckel 
wird durch einen am Stoß überlappenden Spannring 
mit Hebelverschluß gehalten. 

Fassungsraum: 223 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 458 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.02.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 



gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 1A2/Z233/S/ •.••...••.•••••• /0/BAM 7942 •••••••• 
\!:.) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern l Herstellers l 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekenn_zeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den ·Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 111 verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 233 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Haterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7943/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verord~ung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 

grenz
Güter 

Eisen-

bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Groten GmbH, 5000 Köln 30 (Bickendorf) 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. Der Deckel 
wird durch einen Spannring mit Hebelverschluß ge
halten. In der Mitte des Deckels befindet sich 
eine 178 mm große Öffnung, die durch eine Bördel
deckel verschlossen wird. 

Fassungsraum : 72 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 525 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 06.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

{Ü\ 1A2/X47Y89/S/ •••••••••••••• /0/BAM 7943 ..•••.•• 
\!!.) (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10. 1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 47 kg (Verpackungsgruppe I) bzw. 
89 kg (Verpackungsgruppe II oder 111) nicht über
schreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale · Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

z 549 



festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 30.03.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf} 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7944/0A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Z550 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 

grenz
Güter 

Eisen-mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

Antragsteller 

Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH 
5000 Köln 30 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 6,3 bis 12,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. ·104 414 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf} vom 11.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y14/S/ ....•..• /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern} 

7944 .....• . . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers} 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I! oder !li verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
14,0 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID} 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen} 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.03.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7945/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Papier-Kreuzbodensack, 
innen aus einer Lage 
Kraftsackpapier, vier 
sackpapier und einem 
sack. 

bestehend von außen nach 
naturbraunem Leichtkrepp
Lagen naturbraunem Kraft
eingearbeiteten PE-Flach-



4 

5 

6 

7 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 534 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

Cl) 5M1/Y51/S/ ...••.•.••...•.•. /0/BAM 7945 •••••••. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen !I oder III verwendet 
werden. 

8.3 

8.4 

8.5 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver 
sandstückes darf 50,6 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Ninden, 31.03.1987 

~ ,) N\AvW-t k 
( 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7946/5M1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Papierverarbeitung Sachsa GmbH 
3426 Wieda 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Kreuzbodensack, 
innen aus einer Lage 
Kraftsackpapier, vier 
sackpapier und einem 
sack. 

bestehend von außen nach 
naturbraunem Leichtkrepp
Lagen naturbraunem Kraft
eingearbeiteten PE-Flach-

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 535 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 13.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU\ 5M1/Y26/S/ ..•.•••••..••••.• /0/BAM 7946 •.....•• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8 . 6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden , wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I! oder Ill verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn-

z 551 



9 

10 

größe usw.) müssen den• Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teil ungsbl att der Bundesanstalt für t1aterial prü
fung, Berlin" (JSSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4g5o Minden, 31.03.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (West f) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7947/5Ml 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

J 

Z552 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Ant"agsteller 

SVD Verpackungen GmbH, 4422 Ahaus 1 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Ventilbodensack aus Papier, bestehend von außen 
nach innen aus einer Lage gebleichtem Leicht
krepp-Kraftsackpapier, einer Lage naturbraunem 
Leichtkrepp-Kraftsackpapier, einer Lage natur
braunem Kraftsackpapier, das einseitig mit 
Polyethylen beschichtet ist und einer Lage natur
braunem Leichtkrepp-Kraftsackpapier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 521 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

6 

7 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

Cf) 5Ml/Y26/S/ ...••.••.•..•.••. /D/BAM 7947 ••...•.. 
(Herstellungs- (Name 

8 

B .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemä8 Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über dia Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 31.03.1987 

' I 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7948/5Ml 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

1.1 

2 

J 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH, 4422 Ahaus l 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Papier, bestehend von außen 
nach innen aus einer Lage gebleichtem Leicht
krepp-Kraftsackpapier, einer Lage naturbraunem 
Leichtkrepp-Kraftsackpapier, einer Lage natur
braunem Kraftsackpapier, das einseitig mit 
Polyethylen beschichtet ist und einer Lage natur
braunem Leichtkrepp-Kraftsackpapier. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 522 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ ....••••....••••• /D/BAM 7948 •••...•. 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen Il oder Ill verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandatückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

8.6 

9 

10 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei se nb a hnb e 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die int e r
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen de s Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 31.03.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrela•t 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7949/5Ml 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

1.1 

2 

J 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH, 4422 Ahaus l 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kreuzbodensack aus Papier, bestehend von außen 
nach innen aus einer Lage gebleichtem Leicht
krepp-Kraftsackpapier, zwei Lagen naturbraunem 
Kraftsackpapier und einer Lage naturbraunem 
Kraftsackpapier, das einseitig mit Polyethylen 
beschichtet ist. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumuatern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 523 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 13.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Z553 



Zulassung 

Die unter Nr .. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

10.1 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ •.•••••.••..•...• /D/BAM 7949 .•...••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher ~üter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 31.03~1987 

Z554 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U M G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7950/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (lntermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnah~e Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Gebrüder Friedrich, 3320 Salzgitter 41 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an d1e B1uart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen die ge
mäß Prüfbericht Nr. 1530/85-7 vom 11.07.'1985 und 
1530/85-7-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labordata 
Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bauartprü
fung nach den "Technischen Richtlinien für den 
Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von flexiblen IBC-TRIBCf 
001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderunven nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serien11äßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

D~s mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tatssicherungsprograllm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

CD 13H3/Y/ •••••• /D/ •••••••• BAM 7150/10800/1000 
(Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über dfe Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten_ und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flex1blen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder !I! verwendet wer
den. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 

__( 



9 

nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut ei~gehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, den 09.04.1987 

0 llUJ Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (llestf) 

Z U l A S S U M G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7951/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (lntermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Gebrüder Friedrich, 3320 Salzgitter 41 

Beschreibung der Iauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Iauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 1665/86-10 vom 20.10.1986 und 
1665/86-10-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labordata 
Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bauartprü
fung nach den "Technischen Richtlinien für den 
Bau, die Prüfung. die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von flexiblen IBC-TRIBCf 
001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daB die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( u\ 13H2/Y/ •••••• /D/ ••••.••. BAM 7951/10800/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu 
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 09.04.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (llestf) 

0 llUJ Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7952/1A1 
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 
Van Leer Verpackungen GmbH 
5000 Köln 40 

Beschrefb•ng der Bau•rt 

grenz
Güter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel 11it 
einem Polyethylen-Einstellbehälter. Der 2"-Ver
schlußstutzen des Innengefäßes ist durch den 
Oberboden des Gefäßes gezogen und wird mit einer 
2"-Verschlußschraube aus Polypropylen verschlos
sen. 

Fassungsraum: 60 Liter 

z 555 



4 

5 

6 

7 

8 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 225/86 der Hoechst AG 
- D 207 vom 08.07.1986 einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/Y / 300/ ............. .. . . /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

795 2 . .... . . . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cm 3 (Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigön 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 200 kPa nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts - und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 04.05.1987 

7 auJtJ k ~ 
z 556 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala• t 
Minden (llestf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs - Nr. 7953/5M1 

für di e Bauart e iner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundl agen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof+ Klein Verpackungswer ke GmbH & Co. 
4540 Lenger i ch 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Papier-Ventilbodensack bestehend aus 4 Lagen 
Semfclupk-Papier und einem eingearbeitetem PE
Innensack . 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. S/87053 der Fa . Bischo·f + 
Klein Verpackungswerke, 4540 Lengerfch vom 
06.04.1987 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell er muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

(li\5M1/Y26/S/ •• • •• • .• • •• • • • ••• /0/BAM 7g53 . . ..... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8 . 2 

8 . 3 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Dfe nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder !I! verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,6 kg nicht überschreiten . 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen , daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut ei nsetzt/befüllt , be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europä i sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 13.04.1987 

IL ' ' "~~ ·J'\ ft,l r{; V l V ~ r J 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden ( Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7954/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 Selters 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff 

Fassungsraum: 830 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 478 2. Nachtrag vom 
30.03.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach den "Technischen 
Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001 (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" 
unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr . 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertig•ng von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(\.1\ 31H/Y I ....... . /0/ ••••..•• BAM 7954/4000/1300/830 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
( d) der 
"TRTK 001" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

8.2 Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.3 

9 

Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Wasser kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Netzmittel- 5 't kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventin) 
Salpetersäure 2031 53 't 8 2 b) 
Essigsäure 2789 99 't 8 32 b) 
Kohl enwasser- 1300 3 32 c) 
Stoffgemisch 
- Wh1te Spirit -
Ameisensäure 1779 85 't 8 32 b) 
Natronlauge 1824 50 't 8 42 b) 
Kalilauge 1814 50 't 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 't 8 4 b) 
Chromsäure 1755 30 't 8 11 b) 

Formaldehyd-
lösung 2209 50 't 8 63 c) 
Hydrazin-
lösung 2030 64 't 8 44 b) 
Fl uorobor-
säure 1775 50 't 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 't 8 32 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 't 8 cl 
Bromwasser-
stoffl ösung 1788 48 't 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 't 8 7 b) 
Si 1 i cofl uor-
wasserstoff-
säure 
(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure l 1778 34 't 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 75 't 8 11 c) 
Acryl säure 2218 100 't 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 't 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 't 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 't 8 43 c) 
Salzsäure 1789 36 't 8 5 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

10 Sonstiges 
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10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Die Bauart entspricht den 
schri ften der UN-Empfehl ungen, 
tel 16.1 für .alle Typen von 
festgelegt sind. 

allgemeinen Vor
wie sie im Kapi

Großverpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7~~11 veröffentlicht. 

Mi~n, 23.04.1987 

r~ j-<,, 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7955/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

2 Antragsteller 

Schütz-Werke GmbH & Co. KG, 5418 Selters 

3 Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1060 Liter 

4 Anforderungen an dfe Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 97 478 vom 30.07.1982, 
97 478 1. Nachtrag vom 12.09.1985 und 97 478 
2. Nachtrag vom 30.03.1987 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung 
nach den "Technischen Richtlinien für den Bau, 
die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und 
die Verwendung von Transportgefäßen aus Kunst
stoffen - TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, 
Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschr"iebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 
Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßf g ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wfe 
folgt zu kennzeichnen: 

(Ii\ 31H/Y/ .••.••.. /D/ ••.••••• BAM 7955/4000/1660/1060 
\.!!_) (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
( d) der 
"TRTK 001" 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Auflagen iber dfe Yerwen4ung der Transpertgefäle 
aus lu•ststoff 

Dfe nach der zugelassenen Bauart serien•äBig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzti chne
ten TK dürfen für gefährliche GDter verwendet 
werden, wenn für sfe nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Dfe Grenzdaten ftir den Inhalt dürfen nicht Ober
schritten werden. 

Füll güter, df e aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff ge11äß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tratfon Klasse Ziffer 

Wasser kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Netzmittel- 5 % kef n Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventfn) 
Salpetersäure 2031 53 % 8 2 b) 
Essigsäure 2789 99 % 8 32 b) 
Kohlenwasser- 1300 3 32 c l 
stoffgeiWisch 
- White Spfrit -
Ameisensäure 1779 85 % 8 H b l 
llatronl auge 1824 50 % 8 42 b) 
Kalilauge 1814 50 % 8 42 b) 
Perchlorslure 1802 50 % 8 4 b) 
Chro11säure 1755 30 % 8 11 b) 
Formaldehyd-
lösung 2209 50 % 8 63 c l 
Hydrazin-
1 ösung 2030 64 % 8 44 b l 
Fluorobor-
säure 1775 50 % 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 % 8 32 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 % 8 5 c l 
Bromwasser-
stofflösung 1788 48 % 8 5 b) 
Fluß säure * l 1790 60 % 8 7 b) 
Si 1 i cofl uor-
wasserstoff-
säure 
(Kiesel fl uor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 % 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 75 % 8 11 c l 
Acryl säure 2218 100 % 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 100 % 8 32 c l 
Propionsäure 1848 100 t 8 32 cl 
Ammoniak-
lösung 2672 15 % 8 43 c l 
Salzsäure 1789 36 % 8 5 b l 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den 
schri ften der UN-Empfehl ungen, 
tel 16.1 für alle Typen von 
festgelegt sind. 

allgemeinen Vor
wie sie im Kapi

Großverpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

M~n, 23.04.1987 

~ ~1 



ß 11 UJ Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mfnden (Westfl 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7956/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Beckmann GmbH & Co. KG, 4730 Ahlen 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel. Im 
Oberboden beff nden sich 2 Füll- und 2 Be- bzw. 
Entlüftungsöffnungen, die durch Kunststoffeln
drückverschlüsse oder Kunststoff-Schraubstopfen 
(Tri-Sure) oder durch eine M10-Schraube ver
schlossen werden. 

Fassungsraum: 62 Liter 

Anforderungen an dfe Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 530 der Bundesbahn-~er
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.03.1987 e1ner 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

w 1A1/Y/150/ ••••••••••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-

79 56 ..•••••• 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
1 etzten bei den 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über dfe Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I! oder !!I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cml (Verpackungsgruppe II) bzw. 
1,80 g/cml (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

8.4 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllg u
tes und Partialdruck von Luft oder sons tig 5n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) be i 55 C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragstelle r muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen übe r die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , de r die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahn be
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Uberei nkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güt e r auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des See ver
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackun gen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal 
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mi t
teil ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 15.04.1987 

-ri?ü,.P/ ~~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7957/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrguta us
nahmeverordnungen vom 30. September 1986 
- Ausnahme E18 -(BGBl. I, s. 1612) 

Antragsteller 

Blendax-Werke, 6500 Mainz 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Druckgaspackungen als Innen 
verpackung 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen , die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 635 der Bundesbahn-V e r 
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4. 1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer 
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen na c h 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 
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6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u·) 4G/Y81/S/ .................. /0/BAM 
\__'2.) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7957 ....... 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 81 kg 
nicht Uberschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar Sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befUllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten PrUfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt fUr Material prU
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~n, 16.04.1987 
( 

fet..N t1
'' 

Z560 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mfnden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7958/46 

fUr die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher GUter 

zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Verordnung Uber die innerstaatliche und 
Uberschreitende Beförderung gefährlicher 

grenz
GUter 

Eisen-mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22 . 07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Riedel-de Haen AG, 3016 Seelze 1 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe in die 4 zyl indri sehe Glas
flaschen (2,5 Liter) eingestellt sind. 

Anforderungen an dfe Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrUfbericht Nr. 108/82 der Hoechst AG 
- D 207 - vom 26.10.1982 einer BauartprUfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten PrUfbericht beschrieben verschlossen wer 
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfUll t werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfUllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(ii\ 4G/X23/S/ .................. /0/BAM 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7958 ....... 
(Name oder 
Kurzze i
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 23,0 kg 
nicht überschreiten. 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet , muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 



9 

10 

mit de~ Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen ( UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tel 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Matertal prü
fung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentl lcht. 

4950 

Bundesbahn-Zentrala•t 
M1nden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7959/1H2 

für d'te Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche unrl 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 LIter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXV/86 der Mauser-Werke 
Gntbll, ßrühl vol'l 27.11.1986 einer Bauartprüfung 
ndch dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von YerpackungeR 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sf nd dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 1H2/Yl75/S/ ................ /0/BAM 7959 ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

10 

1 0 .1 

letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehrt ften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I! oder !!! verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 175 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar steherstel len, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen , der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

Ei senbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem Internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mi~n, 24.04.1987 

~~ 

Bundesbahn-Zentralamt . 
Mfnden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7960/5H3 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

grenz
Güte r 

Eisen-

Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerieb 

z 561 



3 

4 

5 

6 

7 

Beschreibung der Bauart 

Kunststoff-Gewebesack mit einem eingearbeiteten 
PE- Innensack. · 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. Pl87 265 vom 
23.02.1987 der Fa. Bischof+ Klein, Verpackungs
werke einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u~.) 5H3IY51ISI ................• IDIBAM 7960 ..••.•.. 
\__~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern} Herstellers} 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,3 kg nicht überschreiten. 

Oie physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.} müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO} 

dem Europäi sehen Uberei nkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen} 

dem internationalen Obereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code} 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN} 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Z562 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551} veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.04.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf} 

~Deutsche 
~ Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 796115H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE} vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560} 

Antragsteller 

grenz
Güter 

Eisen-

Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH & Co., 
4540 Lengerich 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

Kunststoff-Ventilbodensack 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. Pl87 345 vom 
06.03.1987 der Fa. Bischof + Klein, Verpackungs
werke einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zul1ssung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verp1ckungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(\l') 5H4IY 51 I SI •. .••••••••••.••• IDIBAM 7961. ....... . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern} Herstellers} 

Aufligen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVEIGGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht übe;o
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,4 kg nicht überschreiten. 

.J 



8.6 Oie physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) ~üssen den Eigenschaften der i~ Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung de~jenfgen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Obereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güttr 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbe)lal
ten. 

10.3 Oi es er Zulassungsschein wird im "Amts- und t.U t
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 27.04.1987 

Dun) Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesb1hn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7962/1G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

Ni ssan Che11ical Industries ltd., 
Kowa Hftotsubashf Building, 7-1, 3-Chome, 
Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Pappe mf t Deckel aus Sfach und Boden aus 
3fach verlefmte11 Sperrholz, das innen und außen 
mit Kraftpapier beklebt fst, ~it einem einge
stellten Polyethylen-Flachsack. Der Deckel wird 
durch einen Spannring mit plombierfähigem Hebel
verschluß gehalten. 

Nennvolumen: 50 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart ~uß den Baumustern entsprechen, die 
gemlß Prüfbericht Nr. 104 653 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mfnden (Westf) vo~ 02.04.1987 einer 
B•uartprüfung nac~ de• Anhing V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 

6 

7 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U ' \ 1G/Y54/S/ •....••••••••• • •.. /0/BAM 7962 •.•. . ..• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Oie Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 54 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut ef nsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommenl 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialpr~
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1987 
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Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7963/1G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatl i<:he und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen ( Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nissan Chemical lndustries Ltd., 
Kawa Hitotsubashi Building, 7-1, 3-Chome, 
Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Pappe mit Deckel aus Sfach und Boden aus 
3fach verleimtem Sperrholz, das innen und außen 
mit Kraftpapier beklebt ist, mit einem ei nge
stellten Polyethylen-Flachsack. Der Deckel wird 
durch einen Spannring mit plombierfähigem Hebel
verschluß gehalten. 

Nennvolumen: 55 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 634 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 02.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen wo·rden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

Wn
. 

1G/Y61/S/ •••••••.••..•••..• /0/BAM 7963 ..•••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

B Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 

8.3 
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der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. · 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 61 kg nicht überschreiten. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller ~uo nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt , be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10 . 1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, 28 . 04 . 1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7964/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bl efa-Fel ser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel und 
einen Polyäthylen-Innengefäß . Im Oberboden befin
den sich zwei Öffnungen für die Einfüllstutzen 
des Innengefäßes und eine 3/4"JEntlüftungsöff
nung, die durch einen Schraubsto'pfen aus Metall 
verschlossen wird. Die Einfüllstutzen sind durch 
zwei 2"-Polypropyl en-Schraubstopfen verschl os
sen. 

Fassungsraum: 209 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 605 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Dfe Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. B. nach 
RIO, ADR, RM 001) gestanden hat . Die Fässer müs
sen dies durch efne Kennzeichnung ausweisen. 



5 

6 

7 

n
u ' 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
gut fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X1.9/250/ ...••••..•...• /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7964 ....... . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,86 g/cml (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cml (Verpackungsgruppe II) bzw. 
4,20 g/cml (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des .Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigan 
inerten Gasen, vermind.ert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) · 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin " (ISSN 0340-7551~ veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7965/1Al 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 156D) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

7 

Blefa-Felser GmbH, 5952 Attendorn 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel und 
einen Polyäthylen-Innengefäß. Im Oberboden befin
den sich zwei Öffnungen für die Einfüll stutzen 
des Innengefäßes und eine 3/4"-Entlüftungsöff
nung, die durch einen Schraubstopfen aus Metall 
verschlossen wird. Die Einfüllstutzen sind durch 
zwei 2"-Polypropyl en-Schraubstopfen verschl os
sen. 

Fassungsraum: 209 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 606 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 30.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Fässer müssen aus einer Serie stammen, vor 
deren Fertigung eine Bauartprüfung (z. B. nach 
RIO, ADR, RM 001) gestanden hat. Die Fässer müs
sen dies durch eine Kennzeichnung ausweisen. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(~ !Al /X 1. 9/250/ ..••••.•••••.• /0/BAM V (Herstellungs-
7 96 5 •••• • ••• 

(Name 

8 

8. 1 

8.2 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der~Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun 
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, I I oder I I I verwendet 
werden. 
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8.3 

8.4 

9 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der. Füllgüter darf 
1,86 g/cml (Verpackungsgruppe I) bzw. 
2,80 g/cml (Verpackungsgruppe li) bzw. 
4,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüll t, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 28.04.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8000/3H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

VKT Verpackung + Kunststofftechnik 
Eisenberg GmbH & Co. KG 
6719 Eisenberg 

3 Beschreibung der Bauart 

4 

Z566 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an dfe Bauart 

mit nichtabnehmbarem 

Die Bauart muB den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 165 vo111 30.03.1987 und 
100 891 vom 23.07.1984 der Bundesbahn-Versuchsan
stalt Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach 

5 

6 

7 

dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

{Li) 3H1/X1.3/250/ ...••..•..•..•• /D/BAM 
\!!..) (Herstellungs-

8000 •...•.... 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Oie Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cml (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füll gu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Essigsäure 2789 
Wasser 

Salptersäure 2031 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemi sch 
(White Spirit) 
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 
n-Butyl ace- 1123 
tat/mit n-
Butylacetat 
gesättigte 
Netzmittel-
lösung 
Hypochl ori t- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

98 't 8 32b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

55 't 8 2b) 
3 32c l 

5 't kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 31c l 

160 gCl/1 8 61b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 



9 

10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Obereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 M1~n, 29.04.1987 

•uadesbabn-Zentralaat 
Kinden (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

1. Nachtrag zua 

Z 0 L A S S 0 II G S S C B E I II 

Zulassungs-Hr. 83 650/31H 

Nr. 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt er
weitert: 

8.3 Füllgüter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 
Konzen
tration 

Natriumsulf- 1849 31 % 
hyd ratlösung 
Gemisch 1830 
Schwefelsäure 
mit Phosphor
säure 
Bleifluoro- 1760 
boratlösung 
Perchlorsäure 1802 
Fluorobor- 1775 
säure 
Abfall- 1832 
schwefelsäure 
Bromwasser- 1788 
Stofflösung 
Jodwasser- 1787 
Stofflösung 
Flußsäure *) 1790 
Silicofluor- 1778 
wasserstoff-
säure 
Acrylsäure 2218 
Methacryl- 2531 
säure 
Propionsäure 1848 
Choracetyl- 1752 
chlorid 

50 % 

50 % 
50 % 

62 % 

57 % 

60 % 
34 % 

100 % 
100 % 

100 % 
100 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 45c) 

8 lb) 

6.1 62c) 

8 4b) 
8 8 b) 

8 lb) 

8 5b) 

8 5b) 

8 7b) 
8 9b) 

8 32b) 
8 32c) 

8 32c) 
8 36b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7b) beträgt 
2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 83 650/31H der Firma Kurz Hessental GmbH & 
Co. KG, 7170 Schwäbisch Hall 4 vom 24.01.1986, 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Min~n, 04.12.1986 

fu,tuJ</ J:cc 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
M1nden (Westf) 

1. Nachtrag zu• 

Z U L A S S U N G S. S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7848/4G 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Aaforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 019 vom 27.10.1986 und 
104 019 1. Nachtrag vom 27.04.1987 der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7848/4G der Fa. Wella AG, 6100 Darmstadt 
vom 06.01.1987. 

Dieser Nachtrag ~ird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berl in" ( ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Mi"'en. 11.05.1987 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7966/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutau~nahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Werit Kunststoffwerke 
5230 Altenkirchen/Westerwald 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1020 Liter 

z 567 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart mu.ß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 823 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 04.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von 
Transportgefäßen aus Kunststoffen - TRTK 001 -
(VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" unterzogen worden 
sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus Kunststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr-
1 eisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten . 

Kennzeichnung . 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 31H/Y I ....... . /D/ ........ BAM 7966/4000/1900/1020 
~) (Herstel- (Name oder 

8 

8. 1 

8.2 

8.3 
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lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
( d) der 
"TRTK 001" 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche Güter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Füll güter, die aufgrund der durchgeführten Bau
artprüfungen und ihres bekannten Verhaltens ge
genüber dem Werkstoff gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 
001" zugelassen werden : 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 

Bezeichnung UN-Nr. tration Klasse Ziffer 

Wasser kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Salpetersäure 2D31 53 '.!, 8 2 b) 
K o h 1 e nw a s s er- 13DO 3 32c) 
stoffgemi sch 
- White Spirit -
Netzmittel- 5 '.!, kein Stoff der 
lösung Anlage zur GGVE 
(Laventin) 
Natronlauge 1824 50 '.!, 8 42 b) 
Kalilauge 1814 50 '.!, 8 42 b) 
Perchlorsäure 1802 50 '.!, 8 4 b) 
Chromsäure 1755 30 '.!, 8 11 b) 
Forma 1 dehyd-
lösung 2209 40 '.!, 8 63 c) 
Schwefelsäure 1830 98 '.!, 8 1 b) 
Salzsäure 1789 36 '.!, 8 5 b) 
Hydrazin-
lösung 2D30 64 '.!, 8 44 b) 

Fluorobor-
säure 1775 50 '.!, 8 8 b) 
Essigsäure-
anhydrid 1715 100 '.!, 8 32 b) 
Eisentri-
chloridlösung - 50 '.!, 8 5 c) 
Bromwasser-
stofflösung 1788 48 '.!, 8 5 b) 
Flußsäure *) 1790 60 '.!, 8 7 b) 
Si 1 i cofl uor-
wasserstoff-
säure 

9 

10 

10. 1 

10.2 

(Kieselfluor-
wasserstoff-
säure) 1778 34 '.!, 8 9 b) 
Phosphorsäure 1805 75 '.!, 8 11 c) 
Acryl säure 2218 100 '.!, 8 32 b) 
Methacryl-
säure 2531 10D '.!, 8 32 c) 
Propionsäure 1848 100 '.!, 8 32 c) 
Ammoniak-
lösung 2672 15 '.!, 8 43 c) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüll t, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den 
schri ften der UN-Empfehl ungen, 
tel 16.1 für alle Typen von 
festgelegt sind. 

Ein Widerruf dieser Zulassung 
ten. 

allgemeinen Vor
wie sie im Kapi

G roßverpack u n g e n 

bleibt vorbehal-

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblaU der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 05.05.1987 

fi 10) Deutsche 
Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

1 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7969/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

Sotral entz 
F 67320 Drulingen, Frankreich 

3 Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 225 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 102 470 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 28.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

.J 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\ 1H 1 /Y 1. 8/200/ ............ ... /D/BAM 7969 ........ . 
\.!:!.) (Herstellungs-

datum nach 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen II oder 111 verwendet 
werden. 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,85 g/cmJ (Verpackungsgruppe II bzw. !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstig0n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Netzmittel-
lösung 

2789 
2031 
1300 

(Laventin) 
Essigsäure 
Salpetersäure 
Kohlenwasser
stoffgemisch 
(White Spirit) 
Hypochlorit- 1791 
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
trati on Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

5 % kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

98 % 8 3 2b) 
55% 8 2b) 

3 32c) 

160 gCl/1 8 61b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

L 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 06.05.1987 

7 
foc~t..:t<l h 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7970/1Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei se nbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Van Leer Verpackungen GmbH 
6557 Monzingen 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht QA/UN/ VL 2/108 vom 23.09.1g86 
der Fa. Van Leer (UK) Ltd Meadow Lane Werks, 
Ellesmere Port, S Wi rral einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen : 

ge
gut 

fU\ 1H1/Xl.3/250/ ..•.•.....•...• /0/BAM W (Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7g7o ......••. 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 
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8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8 . 7 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der ~ugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I! oder !!! verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,30 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,90 g/cm> (Verpackungsgruppe !I bzw. !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfungmit folgenden Stoffen bestanden : 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlich.er Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
tei 1 ungsbl att der Bundesanstalt für Material prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 06.05.1987 

~. 

z 570 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (llestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7971/1H1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

Van Leer Verpackungen GmbH 
6557 Monzingen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 200 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht 
QA/UN/VL 2/105 vom 24.09.1986, 
QA/UN/VL 2/106 vom 24.09.1986, 
QA/UN/VL 2/107 vom 24.09.1986, 
der Fa. Van Leer (UK) Ltd Meadow Lane Werks, 
Ellesmere Port, S Wirral und Bericht Nr. ß21185-1 
vom 15.04.1986, 621185 vom 11.04.1986 der BASF AG 
AWETA Thermoplaste einer Bauartprüfung nach dem 
Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1H1/X/250/ ....•.•...•......• /D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7971. ....... . 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,50 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. 111) 
nicht überschreiten. 
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8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPal bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

n-Butylace- 1123 
tat/mit n
Butylacetat 
gesättigte 
Netzmittel-
lösung 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemi sch 
(White Spirit) 
Salpetersäure 2031 
Netzmittel-
lösung 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

55 't 
5 't 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3 31c l 

3 32c l 

8 2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Ei Senbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher ~üter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

L 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mind~, 06.05.1987 

1
,ftu d~ tuL 

Bundesbahn-Zentralamt 
Mi nden (liest f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7972/1H1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller 
2350 Neumünster 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Kunststoff 

Nennvolumen: 1,0 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 579 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 26.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackunge n 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(g) 1H1/Y/100/ •.......•...•••... /0/BAM 
(Herstellungs-

797 2 ......•.. 
(Name 

8 

8.1 

8.2 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen li oder III verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,0 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

8.4 Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigsn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 c 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

8.5 

z 571 



8.6 

8.7 

9 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 
(Brennspiritus) 

Oie Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

94 'l. 3 3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin~, 07.05.1987 

fu (jitJt/ {~ 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7973/1H1 

für die Bauart 
gefährlicher Güter 

einer Verpackung zur Beförderung 

2 

Z572 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die · innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hartmut Müller 
2350 Neumünster 

grenz
Güter 

Eisen-

3 

4 

5 

6 

Beschreibung der Bauart 

Flasche aus Kunststoff 

Nennvolumen: 0, 75 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 446 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 11.03.1985 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage ·zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zul iiSSUng 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fU\ 1H1/Y/l00/ ....•••....•.••... /0/BAM 
\!:!) (Herstellungs-

797 3 .....•.•. 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährl i ehe Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I I oder I I I verwendet 
werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
0,804 g/cml (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstiggn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 66 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Äthylalkohol 1170 
(Brennspiritus) 

Oie Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

94 'l. 3 3b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 



10 Sonstiges 6 Fertigung von Verpackungen 

10.1 Oie Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäi sehen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4g50 Mi~~n, 07.05.1987 

~,ß(.uZ</ ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U l A S S U M G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7974/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4. ·2 

5 

Rechtsgrundlagen 

. Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Ei senbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Tri-Wall limited 
Wonastow Road, Monmouth 
Gwent NP 5 4YB 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die ein 
PE-Folienbeutel mit Schüttgut als Innenverpackung 
eingestellt ist. 

Anforderung·en an die Bauart 

Oie Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Untersuchungsbericht Nr. 2328/87 vom 
30.03.1987 und Nachtrag zum Untersuchungsbericht 
Nr. 2328 vom 07.05.1987 der Beratungs- und 
Forschungsstelle für Versandverpackung e.V. 
(8FSV), 2050 Harnburg 80 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wfrd unter 
der Voraussetzung, daß dfe Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig geferti g
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(04G/X30 Y40 Z55/S/ .•••..•••.• /0/BAM 
(Herstellungs-

7 97 4 .....•• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

g 

10 

10. 1 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen I, I I oder I I I verwendet 
werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 
30 kg ( Verpackungsgruppe I), 
40 kg ( Verpackungsgruppe I I) bzw. 
55 kg (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar Sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
dfe zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis 
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mfnden, 11.05.1987 
I 

f"v&J/ ~ 

z 573 



Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7975/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

8.4 

9 

10 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstfg&n 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

Rechtsgrundlagen der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

2 

Verordnung über die innerstaatl .iche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Beschreibung der Bauart 

4 

5 

6 

7 

B 

8.1 

8.2 

8.3 

z 574 

Faß aus Stahl mit einem Polyäthylen-Innengefäß. 
Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüllstutzen des Innengefäßes, die durch zwei 
2" Polypropylen-Schraubstopfen verschlossen wer-
den. · 

Fassungsraum: 207 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 585 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 30.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1A1/X/250/ ..•....•.....•..• /0/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
1 etzten beiden 
Ziffern) 

797 5 •..••..• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Oie Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen I, II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm• (Ve rpackungsgruppe I I) bzw. 
2,70 g/cm 3 (Verpackungsgruppe III) 
nicht überschreiten . 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 11.05.1987 

0 lll1) Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7976/1A1 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
jberschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 B rüh 1 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Stahl mit einem Polyäthylen-Innengefäß. 
Im Oberboden befinden sich zwei Öffnungen für die 
Einfüll stutzen des Innengefäßes, die durch zwei 
2" Polypropylen-Schraubstopfen verschlossen wer
den. 

Fassungsraum: 207 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, ·die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 586 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 30.03.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 



5 

6 

Zulassung 

Oie unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

( U .) lAl/X/250/ •••••.•.... • . . ... /D/BAM 
~ (Herstellungs-

7976 0 ••••• • • 

(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Her s te 11 er s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
I I oder I I I verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,20 g/cm• (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,80 g/cm• (Verpackungsgruppe !!) bzw. 
2,70 g/cm• (Verpackungsgruppe !!!) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigßn 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der .Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für r~aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 11.05.1g87 

I 
r~ ~,l 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7977/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung v.on Gefahrgutaus
nahmeverordnungen vom 30. September 1986 - Aus
nahme E 18 - (BGBl. I. S. 1612). 

Antragsteller 

Wella AG 
6100 Darmstadt 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe mit Aerosoldosen bzw. Tuben aus 
Kunststoff als Innenverpackung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 662 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen · worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer 
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u\ 4G/Y108/S/ ......••.•.•...• /0/BAM 
\.V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7977 .••••....• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen !I oder !!! verwendet werden . 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 108 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
s~ellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
m1t den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 
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9 

10 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der . Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever-
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berl in" ( ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mind~, 11.05.1987 

F c~<JI ~'1-t 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (llestf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7979/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (lntermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

-Haberl Ges. m.b.H. A 3161 St. Veit 
Österreich 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 104 144 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Mi nden (Westf) vom 05.01.1987 einer 
Bauartprüfung nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-
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7 

ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Qual i
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

f'u\13H3/Y/ .••••• /D/ •••••••• BAM 7979/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

lungsda- Kurzzeichen 
turn nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehrt ften der GGVS/GGVE/GefahrgutVSee solehe 
flexible IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder I II verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlüsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblattder Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 19.05.1987 

'7 

~~eitvAI 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Westf) 

~Deutsche 
~- · Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H B I R 

Zulassungs-Hr. 798016HA1 

für dl~ Bauart elner Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Gilter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung iiber die innerstaatlich-e und grenz
iib~rschreitende Beförderung gefährlicher GUter 
mit El6enbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 



2 

4 

6 

7 

Ant ra·gsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
b711 Hasslu~h/P[3lz 

leacbreibuna der Bauart 

Komblnatlonsverpackun& (Kunststoff) mit faßförml
ger Außenverpackung aus Stahl. Im Oberboden des 
lnu~t~gcf:tOt!a:; be[lndet äl c h ein FUlldffnungtt
stut:ten, der durch einen 2" Polypropylen-Schrau
b~nstopfen (Tri-Sure) verschlossen wird. 

Fassungsraum: 60 Liter 

Anfurdccunsen an die Iauart 

Ole Bau11rt liuß den Baumu•tern entsprechen, eil~ 
~l·1uHO t•rutb~rl ....:l tl Nr. 104 )"Jl der tsundesbahn-Ver
suchaanstalt Hinden (Westf) vom 20.03.1987 einer 
Sauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
CCVE Ultlel· :tu~l'll wurden ölnJ. 

Zulassung 

Oie unter Nr. J beschriebene Bauart wird unter 
Uer Voraust&~tzung, daU dt~ Anforderungen nach 
Nt. '• t•rldlll wt·tdt.· n, .·. ugt·l . • sscu. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr d1e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfilllt sind. 

l.ennzeichoung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f~rtlgten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

6HA1/Yl.8/150/ •••••••••••••• /D/BAH 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

7980 ......... 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflasen Uber die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

Di~ nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigt~n und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
Vt!rwendet werd~n, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
w~ rdt!n. 

8.3 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dUrfen nicht Uber
öCltrLLt~t• w~rden. 

8.4 

8.5 

8.6 

L 

Die Dichte der FüllgUter darf 
1,80 g/cm 1 (Verpackungsgruppe II) bzw. 
l,JO Klcm 1 (Verpac~ung~gruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der G~samtUberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei S.5 °C 
Jarl 100 ~Pa nicht Ub~rschrelten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
trWtion Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den FüllgUtern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung filr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt slud. 

10 Sooatiae• 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

d~m J:::uropälschen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Ubereinkommen) 

dem internationalen Ubereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
ilber dl~ Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prilfanforderungen fUr Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
tetlungshlatt der Bundesanstalt fUr Materialprü
fung, 8•·<11n" (lSSN 0340-J...!;'TH -- )feröffentlicht. 

Bundeababn-Zeotralaat 
Kindeo (Weatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 R G S S C 8 E I N 

Zulaasungs-Nr. 798116HA1 

fUr die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

3 

4 

•echtagrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überachreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BCBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG 
b7l3 Uas•iuch/Pfalz 

Beachreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Kombinationsverpackung (Kunststoff) mit faßförmi
ger Außenverpackung aus Stahl. Im Oberboden des 
lnuen~etäßt:ti b~findet sich ein FUllöffnungs

stutzen1 der durch einen 2" Polypropylen-Schrau
benstopfen (Tri-Sure) verschlossen wird. 

Fassungsraum: 60 Liter 

Aoforderuoaeo an die Bauart 

Die Ballart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß PrUfbericht Nr. 104 532 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 20.03.1987 einer 
Bauartprilfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
G~V~ u•aL~r~og~'' wucd~tl slnd. 

Zulaaauoa 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werde•a, zugelassen. 

unter 
nach 
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6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr dt'e Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

J:ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
f~rtigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

G) 6HA1/ X /250/ ••.•• •••••• ••• /D/BAM 7981,,,,,,,,, 
(Herstellungs
datum nach 

(Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.~ 

8.6 

9 

Rn 1512 (l) e) 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) der Anl. zur GGVE) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelisseneo Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dUrfen fUr gefährliche GUter 
Vt!rwend~t werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässip, sind. 

Die Verpackungen dilrfen 
der VerpRrkung"Rrnppca T, 
Wt!rd.~n. 

filr gefährliche GUter 
Tl od<'r TTT verwendet 

Di<' Grenzdaten fUr d<'n TnhRlt dUrfen nicht UbPr
ti~ltrlLL~tl Wt!Cden. 

Die Dichte der FUllgUter darf 
1,20 g/cm 3 (VerpRckungsgrupp<' I) bzw. 
i,!!U 11,/cm' (VerpacltungHgruppe II) bzw. 
2,30 g/cm 3 (V~rpackungsgruppe I I I) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtilberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und PRrttaldrttck von T.uft oder sonRtig~n 

ln..:rteu Gas~.:u, vcrmlnd~rt um 100 k.Pa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht ilb~rschreiten. 

Die unter Nr, 3 heRehrtebene Bauart hat die Bau
artprUfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

'Be ze ic hnung UN-Nr. 

Wasser 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
trAtion Klasse Ziffer 

Kein Stoff der 
Anl. zur GGVE 

Verpackungsbauart mUssen 
den Filllgiltern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach .dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachwels
bur s!L:herst~llen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung filr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung filr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

d~m Europäischen Übereinkoamen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpack.ungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 EIn Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

2578 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird ia "Aats- und Hit
teilungsblatt der Bundesan~talt fUr Materialprü
fung, ~crlln" (LSSN 0140-7~~1) veröffentlicht. 

4950 Ml7n, 22.0Ll987 r()IJ./ h 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westfl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7982/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beforderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BG81. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof+ Klein Verpackungswerke GmbH l'Cc 
4540 Lengerich 

Beschreibung der Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Papier-Ventilbodensack bestehend aus 4 Lagen 
Semiclupak-Papier und einem eingearbeitetem PE
Innensack. Die zweite Papierlage von außen hat 
eine Polyäthylen-Beschichtung. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. S/87053 der Fa. Bischof + 
Klein, Verpackungswerke, 4540 Lengerich vom 
06.04.1987 abweichend jedoch mit einer PE-Be
schichtung der zweiten Papierlage von außen, ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
stehtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5M2/Y26/S/ .••.•••.....••.•• /0/BAM 7982 ••.••.•• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichendes 
Ziffern) Herstellers l 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bau~rt serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
sehrt ften der GGVS/GGVE/GGVSee solehe Verpackun
gen zulässig sind. 



8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe I I oder I II verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,6 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf 
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent 
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sieherstell en, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter . 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dies er Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 26.05.1987 

;~ ~. 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7983/4G 

für die Bauart einer Verpackung 
gefährlicher Güter 

zur Beförderung 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schülke & Mayr GmbH 
2000 Harnburg 63 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 2 
Stück 6 Liter Kunststoffkanister als Innenver
packung eingestellt sind. 

4.2 

5 

6 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfzeugnis Nr. 51/6 vom 09.09.1986 der 
Fa. Europa Certon AG, 2000 Harnburg 70 und .den 
weiteren mit Schreiben vom 02.02.1987 und 
19.03.1987 eingereichten Unterlagen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Her steller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgeleg ten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.5 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(~) 4G /Y 13/S/ •••••••..•.•••••.. /0/BAM 798 3 ••.• • .• 
- · (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten des Her-
li ffern) steller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar si cherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß al·le Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

4950 Minden, 05.06.1987 

I 
,Pi~<.AI ft"' 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S 5 U N G 5 S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7984/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur BefHrderung 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefHrderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schülke & Mayr GmbH 
2000 Harnburg 63 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 10 
Stück Liter Kunststoffkanister als Innenver
packung eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfzeugnis Nr. 54/6 vom 09.09.1986 der 
Fa. Europa Certon AG, 2000 Harnburg 70 und den 
weiteren mit Schreiben vom 02.02.1987 und 
19.03.1987 eingereichten Unterlagen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü'\,.G/Yl2/S/ •••.•••••••••••.•• /D/BAM 7984 .••.••• 
~· (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
beiden letzten des Her-
li ffern) stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-

z 580 

Schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 12,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
fHrderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale BefHrderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die BefHrderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur BefHrderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) verHffentlicht. 

4950 Hi~en, 05.06.1987 

jtuf?lt,.# ~Ut 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zu1assungs-Nr. 7985/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be fHrde rung 

1 

2 

J 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende BefHrderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragatelier 

Schülke & Mayr GmbH 
2000 Harnburg 63 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die 10 
Stück 1 Liter Kunststoffflaschen mit Styropor
Kopfpolster als Innenverpackung eingestellt 
sind. 



4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfzeugnis Nr. 55/6 vom 09.09.1986 . der 
Fa. Europa Certon AG, 2000 Harnburg 70 und den 
weiteren mit Schreiben vom 02.02.1987 und 
19.03.1987 eingereichten Unterlagen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 4G/Yl2/S/ •...•••••.•••••.•• /0/BAM 
\!!) (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

798 5 •••.••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 12,0 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 

8.5 Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Natione n 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551 ) veröffentlicht. 

Hin~, 05.06.1987 

~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Minden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7986/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

3 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8.1 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGB!. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Schülke & Mayr GmbH 
2000 Harnburg 63 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Pappe als Außenverpackung in die wahl
weise 40 Stück 0,45 Liter Kunststoffflaschen oder 
60 Stück 0,25 Liter Kunststoffflaschen als Innen
verpackung eingestellt sind. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfzeugnis Nr. 56/6 vom 09.09.1986 der 
Fa. Europa Certon AG, 2000 Harnburg 70 und den 
weiteren mit Schreiben vom 02.02.1987 und 
19.03.1987 eingereichten Unterlagen einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\4G/Y2l/S/ •••••••••••••••••• /D/BAt1 
W {Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7986 •••.••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
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8 . 2 

8.3 

8. 4 

8.5 

9 

10 

10.1 

schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 21,0 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind . 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbabn-Zen~ralam~ 

Kinden (Wes~f) 

1. Nach~rag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Sr. 7950/13H3 

Nr. 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines werden wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

7 

z 582 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1530/85-7 vom 11.07.1985 
und 1530/85-7-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labor
data Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bau
artprüfung nach den "'Technischen Richtlinien für 
den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBL Heft 14, 1985. Nr. 147)"" unter
zogen worden sind. Abweichend vom Prüfbericht be
trägt das Volumen bis 1000 Liter. Die Abmessun
gen Breite und Länge dürfen nicht geändert wer
den. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

13H3/Y/ •••••• /D/ ••••••• BAM 7950/10800/ ••• • •• *) 
(Herstel
lungsda
tum nach 
Pkt. 7 (d) 
der ""TR 
IBCf 001") 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

*) Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

8.3 Grenzdaten für den Inhalt 
Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht über
schreiten. 

8.5 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7950/13H3 vom 09.04.1987 der Firma Gehrüder 
Friedrich, 3320 Salzgitter 41. 

Dieser Nachtrag wird im "'Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin·· (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Min~, 15.07.1987 

r~~ 
cmm Deutsche 

Bundesbahn 
Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulasaunga-Nr. 7882/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 322 vom 15.01.1987 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 104 322 vom 
12.05.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7882/1H2 der Fa. Sulo Eisenwerk Streuher & 
Lohmann, 4900 Herford, vom 21.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "'Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Mat'erialprüfung, Berlin"' (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden. 17.07.1987 

7 . 
r~~ ~ 

Bundesbabn-Zentralaat 
Hinden (Weatf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U R G S S C H & I N 

Zulaaaunga-Rr. 7881/1H2 

Nr. 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert: 

J 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 321 vom 15.01.1987 und 
1. Nachtrag zum Prüfbericht 104 321 vom 
12.05.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden 
(Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden s ind. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7881/1H2 der Fa. Sulo Eisenwerk Streuher & 
Lohmann, 4900 Herford, vom 21.01.1987. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berl i n " (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

·4950 Hiuden, 17.07.1987 

I 
fobAI 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I R 

Zulassungs-Nr. 7785/lAl 

Nr . 4 des Zulassungsscheines wird wie folgt erweitert 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. XXIV/86 vom 14.10.1986 und 
VII/87 vom 13.05.1987 der Mauser-Werke GmbH, 5040 
Brühl einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Dies"r Nachtrag gilt nur 
sungsschein 7785/lA1 der 
Brühl, vom 20 . 11.1986. 

in Verbindung mit 
Fa. Mauser-Werke 

dem Zulas
GmbH, 5040 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
de r Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
034 0-7551) veröffentlicht. 

4950 Mioden , 15.07.1987 

'I 

"'~ ~ 
Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Westf) 

mm 
1. Nachtrag z.a 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassuogs-Nr. 7768/4G 

Deutsche 
Bundesbahn 

Nr. 1:2, 4.1 und 8.3 des Zulassungsscheines wird wie folgt 
geändert bzw. erweitert : 

1.2 Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutausnahmeverord
nungen vom 30. September 1986 - Ausnahme E 22 - (BGBl, 
s. 1612). 

4.1 Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß 
Prüfbericht Nr. 103 924 vom 17.09.1986 und 103 924 1. 
Nachtrag vom 01.07.1987 der Bundesbahn-Versuchsanstalt 
Minden (Westf) einer Bauartprüfung nach dem Anhang V der 
An'lage zur GGVE unterzogen worden sind. 

8.3 Die Bruttomasse des Versandstückes darf 13,2 kg nicht 
überschreiten. 

L 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungsschein 
7768/4G der Fa. Henkel KG aA, 4000 DUsseldorf 1 vom 03.11.1986 

Dieser Nachtrag wird 1m "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht. 

>950 Mi~n, 03.07.1987 

,p~ ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bun de sbahn-Zentralamt 
Hind e n (West f) 

1. Nachtrag 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 c · H E I N 

Zulassungs-Nr. 7726/3Hl 

Nr. 4 und 8.6 d'es Zulassungsscheines wird wie folgt er
weitert : 

4 

8.6 

Anforderljn_.g·e" an die . Bauart 

Die Ba.uart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Pr.üfbericht Nr . 88 948 vom 31.01.1977, 
88 948 1. Nachtrag vom 18.06.1981, 88 948 
2 . Nachtrag vom 12.08.1985 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt t·1inden ( Westf) und Bericht Nr. 700 
186 vom 08.04.1986, 100 187 vom 14.04.1987 der 
BASF AG KTE/WMW-f206 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind . 

Die unter 
artprüfung 
standen: 

Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
zusätzlich mit folgenden Stoffen be-

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
( White Spirit) 
Salpetersäure 2031 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

55 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c) 

8 2b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur _Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein Nr. 7726/3Hl der Fa. Plastikpack GmbH, 
7519 Eppingen-Mühlbach vom 26.09.1986. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für f!aterialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 20.07.1987 

z 583 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

l, Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7631/0Al 

Nr. 3, 4, und 8.4 des Zulassungsscheines wird wie 
folgt geändert bzw. erweitert 

3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung, konischer 
nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 5 bis 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Ka niste r mit 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 Oll vom 12.12.1983, 
100 Oll 1. Nachtrag vom 04.06.1986 und 100 Oll 
2. Nachtrag vom 07.05.1987 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ·(Westf) einer Bauartprüfung 
nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen 
worden sind. 

7 Kennzeichnung 

8.4 

Die nach der ·zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OAl/Y/140/ •••••••• /D/BAM 7631 ••••••.• 
(Name 

ge
gut 

(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
He r s t e ll er s ) 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 93 kPa nicht überschreiten. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem 
songsschein 7631/0Al der Fa. Jacob Berg GmbH 
6501 Budenheim am Rhein, vom 24.06.1986. 

Z ula s
& Co., 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 
der Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 
0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 15.07.1987 

l 

f-au.A! ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

1. Nachtrag zum 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 7951/13H2 

Nr. 4, 7, 8.3 und 8.5 des Zulassungsscheines werden wie 
folgt geändert bzw. erweitert: 

4 Anforderungen an die Bauart 

z 584 

Die Bauart muß den Baumustern· entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 1665/86-10 vom 20.10.1986 
und 1665/85-10-Nachtrag vom 19.12.1986 der Labor
data Materialprüfanstalt Braunschweig einer Bau
ar tprüfung nach den "Technischen Richtlinien für 
den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kenn
zeichnung und die Verwendung von flexiblen IBC
TRIBCf 001 (VKBl. Beft 14, 1985. Nr. 147)" unter-

7 

8.3 

zogen worden sind. Abweichend vom Prüfbericht be
trägt das 'Volumen bi·s 1000 Liter. Die Abmessun
gen Breite und Länge dürfen nicht geändert wer
den. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

l3H2/Y/ •••••• /D/ ••••••• BAM 7951/10800/ •••••• *) 
(Herstel
lungsda
tum nach 
Pkt. 7 (d) 
der "TR 
IBCf 001 '') 

(Name oder 
Kurzzeichen 
des Her
stellers) 

*) Die zu kennzeichnende Nettohöchstmasse ist je
weils entsprechend Nr. 8.3 zu berechnen. 

Grenzdaten für den Inhalt 
Das Verhältnis von Nettohöchstmasse zu Volumen 
darf 1,00 kg/Liter nicht überschreiten. 
Die Nettohöchstmasse darf 1000 kg nicht über
schreiten. 

8 . 5 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der iru Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen .. 

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulas
sungsschein 7951/13H3 vom 09.04.1987 der Firma Gehrüder 
Friedrich, 3320 Salzgitter 41. 

Dieser Nachtrag wird im "Amts- und Mitteilungsblatt der 
Bundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-
7551) veröffentlicht. 

4950 Kindeo, 15.07.1987 

( 

.",~ {4, 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C H E I R 

Zulassungs-Kr. 7967/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher GUter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, s. 1651) 

Antragsteller 

Sotralentz S .A., F 67 320 Drulingen 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff 

Fassungsraum: 1047 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 285 vom 04.05.1987 und 
104 285 1. Nachtrag vom 03.06.1987 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) einer Bauart
prüfung nach den "Technischen Richtlinien für den 
Bau, die Prüfung, die Zulassung, die Kennzeich
nung und die Verwendung von Transportgefäßen aus 
Kunststoffen - TRTK 001 - (VKBl. Heft 14, 1985, 
Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

_I 



6 Fertigung ~on Transportgefäßen aus ~anststoff 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die für die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

8 

8. 1 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

31H/Y/ •••••••• /D/ •••.•••• BAM 
(Herstel- (Name oder 
lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
( d) der 
"TRTK 001" 

7967/4000/1950/1047 

Auflagen über die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. gekennzeichne
ten TK dürfen für gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn für sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

8.2 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.3 

L 

Füllgüter, die aufgrund 
artprtifungen und ihres 
genüber dem Werkatoff 
001" zugelassen werden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

der durchgeführten Bau
bekannten Verhaltens ge

gemäß Nr. 3. 5 der "TRTK 

Konzen
tration 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 
-------------------------------------------------
Wasser 

Salpetersäure 2031 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
- White Spirit -
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 
Natronlauge 1824 
Kalilauge 1814 
Perchlorsäure 1802 
Chromsäure 1755 
Formaldehyd-
lösung 2209 
Schwefelsäure 1830 
Salzsäure 17 89 
Hydrazin-
lösung 2030 
Fluorobor-
säure 177 5 
Essigsäure-
anhydrid 1715 
Eisen tri-
chloridlösung -
Bromwasser
stofflösung 
Flußsäure *) 
Silicofluor
wasserstoff
säure 
(Kieaelfluor
wasseratoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsäure 
Methacryl

1788 
1790 

1778 
1805 
2218 

säure 
Propionsäure 
Ammoniak
lösung 
Thioglykol
aäure 
Essigsäure 
Ameisensäure 

2531 
1848 

2672 
1940 

2789 
1779 

53 % 

5 % 

50 % 
50 % 
50 % 
30 % 

40 % 
98 % 
36 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

48 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

98 % 
98 % 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 2 b) 
3 32c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 4 b) 
8 11 b) 

8 63 c) 
8 1 b) 
8 5 b) 

8 44 b) 

8 8 b) 

8 32 b) 

8 5 c) 

8 5 b) 
8 7 b) 

8 9 b) 
8 11 c) 
8 32 b) 

8 32 c) 
8 32 c) 

8 43 c) 
8 32 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK für die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

10 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK für Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart 
schriften der 
tel 16.1 für 

entspricht den 
ON-Empfehlungen, 
alle Typen von 

festgelegt sind. 

allgemeinen Vor
wie sie im Kapi

Großverpackungen 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 25.06.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Kr. 7968/31H 

für die Bauart eines Transportgefäßes aus Kunststoff 
zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Eisenbahn-Gefahrgutau~nahmeverordnung vom 
16.08.1985 - Ausnahme Nr. E 15 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Werit Kunststoffwerke 
5230 Altenkirchen/Westerwald 

Beschreibung der Bauart 

Transportgefäß aus Kunststoff 

Fassungsraum: 840 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 103 823 1. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) vom 
25.05.1987 einer Bauartprüfung nach den "Tech
nischen Richtlinien für den Bau, die Prüfung, die 
Zulassung, die Kennzeichnung und die Verwendung 
von Transportgefäßen aus Kunststoffen 
- TRTK 001- (VKBl. Heft 14, 1985, Nr. 147)" 
unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Transportgefäßen aus ~unststoff 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen TK serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewähr
leisten, daß bei den serienmäßig gefertigten TK 
die fUr die Bauart festgelegten Anforderungen er
füllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte 
Qualitätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten TK sind beständig und gut sichtbar wie 
folgt zu kennzeichnen: 

(Li\ 31H/Y/ ••••••• ~/D/ •••••••• BAM 7968/4000/1564/840 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 5.1 stellers) 
( d) der 
"TRTK 001" z 585 



8 

8.1 

Auflagen Uber die Verwendung der Transportgefäße 
aus Kunststoff 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten TK dürfen fUr gefährliche GUter verwendet 
werden, wenn fUr sie nach den Vorschriften der 
GGVS/GGVE/GGVSee solche TK zulässig sind. 

8.2 Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.3 

9 

10 

10.1 

10.2 

10.3 

4950 

Z586 

Füllgüter, die aufgrund 
artprüfungen und ihres 
genüber dem Werkstoff 
001" zugelassen werden: 

der durchgeführten Bau
bekannten Verhaltens ge

gemäß Nr. 3.5 der "TRTK 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasser 

Salpetersäure 2031 
Kohlenwasser- 1300 
stoffgemisch 
- Wh it e S p i r i t -
Netzmittel-
lösung 
(Laventin) 
Kalilauge 
Natronlauge 
Perchlorsäure 
Chromsäure 
Formaldehyd
lösung 

1814 
1824 
1802 
1755 

2209 
Schwefelsäure 1830 
Salzsäure 1789 
Hydrazin-
lösung 2030 
Fluorobor-
säure 1775 
Essigsäure-
anhydrid 1715 
Eisentri
chloridlösung -
Bromwasser
stofflösung 
Flußsäure *) 
Silicofluor
wasserstoff
säure 
(Kieselfluor
wasserstoff
säure) 
Phosphorsäure 
Acrylsäure 
Methacryl
säure 
Propionsäure 
Ammoniak
lösung 
Thioglykol
säure 
Essigsäure 
Ameisensäure 

1788 
1790 

177 8 
1805 
2218 

2531 
1848 

2672 
1940 

2789 
1779 

Konzen
tration 

53 % 

5 % 

50 % 
50 % 
50 % 
30 % 

40 % 
98 % 
36 % 

64 % 

50 % 

100 % 

50 % 

48 % 
60 % 

34 % 
85 % 
100 % 

100 % 
100 % 

15 % 

98 % 
98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 2 b) 
3 32c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

8 42 b) 
8 42 b) 
8 4 b) 
8 11 b) 

8 63 c) 
8 1 b) 
8 5 b) 

8 44 b) 

8 8 b) 

8 32 b) 

8 5 c) 

8 5 b) 
8 7 b) 

8 9 b) 
8 11 c) 
8 32 b) 

8 32 c) 
8 32 c) 

8 43 c) 
8 32 b) 

8 32 b) 
8 32 b) 

*) Die zulässige Verwendungsdauer der TK fUr die 
Beförderung von Flußsäure der Ziffer 7 b) 
beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Herstellung. 

Der in Nr. genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der TK demjenigen, der die TK fUr Ge
fahrgut einsetzt/befüllt, bekannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den 
schriften der UN-Empfehlungen, 
tel 16.1 für alle Typen von 
festgelegt sind. 

allgemeinen Vor
wie sie im Kapi

Großverpackungen 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 19.06.1987 

l 

:r~ 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (V es tf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U B G S S C B E I B 

Zulassungs-Kr. 7978/1H2 

für die Bauart einer 
gefährlicher GUter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I , S. 1560) 

Antragsteller 

VEB Plastverarbeitungswerk Schwerin 
DDR 2767 Schwerin-Sacktannen 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring mit Hebelverschluß gehalten. 

Nennvolumen: 120 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 744 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 05.06.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 ·beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden~ zugelassen. 

Fertigung Yon Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

/ u\1H2/Xl87/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 7978 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

9 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen Uber die Vervenduug der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr • . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppen I, 

werden. 

fUr 
li 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 187 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen de• Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefKhrlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zula•sung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulas•ungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kin~n, 01.07.1987 

~~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (llestf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7987/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher GUter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen Spannring mit Hebelver
schluß gehalten. 

Fassungsraum: 6,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 514 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 02.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3· beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung Yon Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 

8 

8.1 

8 . 2 

8. 3 

9 

10 

l:ennze1cbnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID/ADR/OA2/Y7 /S/ •• , •• ,,,, /D/BAM 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7987 ........ 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

für gefährliche GUter 
oder III verwendet wer-

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des Versandstückes darf 
7,0 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.06.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U 1 A S S U N G S S C H E I B 

Zulaasunga-Br. 7988/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
( BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

grenz
GUter 

Eisen-

z 587 



3 

4 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechve~packung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 

Fassungsraum: 11,8 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 515 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 02.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

10 

10.1 

Die unter Nr. 3 · beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA2/Yl3/S/ ••.•••••• /D/BAM 7988 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe ll oder III verwendet wer
den. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des VersandstUckes darf 
13,0 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befilllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher GUter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen ilber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 16.06.1987 

~~ {L~ 

Z588 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 7989/0A2 

für die Bauart einer 
gefährlicher GUter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Blechwarenfabrik Limburg GmbH 
6250 Limburg/Lahn 1 

Beschreibung der Bauart 

Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel. Der 
Deckel wird durch einen am Stoß überlappenden 
Spannring gehalten. 

Fassungsraum: 21 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 516 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 02.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 · beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dtirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dau~rhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

RID/ADR/OA2/Y22/S/ ••••••••• /D/BAM 
(Herstellungs-
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

7989 •.•.•• • • 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. ·7 gekennzeichne
ten Verpackungen dtirfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
den. 

filr gefährliche GUter 
oder III verwendet wer-

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Bruttohöchstmasse des VersandstUckes darf 
22,0 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung ftir Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 



10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
f ö rderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10 . 2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zula ss ungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 16.06 . 1987 

-r::ß, ~~ 
Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (lleatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7990/1H2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Rheinpfälzische Emballagenfabrik 
G. Schönung GmbH & Co. KG, 
6730 Neustadt a. d. Weinstr . 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 150 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güter 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr . 103 190 l. Nachtrag der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
vom 24.04.1987 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

ltennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(\}\ lH2/Y232/S/ •••••• • ••••••••• /D/BAM 7990 ••••.. . 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8. 2 

8.3 

9 

10 

1 0. 1 

jahr, nur die oder Kurz-
letzt e n beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bau art serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVS ee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchst ma sse des Ver
sandstückes darf 232 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung dem jenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart ent s pricht den in 

der Ordnung für die internati onale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkomm e n des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güt er 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ··Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentli cht. 

4950 Kinden, 19.06.1987 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S 0 N G S S C H E I R 

Zulassungs-Kr. 799l/5Ml 

fUr die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlic her GUter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnun g Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof & Klein Verpackungswerke GmbH & Co . , 
4540 Lengerieb 

Beschreibung der Bauart 

Papier-Ventilbodensack 
einer Innenlage aus 
Semiclupak-Papier. 

aus 4 
mit 

Lage n XZ-Papier und 
PE beschichtet em 

Z589 



4 Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß. den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. S87068 der Fa. 
Bischof + Klein Verpackungswerke Lengerieb vom 
06.Q5.1987 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfilllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Y26/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7991. ••••••• 
(Herstellungs- (Name 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche GUter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,6 kg nicht überschreiten. 

Entfällt 

8.5 Entfällt 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Bef örderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im ''Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 19.06 .1987 

7 
~(J/ttttd ~ ~~ 

z 590 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Kinden (Vestf) 

Z U L A S S U B G S S C B E I B 

Zulassungs-Nr. 7992/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher GUter 

1 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen v. 30. September 1986 - Aus
nahme El8 - (BGBl I, S. 1612). 

Antragsteller 

Dralle GmbH 
2000 Hamburg 60 

Beschreibung der Bauart 

Die Verpackung besteht aus: 

a) einer Kiste als Außenverpackung und 
b) 49 gefüllten 300 ml-Aerosoldosen als Innenver

packung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 562 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 24.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die filr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Li\ 4G/Y20/S/ • •••••••••••••••• /D/BAM 7992 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten des Her-
Ziffern) stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpack ungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des VersandstUckes darf 19,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 



9 

mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt be 
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 22.06.1987 

/( 
------~__..._., L \ 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 7993/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 &echtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen v. 30. September 1986 - Aus
nahme El8 - (BGBl I, S. 1612). 

2 Antragsteller 

3 

4 

4.1 

Dralle GmbH 
2000 Hamburg 60 

Beschreibung der Bauart 

Die Verpackung besteht aus: 

a) einer Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 
b) 49 gefüllten 300 ml-Aerosoldosen als Innenver

packung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 563 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 24.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

4.2 Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 .beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind . 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fU \ 4G/Y20/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7993 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten 
Ziffern) 

des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn fUr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen 11 und 111 verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 19,5 kg 
nicht überschreiten. 

8.4 Entfällt 

8.5 

9 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befilllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (R1D) 

dem Europäischen Übereinkommen ilber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (1MDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (1SSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 22.06.1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U R G S S C B E I R 

Zulassungs-Br. 7994/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen v. 30. September 1986 - Aus
nahme El8 - (BGBl I, S. 1612). 

Antragsteller 

Dralle GmbH 
2000 Harnburg 60 

Beschreibung der Bauart 

Die Verpackung besteht aus: 

a) einer Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 
b) einem Stapeldisplay sowie 
b) 64 gefüllten 200 ml-Aerosoldosen als Innenver

packung 

4 Anforderungen an die Bauart 

4.1 

4.2 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 564 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 24.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung vou Verpackungen 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8 . 4 

8.5 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l:ennzeichnung 

Die nach der zugelassinen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

{ij\4G/Yl8/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 7994 ••••••• 
~ (Herstellungs- (Name oder 

jahr, nur die Kurzzei-
heiden letzten 
Ziffern) 

des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 17,6 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver-

Z592 

9 

packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü 
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 22.06.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralast 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Rr. 7995/4G 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

4.1 

4.2 

5 

Erste Verordnung zur Änderung von Gefahrgutaus
nahmeverordnungen v. 30. September 1986 - Aus
nahme El8 - (BGBl I, S. 1612). 

Antragsteller 

Dralle GmbH 
2000 Harnburg 60 

Beschreibung der Bauart 

Die Verpackung besteht aus: 

a) einer Kiste aus Pappe als Außenverpackung und 
b) einem Verkaufsaufsteller sowie 
b) 97 gefüllten 300 ml-Aerosoldosen als Innenver

packung 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 565 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 24.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den . 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 

_J 



6 

7 

der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung •on Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

l:ennzeicbnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(U\4G/Y43/S/ ••••••••••••••• •. /0/BAM 
\,_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

7995 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
de s Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche GUter der 
Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 43,5 kg 
nicht überschreiten. 

Entfällt 

Wird die zugelassene Verpackungsbauart als zusam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher GUter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 22.06.1987 

Bundeababn-Zentralaat 
Kinden (Veatf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U R G S S C H E I R 

Zulaaaunga-Rr. 7996/5H4 

filr die Bauart einer 
gefährlicher GUter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

R.ecbtagrundlagen 

Verordnung Uber die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Nordenia-Kunststoffe, 2841 Steinfeld 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus Kunststoffolle 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Die Bauart muß 
gemäß Nachtrag 
11.12.1986 der 
nach dem Anhang 
worden sind. 

den Baumustern entsprechen, die 
zum Prüfbericht Nr. 167/84 vom 
Hoechst AG einer Bauartprüfung 

V der Anlage zur GGVE unterzogen 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

][ennzeicbnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fli\5H4/Y26/S/ •••••••• •••••• ••• /0/BAM 7996 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dUrfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten filr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,2 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) mUssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 
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9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung fUr Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen Uber die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
Uber die Beförderung gefährlicher GUter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 29.06.1987 

7 

f'·""JJ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (Westf) 

Z U L A S S U H G S S C H E I R 

Zulassungs-ar. 7997/13H2 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

z 594 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragst:eller 

EMPAC Verpackungs GmbH 
4407 Emsdetten 

Beschreibung der Bauart: 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 104 731 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 12.05.1987 einer 
Bauartprüfurig nach den "Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRIBCf 001 (VKBl. Heft 14, 1985. Nr. 147)" un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

unter 
nsch 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 ~ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

(u \ 13H2/Z/,,,,, ./D/,,.,,., .BAM 7997/4000/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

8 

8.1 

8.2 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "TR 
IBCf 001" 

Auflagen Uber die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn flir sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen für gefährliche GUter 
der Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die VerschlUsse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vom Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen Uber die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der ON
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, den 29.06.1987 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kindeo (Vestf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z 0 L A S S U • G S S C H K I M 

Zalassuogs-Nr. 7998/13H4 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Container) zur Beförderung gefährlicher Güter 

1 Rechtaaruodlaaen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordoung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 



2 

3 

4 

Antragsteller 

GehrUder Friedrich, 3320 Salzgitter 41 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 1665/86-10 vom 20.10.1986 und 
1665/86-10 Nachtrag vom 19.12.1986 jedoch ab
weichend zusätzlich mit Innenfolie entsprechend 
genannten 'Spezifikationen einer Bauartprüfung 
nach den "Technischen Richtlinien fUr den Bau, die 
Prüfung, die Zulassung, die Kennzeichnung und die 
Verwendung von flexiblen IBC-TRIBCf 001 (VKBl. 
Heft 14, 1985. Nr. 147)" unterzogen worden sind. 

5 Znlaas11ng 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von flexiblen IBC 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen IBC die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

l:ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten flexiblen IBC sind beständig und 
s ichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\ 13H4/Y/ •••••• /D/ •••••••• BAM 7998/10800/1000 
~ (Herstel- (Name oder 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "'TR 
IBCf 001"' 

8 Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dilrfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen IBC dürfen filr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet wer
den . 

Die Grenzdaten filr den Inhalt dürfen nicht Uber
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu 
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die VerschlUsse der flexiblen IBC 
gegenilber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschlitzt sind, daß sie 
nicht vom FUllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem FUllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im PrUf
bericht gemäß Nr. 4 genannten PrilffUllgUter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen ilber die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC filr Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den Vorschriften der UN
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 filr alle IBC 
festgelegt sind. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt filr Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden~ den 30.06 .1 987 

~~ ~ 
mml Deutsche 

Bundesbahn 
Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 7999/13H3 

für die Bauart eines flexiblen IBC (Intermediate Bulk 
Contai ner) zur Beförderung gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Eisenbahn-Gefahrgutausnahmeverordnung vom 16.08.85 
- Ausnahme Nr. E 14 -
(BGBl. I, S. 1651) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerieb 

Beschreibung der Bauart 

Flexibler Intermediate Bulk Container 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die ge
mäß Prüfbericht Nr. 104 471 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 12.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach den "'Technischen Richtlinien 
für den Bau, die Prüfung, die Zulassung, die 
Kennzeichnung und die Verwendung von flexiblen 
IBC-TRlBCf 001 (VKBL Heft 14, 1985. Nr. 147)"' un
terzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von flexiblen IBC 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen flexible IBC 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten flexiblen lBC die fUr die Bauart festgelegten 
Anforderu ngen erfüllt sind. 

Das mit den Antragsunterlagen eingereichte Quali
tätssicherungsprogramm ist dabei einzuhalten. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten flexiblen IBC sind beständig und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\..13H3/Y/ ••••••• /D/ •••••••• BAM 7999/4000/1000 
'-.V (Herstel- (Name oder 

8 

8 .1 

8.2 

lungsda- Kurzzeichen 
tum nach des Her-
Pkt. 7 d) stellers) 
der "'TR 
lBCf 001"' 

Auflagen über die Verwendung der flexiblen IBC 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten flexiblen IBC dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche flexible 
IBC zulässig sind. 

Die flexiblen lBC dilrfen filr gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe Il oder III verwendet wer
den. 
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8.3 

8.4 

8.5 

9 

10 

l 0. 1 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

Vor der ersten Beförderung eines gefährlichen Gu
tes in einem flexiblen IBC muß nach dem anerkann
ten Stand der Technik nachgewiesen sein, daß die 
Werkstoffe und die Verschlusse der flexiblen IBC 
gegenüber dem Füllgut beständig oder durch geeig
nete Auskleidung so geschützt sind, daß sie 
nicht vorn Füllgut angegriffen werden oder gefähr
liche Verbindungen mit dem Füllgut eingehen. 

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechene 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der flexiblen IBC demjenigen, der die 
flexiblen IBC für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den Vorschriften 
Empfehlungen, wie sie im Kapitel 16 für 
festgelegt sind. 

der UN
alle IBC 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, den 09.07.1987 

7 
.(:!irekfil 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (West f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 800l/5H4 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Z596 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke 
4540 Lengerieb 

Beschreibung der Bauart 

Ventilbodensack aus einer Lage PE-Folie. 

Anforderungen an die Bauart 

grenz
Güte r 

Eisen-

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. P 87712 vom 
20.05.1987 der Fa. Bischof+ Klein, Lengerich ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü'\5H4/Y 5 l /SI •••••••••••••••• /D/800 1 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 50,1 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Hasse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüf füllgUter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 10.07.1987 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Z U L A S S U H G S S C H E I H 

Zulsssungs-Nr. 8002/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Wilhelmstal-Werke Gm bH 
4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack 
Polyäthylen. 

mit einem 

Anforderungen an die Bauart 

Innensack aus 

Die Bauart mu·ß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 695 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 30.04.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

"ennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 

~sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

~ 5M2/Y26/S/ ••••••• •••• ••••• /D/BAM 8002 •••••••• 
(Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen Uber die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche GUter 
verwendet werden, wenn filr sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe 
werden. 

für gefährliche GUter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten fUr den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten PrüffüllgUter ent
sprechen. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kind~, 10.07.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kindeo (Vestf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8003/5M2 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

l Rechtsgrundlagen 

2 

3 

4 

5 

6 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Wilhelmstal-Werke GmbH 
4019 Monheim 

Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack 
Polyäthylen. 

mit einem 

Anforderungen an die Bauart 

Innensack 

grenz
Güte r 

Eisen-

aus 

Die Bauart mUß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 696 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 04.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Herstell er muß 
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7 

gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

fu\ 5M2 IY2 6 I s I •• •••••••••••••• I DIBAM 8003 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8 .1 

8.2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die ~erpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe II 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

8. 4 

8. 5 

8.6 

9 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetztlbefüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

inter
auf der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mini, 10.07.1987 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Vestf) 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Kr. 8004I5Ml 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Bischof + Klein Verpackungswerke GmbH & Co. 
4540 Lengerich 

grenz
Güter 

Eisen-

3 Beschreibung der Bauart 

Kreuzbodensack aus einer Lage Leichtkrepp-Papier, 
4 Lagen Semiclupak-Papier und einem eingearbeite
ten Innensack aus PE-Folie. 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Laboratoriumsbericht Nr. S87078 vom 
19.0~.1987 der Fa. Bischof + Klein, Lengerich ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dtirfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

ge
gut 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

('li\5M1IY51ISI ••••••••••••••• • IDIBAM 8004 •••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7, gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn ftir sie nach den Vor
schriften der GGVSIGGVEIGGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückesdarf 50,7 kg nicht überschreiten. 

8.6 Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 



9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 o. 3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~en, 10.07.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zent:ralaat: 
Kinden (West:f) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8005/1A2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart: 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel. 
Faß werden durch einen Spannring mit 
hebelverschluß gehalten. 

Deckel und 
Spannring-

Nenn vo l ume·n: 90 1 

4 Anforderungen an die Bauart: 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. VIII/87 der Mauser-Werke, 
Brühl vom 13.05.1987 einer Bauartprüfung nach 
dem Anhang V der Anlage zur GGVE unterzogen wor
den sind. 

5 Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 

7 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ii'\ 1A2/Yll0/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8005 •••••••• 
"~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden zeichen des 
Ziffern) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe Il 
werden. 

für gefährliche Güter 
oder III verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 110 kg nicht überschreiten. 

9 

10 

10.1 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanst3lt für Materialprü
fung, Berlin'' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 10.07.1987 

7 I ~/I /fut}lu# t-- "\ 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U K G S S C H K I N 

Zulassungs-Kr. 8006/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 220 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 611 vom 11.03.1985, 
95 583 und 90 854 mit den zugehörigen Nachträgen 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) ei
ner Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage 
zur GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung Yon Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\ 1Hl/Xl.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 8006 •• •• • • •• • 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. l 

8.2 

8.3 

8.4 

z 600 

datum nach 
Rn 1512 (l) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
scb.riften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die 
der 

Verpackungen dürfen 
Verpackungsgruppe I, 

werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. 
tes und Partialdruck 

h. Dampfdruck des Füllgu
von Luft oder sonstig~n 

8.5 

8.6 

8. 7 

9 

inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäure 

UN-Nr. 

2789 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 32b) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart mtissen 
nachweisbar gegenüber den Filllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U K G S S C H E I N 

Zulassungs-Kr. 8007/lHl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher Güter 

l 

2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

grenz
Güter 

Eisen-



3 Beschreibung der Bauar~ 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolumen: 120 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 100 351 vom 08.01.1985 und 
101 351 l. Nachtrag vom 11.06.1985 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) und Prüfbe
richt Nr. 1/85 vom 13.05.1985 der Hauser-Werke 
GmbH, Brühl einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, · daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefert ig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(ff) 1Hl/Xl.3/250/ ••••••••••••••• /0/BAH 8007 ••••••••• 
(Herstellungs- (Name 
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fUr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
11 oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,26 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,85 g/cm' (Verpackungsgruppe Il bzw. lll) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermir.dert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
White Spirit 
(Kristallöl K30) 
Essigsäure 2789 
Salpetersäure 2031 
Wasser 

Netzmittel
lösung 
(Laventin) 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 
55 % 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 3lc) 

8 32b) 
8 2b) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis 
träglichkeit 

zur Feststellung der chemischen Ver
muß nach dem anerkannten Stand von 

8.7 

Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sei n, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

9 Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

10.2 

10.3 

4950 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährli c her Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

i.nter
au f der 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IHDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8008/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderun g 

2 

3 

4 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBL I, S. 1560) 

Antragsteller 

Hauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel. 

aus Kunststoff 

Nennvolumen: 12 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

mit nichtabnehmbar em 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 101 250 vom 10.12.1984 und 
101 250 1. Nachtrag vom 13.05.1985 der Bundes
bahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) einer Bauart
prüfung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE un
terzogen worden sind. 
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Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dilrfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

~ 3H1/Y/200/ •••••••••••••••••• /0/BAM 8008 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8. 2 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppen 
werden. 

für gefährliche Güter 
11 oder 111 verwendet 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die Dichte der Füllgüter darf 
1,29 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. I1I) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Tolkan S *) 
Oxytril M *) 
(ioxynilhaltige 
Präparate) 
Acricid **) 
Thiodan **) 
TPTH 500 **) 

Stoff der Anlage 
Konzen- zur GGVE 
tration Klasse Ziffer 

1593 6.1 75c) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

6. 1 75c) 
6.1 72c) 
6.1 79c) 

*) Produkte der Fa. Agrotec, Kerpen 
**) Produkte der Fa. Hoechst AG, Frankfurt 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 
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der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

10.2 

10.3 

4950 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 13.07.1987 

( 

rc~~(}'tt:dl 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Wes~f) 

Z U L A S S U N G S S e B E I N 

Zulassungs-Kr. 8009/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be för de rung 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat·liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauait 

Kanister 
Decke 1. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 17,5 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 92 381 vom 16.02.1979, 
92 381 l. Nachtrag vom 13.06.1980, 92 381 
2. Nachtrag vom 30.11.1981, 92 381 3. Nachtrag 
vom 12.10.1983, 92 381 4. Nachtrag vom 
10.05.1985, 92 381 5. Nachtrag vom 15.05.1984 
der Bundes b ahn - Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Prüfbericht der BASF KTE/WMW-F206 vom 
11.01.1983 einer Bauartprüfung nach dem Anhang V 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefert::.gt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

fu\ 3Hl/X/250/ •••••••••••••••••• /D/BAM 8009 ••••••••• \.V (Herstellungs- (Name 
datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für 
der Verpackungsgruppe I, II 
werden. 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 

dürfen nicht über-

1,10 g/cm' (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,62 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Oxytril M 
oder Bottrol PE 
Schädlingsbe- 1593 
kämpfungsmit-
tel Etzel 
Schädlingsbe- 3013 
kämpfungsmit-
t el Herbogil 
flüssig 
Schädlingsbe- 3014 
kämpfungsmit-
tel "Superher
bogil flüssig" 
Perchlor- 1897 
äthylen 
Trevespan DP 
oder Bottrol 
DP 
Laventin-
lösung 
Essigsäure 
White Spirit 
Gatt *) 
Anitop **) 

2789 
1300 
2902 
2902 

Konzen
tration 

5 % 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
6.1 75c) 

6. 1 7 Sc) 

6.1 7 Sc) 

6.1 15c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 
8 32b) 
3 32c) 
6.1 74c) 
6.1 74c) 

*) Produkt der Fa. Ruhrstickstoff, Bochum 
**) Produkt der Fa. Celamerk, Ingelheim 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung filr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher GUter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hin~, 13.07.1987 

. ~(!J..P./ h 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentrala•t 
Hinden (Westf} 

Z U L A S S U N G S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8010/3Hl 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

5 

6 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. 1, S. 1560) 

Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauar~ 

Kanister 
Decke 1. 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 20 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 84 811 vom 27.11.1973, 
84 811 1. Nachtrag vom 15.11.1974, 
84 811 2. Nachtrag vom 22.11.1977, 
84 811 3. Nachtrag vom 22.01.1987 
der Bundesbahn-Versuchsanstalt Hinden (Westf) 
und Prüfbericht Nr. XXIII/86 vom 27.08.1986 der 
Mauser-Werke GmbH, 5040 Brühl, einer Bauartprü
fung nach dem Anhang V der Anlage zur GGVE unter
zogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig-

Z603 



7 

ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(Ü\3H1/X1.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 8010 ••••••••• 
~ (Herstellungs- (Name 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) 
der An!. zur GGVE) 

zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verveoduog der Verpackung 

8 .1 

8. 2 

8.3 

8.4 

8 . 5 

8.6 

8.7 

9 

Z604 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
II 

gefährliche Güter 
oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,84 g/cm' (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Wasserstoff- 2014 
peroxidlösung 
Flußsäure 1790 
Salzsäure 1789 
Schwefelsäure 1830 
Salpetersäure 2031 
Ameisensäure 1 77 9 
Essigsäure 2789 
Formaldehyd- 2209 
lösung 
Natronlauge 1824 
Kalilauge 1814 
Hypochlorit- 17 91 
lösung 
Kohlenwasser- 1300 
Stoffgemisch 
- White Spirit -
(Kristallöl 60, 
Shell - Chemie) 
Netzmitte 1-
lösung 
(Laventin) 
n-Butylacetat/ 1123 
mit n-Butylacetat 
gesättigte Netz
mittellösung 

Konzen
tration 

bis 60 

bis 75 
bis 38 
bis 98 
bis 53 
bis 98 
bis 98 
bis 40 

bis 50 
bis 50 
bis 

% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

i. 
% 

160 gCl/1 

5 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 62b) 

8 7a) 
8 Sb) 
8 lb) 
8 2b) 
8 32b) 
8 32b) 
8 63c) 

8 42b) 
8 42b) 
8 6lb) 

3 2c) 

kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

3lc) 

Die Werkstoffe dieser Verpackungsbauart müssen 
nachweisbar gegenüber den Füllgütern beständig 
sein. 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik gefilhrt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung fUr die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 MindFJ, 13.07.1987 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8011/3Hl 

für die Bauart einer 
gefUh~licher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat1iche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

3 Beschreibung der Bauait 

5 

Kanister 
Decke 1 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 184 vom 30.09.1980 der 
ßundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) und 
Bericht Nr. IX/87 vom 27.05.1987 der Mauser-Werke 
GmbH, 5040 Brühl einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

A. l 

8. 2 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

3Hl/Y/200/ •••••••••••.•.•••• / D/ßAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

8011 .••.••.•• 
(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für geföhrliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe 11 oder Ill verwendet 
werden. 

8.3 Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 

8.4 

8. 5 

8.6 

8. 7 

9 

10 

Die Dich te der Füllgüter darf 
1,05 g/cm' ( Verpackungsgruppe II bzw. 111 
nicht überschreiten. 

Der GesamtUberdruck ( d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °e 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebe'.'" Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

,Hydrazin
lösung 
Essigsäure 

UN-Nr. 

2030 

2789 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
nein . 

Konzen
tration 

64 % 

99 % 

Stoff der Anlage 
zur GGV[ 

Klasse Ziffer 

8 44 b) 

8 32 b ) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dern anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können . 

Bei Stoffen rni t einem Flammpunkt von höchstens 
35 °e muß sichergestellt sein, daß bei betriebs 
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der rlie 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für d i e internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dern Europäischen Übereinkommen über die int<>r
n~::~ Li.onale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMDG-eode) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

( UN ) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur ßeförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für t1aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 13.07.1987 

l 

(AfM<l ~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Hr. 8012/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnlln g Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, s. 1560) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Mauser-Werke GmbH 
5040 Brühl 

Beschreibung der Bauart 

Kanister aus Kunststoff mit nicht abnehmbarem 
Deckel. 

Nennvolumen: 60 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 94 189 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 29.02.1980 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

un ter 
na ch 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

('ü'\3Hl/Xl.3/250/ ••••••••••••••• /D/BAM 8012. •••• •••• 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8. l 

8.2 

8. 3 

8.4 

8.5 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (l) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Hersteller s) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen fü[" gefährliche GüLer 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder III verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,38 g/cm 3 (Verpackungsgruppe I bzw. II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

z 605 



8.6 

8.7 

9 

10 

10.1 

i0.2 

10.3 

4950 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprüfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung UN-Nr. 

Salpetersäure 2031 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

65 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 2b) 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissenschaft und Technik geführt werden können. 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die 
nationale Beförderung gefährlicher Güter 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des 
kehrs (IMDG-Code) 

inter
auf der 

Seever-

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten . 

Dieser Zulassungsschein wird lm "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Mind~, 13.07.1987 

, iiirN'" l/ ~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C R E I N 

Zulassungs-Nr. 8013/5Ml 

fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung ge-fährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

2 Antragsteller 

SVD Verpackungen GmbH 
4422 Ahaus 1 

3 Beschreibung der Bauart 

z 606 

Ventilbodensack bestehend von außen nach innen 
aus einer Lage gebleichtem Leichtkrepp-Kraftsack
papier und 2 Lagen naturbraunem Kraftsackpapier. 

4 

5 

6 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

9 

10 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 810 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 21.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
Voraussetzung, daß die Anforderungen 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

5Ml/Z26/S/ •••••••••••.••••• /D/BAM 8013 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen d~>!S 

Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen filr gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verp?ckungsgru~pe III verwendet werden. 

Die Grenzdate~ für den Inhalt dürfen nicht über
schritten· werden. Di·e Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 25,3 kg nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) müssen den Eigenschaften der im Prüf
bericht gemäß Nr. 4 genannten Prüffüllgüter ent
sprechen. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR- Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Minden, 15.07.1987 

7 
fi?iw.t/ 



Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U H G S S C B K I H 

Zulassungs-Hr. 8022/3Hl 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefähr
licher GUter 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Stelioplast Roland Stengel 
5561 Binsfeld 

Beschreibung der Bauart 

Kanister 
Deckel 

aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem 

Nennvolumen: 25 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 420 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( ~-,, 3Hl/Yl.3/l50/ ••••• • •••••••• /D/BAM 8022 ••••••• •. 
~ (Herstellungs- (Name 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

L 

datum nach oder Kurz-
Rn 1512 (1) e) zeichen des 
der Anl. zur GGVE) Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppe II oder III verwendet 
werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden . 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,33 g/cm 3 (Verpackungsgruppe II bzw. III) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 100 kPa nicht überschreiten. 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Bau
artprUfung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Kohlenwas
serstoffge
misch 
(White Spirit) 

UN-Nr. 

1300 

Essigsäure 2789 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

3 32c 

8 32b 

Verpackungsbauart mlissen 
den Füllgütern beständig 

Der Nachweis zur Feststellung der chemischen Ver
träglichkeit muß nach dem anerkannten Stand von 
Wissens c haft und Technik g e führt werden können. 

Bei
0 

Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 C muß sichergestellt sein, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefahren durch elektro
statische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen ilber die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 16.07.1987 

I 

~ (.,/_ 

Bundesbahn-Zentralamt 
Minden (West:f) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U L A S S U N G S S C B E I N 

Zulassungs-Nr. 8023/4D 

für die Bauart einer Verpackung zur Be fö rde rung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gebr . Rollwagen OHG, 3344 Börßum 

3 Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz, b~flillt mit Schüttgut 

Z607 



4 

4. l 

4.2 

5 

Bruttomasse: 7,5 kg 

Anforderungen ~n die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüf beri·cht Nr. 104 772 Bauart l der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (WestE) 
vom 25.05.1987 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

(u\4D/Y8/S/ ••••••••••••••••••• /D/BAM 802 3 .•••••• 
\.V (Herstellungs- (Name oder 

Kurzzei
des Her
stellers) 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 7,5 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) der Füllgüter müssen den Eigenschaf
ten der l·m· Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgü~~r e~tsprechen. 

8.4 Entfällt 

8.5 

9 

10 

l 0. l 

Entfällt 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den internationalen Übereinkommen des Luftver
kehrs (ICAO-TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Mi~n, 16.07.1987 

fi!Lt.A! ~'1 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8024/4D 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

2 

3 

4 

4. l 

4.2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Gehr. Rollwagen OHG, 3344 Börßum 

Beschreibung der Bauart 

Kiste aus Sperrholz, befüllt mit Schüttgut 

Bruttomasse: 15,0 kg 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart· muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 772 Bauart 2 - der 
Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf) 
vom 25.05.1987 einer Bauartprüfung nach dem An
hang V der Anlage zur GGVE unterzogen worden 
sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

5 Zulassung 

6 

7 

Die 
der 
Nr. 

unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 

4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 4 D I Y l 5 I s I ..•...•.•.•..•..... I D I B AM 
\_V (Herstellungs-

jahr, nur die 
beiden letzten 
Ziffern) 

8024 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 



8.2 

8.3 

8.4 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 15,0 kg 
nicht überschreiten. 

Die physikalischen Eigenschaften (Masse, Korn
größe usw.) der · Füllgüter müssen den Eigenschaf
ten der im .. Prüfbericht gemäß Nr. 4 genannten 
Prüffüllgüter entsprechen. 

Entfällt 

8.5 Entfällt 

9 

10 

l 0. l 

10.2 

l 0. 3 
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Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen. der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den internationalen Übereinkommen des Luftver
kehrs (ICAO-TJ) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

(UN) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein 
te n. 

Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Kin~, 16.07.1987 

h'L 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Kinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8027/lA2 

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat.liche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn- GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 

Fall aus Stahl mit 
Deckel wird durch 
Spannring gehalten. 

nichtabnehmbarem Deckel. Der 
einen am Stoß überlappenden 

Fassungsraum: 123 Liter 

4 

5 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 782 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 27.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird unter 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen nach 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

6 Fertigung von Verpackungen 

7 

8 

8 .l 

8.2 

8.3 

9 

10 

l 0. 1 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

lA2/Y263/S/ ..•.•••••...•••• /0/BAM 8027 .•.•••.. 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackung s·g ru ppe 
werden. 

für gefährliche Güter 
II oder Ill verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 263 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befUllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher GUter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR- Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Matet'ialprti
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Kinden, 17.07.1987 

1 JA"-' 
~f"c~"Jf/ r" 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralaat 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N C S S C 8 E I N 

Zulassungs-Nr. 8027/1A2 

flir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

2 

3 

4 

5 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaat.liche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

Lauterherger Verpackungs GmbH 
3422 Bad Lauterberg 

Beschreibung der Bauart 

grenz
GUter 

Eisen-

Faß aus Stahl mit 
Deckel wird durch 
Spannring gehalten. 

nichtabnehmbarem 
einen am Stoß 

Deckel. Der 
überlappenden 

Fassungsraum: 123 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauar .t muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 782 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (WestE) vom 27.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8 .1 

8.2 

8.3 

9 

z 610 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge 
gut 

1A2/Y263/S/ •••••••••••••••• /D/BAM 8027 •••••••• 
(Herstellungs
jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig. ·~ind. 

Die 
der 

Ve~pack~~g~n d~rfen für gefährliche Güter 
Verpackungsgruppe II oder III verwendet 

werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 263 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 

10. 1 

10.2 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 17.07.1987 
~ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H [ I N 

Zulassungs-Nr. 8028/6PH1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Beförderung 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und 
überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, 5. 1560) 

grenz
Güter 

Eisen-

2 Antragsteller 

August Pohli GmbH & Co. KG, 5600 Wuppertal 2 

J Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung (Glas) in form einer Kiste 

Fassungsraum: 26,1 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

Die Bauart mu8 den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 738 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Hinden (Westf) vom 25.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 



7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

10 

10.1 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart seri e nmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wi e folgt zu kennzeichnen: 

6PH1 / X/ 250 / •.•.••••..•••••• / D/ BAM 
( Herstellungs-

8028 •• • ••••• 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern ) 

(Name 
oder Kurz
zeichen des 
Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
I I 

gefährliche Güter 
oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüt e r darf 
1,20 g/ cm 3 ( Verpackungsgruppe I ) bzw. 
1,80 g / cm 3 ( Verpackungsgruppe 11) bzw. 
1,90 g/ cm 3 ( Verpackungsgruppe 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa ) bei 55 °C 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack~ng für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt s1nd. 

Sonstiges 

Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

Eisenbahnbe-

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADR-Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hin\in, 20.07.1987 

,f,i!/ltJt.f' f-"' 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Deutsche 
Bundesbahn 

Z U l A 5 5 U N G 5 5 C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8029/6PH1 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verpackung zur Beförderung 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz-

2 

J 

• 

überschreitende Beförderung gefährlicher 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung 
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Güter 
Eisen-

August Pohli GmbH & Co. KG, 5600 Wuppertal 2 

Beschreibung der Bauart 

Kombinationsverpackung ( Glas) in Form einer Kiste 

Fassungsraum: 26,1 Liter 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß · den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 738 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf) vom 25.D5.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

5 Zulassung 

6 

7 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

8.4 

9 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

Fertigung von Verpackungen 

unter 
nach 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

RID / ADR / 6PH1 / Xl.6 / 250 / .••.. / D/ 8AM 
( Herstellungs-

802 9 ••••.••• 
( Name 

jahr, nur die 
letzten beiden 
Ziffern) 

oder Kurz
zeichen des 
Herstellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE solche Verpackungen zu
lässig sind. 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe I, 
werden. 

für 
Il 

gefährliche Güter 
oder 111 verwendet 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,60 g / cm 3 (Verpackungsgruppe I) bzw. 
1,90 g/ cm 3 ( Verpackungsgruppe 11 bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d. h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °c 
darf 166 kPa nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR-Übereinkommen) 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 
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10.2 

10.3 

4950 

Ein Widerruf 
ten. 

di ese r Zulassung bleibt vorbehal-

Dieser Zulassu'ngsschein wird im "Amt s - und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialprü
fung, Berlin" ( ISSN 0340-7551) verHffen tl ic ht. 

Hinden, 20.07.1987 

I 
,,,('ä,. I!/ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U l A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8030 i lG 

für die Oauart einer Verpackung zur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz 
üb ersc hreitende Beför derung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (G efahrgutverordnung Eisen 
bahn - GGV[) vom 22.07.1985 
( BGUl . l, S . 1560 ) 

2 Antragsteller 

3 

4 

5 

6 

Henkel KGaA , 4000 Düsse ldorf 

Beschreibung der Bauart 

faß aus Pappe mit einem Stülpdeckel u nd einem PE 
faltenbeutel. Der Stü lpdecke l wir d durch eine 
Run d um ver k lebu ng mit Selbstklebeband mit dem 
Rumpf verbunden. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 740 der Bundesbahn-V e r
s uchsanstalt Minden (Wes tf ) vom 27.05.1987 einer 
Bauortprüfung na ch dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden s ind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, da8 die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werd en , zug elassen . 

fertigung von Verpackungen 

unt er 
na ch 

Nach der zugelassenen Bauart dUrfen Ve r packunger1 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller JöluB 
yewührleisten, d ~8 bei den ser ien mäßig gefertig
t en Verpackungen die für di e Bauart festgelegt en 
Anforderungen erfüllt s ind. 

7 Kennzeichnung 

Die nach der zugel asse nen ßauurt serienmäßig ge 
f ert igten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U \ 1G / L6 /S/ •• .•..•.• •••• •••. •• /Dill AI\ 8030 ....... . 
~ ( Herstellungs- (~ame 

8 

8 .1 
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jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden z eichen des 
lif fern ) Herstellers ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die n a ch der zugela sse nen Bauart serienmäßig ge
fertigten und ents p rechend Nr. 7 gekennzeichn e 
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie na c h den Vor-
schriften der GGVS /GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8. 2 

8 . 3 

9 

10 

Die Verpackungen dürfen 
der Verpackungsgruppe III 

für gefährliche Güter 
verwendet werden. 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die BruttohHchstmasse des Ver
sandstückes darf 5,4 kg nicht überschreiten. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpack ung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

Sonstiges 

10 .1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gef"hr li cher Güter (R IO ) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter 
nationale Beförderung gefährlicher Lüter auf der 
Straße ( AOR - Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( IMD G- Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (U~ ) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur befHrderuny gefährlicher Güter. 

10.2 Lin Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10.3 Dieser Zulassungsschein wird irn "Amts - und 1\ i t 
teilungsblatt der ßund~sanstalt für 1-\aterialprü 
fung, ßerlin" ( lSSN 0340 -75 51) veröffentlicht . 

4950 Hinden, 2l.07.19e7 

I 
fuU,;J./ 

Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (West f) 

Z U l A 5 S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 803 1/ lG 

für die Bauart e iner Verpackung z ur Be f örderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

Ve r ordn ung über di e in nerstaatli che und grenz
überschreitende Bef Hrderung gefä hrli cher Güter 
mit Eisenbahne n (Gefa hr gutvero r dnung Eisen
bahn - GG V[) vom 22.07.1985 
(ßGB l. l, S . 1560 ) 

Antragsteller 

Henkel KGaA, 4 000 Düsseldor f 

J Beschreibung der Bauart 

4 

5 

faß aus Pappe mit einem Stülpdeckel und e ineföl PE
faltenbeutel. Der Stü lpde cke l wird durch eine 
Rundumverklebung mit Selbstklebeband mit dem 
Rumpf verbunden. 

Anforderungen an die Bauart 

Die Bauart muß den Baumust e rn entsprechen, die 
gernäß Prüfber i ch t Nr. 104 739 de r Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden ( Westf ) vom 27.05.1987 einer 
Bauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGV[ unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Di e unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unt er 
nach 



6 Fertigung von Verpackungen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muO 
gewährleisten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

7 Kennzeichnung 

8 

8.1 

8.2 

8.3 

Uie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

1G / Z4/S / .•..............•.. /D / ElA11 8031 ....••.. 
( Herstellungs- ( ~ame 
jahr, nur die oder Kurz-
letzten beiden Zeichen des 
l i f fern ) Her s t e 11 er s ) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen ßauart s~rienmä8ig ge
fertigten und entsprechend Nr . 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für si e nach den Vor
schriften der GGVS / GGVE / GGVSee solche Verpackun
gen zul"ssig sind . 

Die Verpackungen dürfen für gefährli c he Güter 
der Verpackungsgruppe lli verwendet werden. 

Oie Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über
schritten werden. Die Bruttohöchstmasse des Ver
sandstückes darf 3,3 kg nicht überschreit~n. 

9 Oer in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über di~ 

Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt / befüllt, be
kannt sind. 

10 Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale l:leförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße ( ADH-Übereinkommen ) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs ( lMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten hationen 
über die ~eförderung gef"hrlicher Güter 

I u~ l 

festgelegten Prüfanforderungen für Verp~ckungen 

zur ~eförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

1 0 .3 

4950 

Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und f1i t
teilungsblatt der Bundesanstalt für 11aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

Hindtf, 21.07.1987 

~ 
Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8032/4G 

für die Bauart einer 
gefährlicher Güter 

Verpackung zur Be Förderung 

1 

2 

L 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(BGBl. I, S. 1560) 

Antragsteller 

HKT Weilpappen Verarbeitung GmbH 
4520 Melle 10 

4.1 

4.2 

5 

6 

7 

8 

8 .1 

8. 2 

8. 3 

8.4 

8. 5 

9 

10 

Beschreibung der Bauart 

Die Verpackung besteht aus: 
a) einer Kiste aus Pappe als AuBenverpackung, 
b) zwei rechteckigen Ringen aus Pappe und 
c) Beuteln aus Kunststoffolie 

Anforderungen an die Bauart 

Die ßauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 104 484 der Bundesbahn-Ver
suchsanstalt Minden (Westf) vom 25.05.1987 einer 
Hauartprüfung nach dem Anhang V der Anlage zur 
GGVE unterzogen worden sind. 

Die Verpackung muß wie in dem unter Nr. 4.1 ge
nannten Prüfbericht beschrieben verschlossen wer
den. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen . 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackungen 

Nuch d e r zugelassenen Uauart dürfen Verpackungen 
s e rienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gew~hrlei s ten, daß bei den serienmäßig gefertig
ten Verpacku ng en die für die Oauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Uauart serienmüßig ge
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und gut 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

( U ) 4G/Z415/S/ ................. /D/BAf1 
\_V ( Herstellungs-

jahr, nur die 
b~eiden letzten 
Ziffern) 

80 3 2 ••••••• 
(Name oder 
Kurzzei
des Her
stellers) 

Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

Die nach der zugelassenen ßauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 geke nnzei chne 
ten Verrackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor-
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter der 
Verpackungsgruppe III verwendet werden. 

Die Bruttomasse des Versandstückes darf 415 kg 
nicht überschreiten. 

Wird die zugelass~ne Verpackungsbauart als zu sam
mengesetzte Verpackung - auch mit anderen als in 
diesem Zulassungsschein beschriebenen Innenver
packungen - verwendet, muß nachweisbar sicherge
stellt sein, daß die zusammengesetzte Verpackung 
mit den Innenverpackungen ebenso wirksam ist wie 
die zugelassene Verpackungsbauart. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muB nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einsetzt/befüllt be
kannt s ind. 

Sonstiges 

10.1 Die Bau a rt entspricht den in 

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbe
förderung gefährlicher Güter (RIO) 

dem Europäischen Übereinkommen über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
Straße (ADR -Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever
kehrs (IMDG-Code) 

den Empfehlungen der Vereinten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderung gefährlicher Güter. 

10.2 Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 
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10.3 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Hit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Naterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Hinden, 21.07. 1987 

7 . 
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Deutsche 
Bundesbahn 

Bundesbahn-Zentralamt 
Hinden (Westf) 

Z U L A S S U N G S S C H E I N 

Zulassungs-Nr. 8033/1H1 

für die Bauart einer Verpackung z ur Beförderung 
gefährlicher Güter 

1 Rechtsgrundlagen 

2 

3 

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter 
mit Eise nbahnen (Gefah rgu t verordnung Eisen
bahn - GGVE) vom 22.07.1985 
(ß GBL. J, S. 1560 ) 

Antragsteller 

Kau tex-Werke 
5300 ßonn 3, Holzlar 

Beschreibung der Bauart 

Faß aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel. 

Nennvolume n: 220 Liter 

4 Anforderungen an die Bauart 

5 

6 

7 

w 

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Prüfbericht Nr. 87757-106 der Hoechst AG 
Forschung + Entwicklung (GßH)/Polymerprüfung vom 
14.05.1987 einer Uauartprüfung nach dem Anhang 
der Anlage zur GGVE unterzogen worden sind. 

Zulassung 

Die unter Nr. 3 beschri ebe ne Bauart wird 
der Voraussetzung, daß die Anforderungen 
Nr. 4 erfüllt werden, zugelassen. 

unter 
nach 

Fertigung von Verpackun gen 

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen 
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß 
gewährleisten, daß bei de n serienmäßig gefertig
ten Verpackungen die für die Bauart festgelegten 
Anforderungen erfüllt sind. 

Kennzeichnung 

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig 
fertigten Verpackungen sind dauerhaft und 
sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

ge
gut 

1Hl /Y l.9 / 200/ •••...•.••.•••• / D/BAM 
(Herstellungs-
datum nach 
Rn 1512 (1) e) 
der Anl. zur GGVE) 

80 3 3 •• • ••••.• 
(Name 
oder Kurz-
zeichen des 
Herstellers) 

8 Auflagen über die Verwendung der Verpackung 

8.1 Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig ge
fertigten und entsprechend Nr. 7 gekennzeichne
ten Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
verwendet werden, wenn für sie nach den Vor
schriften der GGVS/GGVE/GGVSee solche Verpackun
gen zulässig sind. 

8.2 Die Verpackungen dürfen für gefährliche Güter 
der Verpackungsgruppen 11 oder 111 verwendet 
werden. 
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8.3 

8.4 

8.5 

8.6 

8.7 

9 

10 

Die Grenzdaten für den Inhalt dürfen nicht über 
schritten werden. 
Die Dichte der Füllgüter darf 
1,90 g/cm 3 (Verpacku ng sgr upp e 11 bzw. 111) 
nicht überschreiten. 

Der Gesamtüberdruck (d . h. Dampfdruck des Füllgu
tes und Partialdruck von Luft oder sonstigen 
inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C 
darf 133 kPa nicht überschreiten. 

Die unter Nr. 3 beschriebene Bauart hat die Sou
artprü fung mit folgenden Stoffen bestanden: 

Bezeichnung 

Essigsäu r e 
Wasser 

UN-Nr. 

2789 

Die Werkstoffe dieser 
nachweisbar gegenüber 
sein. 

Konzen
tration 

98 % 

Stoff der Anlage 
zur GGVE 

Klasse Ziffer 

8 3 2b) 
kein Stoff der 
Anlage zur GGVE 

Verpackungsbauart müssen 
den Füllgütern beständig 

De r Nachweis zur Feststel lung der chemischen Ver
träg lichkeit muß na c h dem anerkannten Stand von 
Wisse nsch a ft und Techn ik geführt werd e n können . 

Bei Stoffen mit einem Flammpunkt von höchstens 
35 °C muß sichergestellt se in, daß bei betriebs
mäßigen Vorgängen keine Gefa hren durch elektro
sta tische Aufladung der Gefäße entstehen können. 

Der in Nr. 2 genannte Antragsteller muß nachweis
bar sicherstellen, daß alle Auflagen über die 
Verwendung der Verpackung demjenigen, der die 
Verpackung für Gefahrgut einset zt / befül l t be
kannt sind . 

Sonstiges 

10.1 Die Bauart entspricht de n in 

10.2 

de r Ordnung für die internationale Eise nbahnb e 
förderung gefährlicher Güter (RID) 

dem Europäischen Üb ereinkomme n über die inter
nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der 
St raße (AOR-Übereinkommen) 

dem internationalen Übereinkommen des Seever -
kehrs (IMOG-Code) 

den Empfehlungen der Verei nten Nationen (UN) 
über die Beförderung gefährlicher Güter 

festgelegten Prüfanforderungen für Verpackungen 
zur Beförderun g gefährlicher Güter. 

Ein Widerruf dieser Zulassung bleibt vorbehal
ten. 

10 .3 Dieser Zulassungs sc hein wird im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für ~1aterialprü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht. 

4950 Minden, 24.07.1987 
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